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Reform der Misere oder Misere der Reform?

Die Berechtigung vorgebrachter Reformforde-
rungen und die innere Logik und politische 
Machbarkeit vorgeschlagener Reformkonzep-
tionen für gesellschaftliche Teilbereiche sind 
nur rational zu diskutieren auf dem Hinter-
grund einer Feststellung von Defiziten, über 
die gesicherte Daten vorliegen und/oder über 
die weitgehende gesellschaftliche Übereinstim-
mung vorliegt. Da die Notwendigkeit von 
Reformen der beruflichen Bildung kaum von je-
mandem ernstlich bestritten wird, scheint die-
ser Konsens auf den ersten Blick vorzuliegen. 
Dies täuscht jedoch, wenn wir die Kritik an 
und den Streit um die praktische Reform im 
einzelnen verfolgen.

Die gesellschaftspolitisch umstrittenen, aber 
wissenschaftlich weitgehend belegten Defizite 
les jetzigen beruflichen Bildungssystems wol-
len wir im folgenden ausdifferenzieren. Dabei 
beziehen wir uns auf den Teil organisierter 
beruflicher Erstausbildung, der bei uns „dual" 
neißt und ca. 80 % aller Berufsausbildungs-
Verhältnisse umfaßt: Jene Form der Berufsaus-
pildung, die aufgrund eines Ausbildungsver-
rages überwiegend in einem Privatbetrieb 
oder auch öffentlichem Betrieb/Verwaltungs-
eil) und begleitend in sog. Berufsschulen 
stattfindet. Um diesen Sektor geht es auch bei 
lern aktuellen Streit um die Neufassung des 
3erufsbildungsgesetzes von 1969.

1 . Die gesellschaftspolitisch umstrittenen Zu-
stände und Entwicklungen

inter dem Streit um Details und Strukturen 
stehen drei bestimmende Strukturelemente des 
mutigen Systems beruflicher Bildung bzw. sei-
ler Zuordnung im Bildungssystem, die Grund-
age der eigentlich bildungspolitischen Kontro-
verse sind:

• Die eindeutige Dominanz einer gesell-
chaftlichen Interessengruppe — hier der Un-

ternehmer — in diesem Bildungsbereich, und 
die Fragwürdigkeit des mit diesen Interessen 
verknüpften wesentlichen Strukturelementes 
des „dualen" Ausbildungssystems: der Markt- 
Steuerung des Bildungsangebots in der Berufs-
ausbildung — akut geworden vor allem in der 
Frage des Lehrstellenrückgangs und der stei-
genden Jugendarbeitslosigkeit;

die materielle und rechtliche Benachteili-
gung der Jugendlichen im Berufsausbildungs-
system gegenüber ihren Altersgenossen im 
staatlich organisierten Bildungsbereich, be-
sonders in bezug auf ihre Lern- und Weiterbil-
dungschancen (Berufsausbildung als Sackgas-
se), sowie die schichtspezifische „Zuteilung", 
also die Häufung von Defiziten für be-
stimmte Gruppen von Jugendlichen durch Ge-
sellschaftsstruktur und Bildungspolitik;

die fast direkte Verkoppelung der Hierar-
chie im Beschäftigungssystem mit der Hierar-
chie im Bildungssystem mit der Folge unter-
schiedlicher sozialer. Orientierungen und so-
zialer Chancen 1) — und den dadurch verur-
sachten steigenden Druck auf die höheren Bil-
dungsgänge mit der Folge gesellschaftspoliti-
scher Kollapserscheinungen in den getrennt 
organisierten Bildungsbereichen oberhalb der 
Sekundarstufe I. Dieser Zusammenhang wird 
i. d. R. viel zu wenig beachtet, oder, da er ge-
sellschaftspolitisch brisant ist, verschwiegen. 
Auf diesem Hintergrund — daß nämlich die 
einigermaßen menschenwürdigen und sowohl 

1) Vgl. dazu empirische Materialien in den Bän-
den 3 und 4 der „Hamburger Lehrlings-Studie" 
(vgl. Fußnote 16); W. Lempert, Berufliche Bildung 
als Beitrag zur gesellschaftlichen Demokratisie-
rung, Frankfurt 1964, S. 149 ff., 257 ff.; W. Lempert, 
W. Thomssen, Berufliche Erfahrung und gesell-
schaftliches Bewußtsein, Stuttgart 1974; R. Crusius, 
W. Lempert, M. Wilke, Berufsausbildungsreform 
als Angelpunkt einer gesellschaftsbezogenen Bil-
dungsreform, in: dies. (Hg), Berufsausbildung — 
Reformpolitik in der Sackgasse? Reinbeck 1974, 
S. 192 ff.; M. Baethge, Bildungsreform und gesell-
schaftliche Arbeitsphatzstruktur, in: ebenda, S. 135 ff. 



materiell wie sozial gut „ausgestatteten" Ar-
beitsplätze in unserem Beschäftigungssystem 
im allgemeinen nur über höhere und längere 
Schulwege zu erreichen sind — gibt es lang-
fristig nur zwei mögliche Strategien: expansive 
Bildungspolitik und aktive Humanisierungspo-
litik im Beschäftigungssystem, oder restriktive 
Politik in beiden Bereichen mit der Gefahr ei-
ner wachsenden Legitimitätskrise unserer frei-
heitlich-demokratischen Grundordnung.

2. Institutioneile und juristische Grundlagen 
der Berufsausbildung

a) Institutionen und Träger der betrieblichen 
Beruisausbildung

Um die Kritik und die diskutierten Reform-
maßnahmen verständlich und beurteilbar zu 
machen, wollen wir hier die Strukturen des 
jetzigen „dualen" Berufsausbildungssystems 
grob nachzeichnen:

Die Berufsausbildung erfolgt überwiegend in 
einer handwerklich-gewerblichen, industriell-
gewerblichen, kaufmännischen oder Verwal-
tungslehre. Die betriebliche Lehre wird beglei-
tet durch mindestens einen Berufsschultag in 
der Woche. Das bezeichnet man als das „dua-
le System" — im Gegensatz zur Ausbildung 
nur im Betrieb oder nur in der Schule. Die 
Lehre dauert in der Regel zwei bis dreieinhalb 
Jahre. Grundlage ist der Lehrvertrag (Ausbil-
dungsvertrag) zwischen dem ausbildenden Be-
trieb, dem Lehrling und seinen Erziehungsbe-
rechtigten, der in die „Lehrlingsrollen" (Aus-
bildungsverzeichnisse) der Kammern eingetra-
gen wird, wobei bestimmte organisatorische 
und rechtliche Bedingungen erfüllt sein müs-
sen (BBiG § 32).

Im Handwerk sind 45 Handwerkskammern 
(HK) als öffentlich-rechtliche Körperschaften 
die Träger der Selbstverwaltung; sie sind 
überwiegend Arbeitgebereinrichtungen (ein 
Drittel Gesellenvertreter in der Vollversamm-
lung). Als Unterbau der HKn bestehen die In-
nungen für die jeweiligen Berufe. Meistens 
übernehmen sie im Auftrag der Kammer die 
Durchführung der Ausbildung und die Prüfun-
gen. Spitzenorganisation des Handwerks ist 
der Deutsche Handwerkskammertag (DHT).

In Industrie und Handel sind 81 Industrie- und 
Handelskammern (IHK) als öffentlich-rechtli-
che Anstalten die Träger der Berufsausbil-
dung, und zwar direkt. Sie sind reine Arbeit-
geberinstitutionen. Die Spitzenorganisation ist 

der Deutsche Industrie- und Handelstag
(DIHT).

Weitere Träger sind die Landwirtschaftskam-
mem, Ärzte- und Rechtsanwaltskammern u. ä. 
staatliche und private Berufsfachschulen,
kommunale Betriebe und Ausbildungszentren,
Bundesbahn und Bundespost, Deutsche Luft-
hansa, staatliche Verwaltvna, Institutionen im
Sozialbereich, Bergbau, Flaß- und Seeschiff-
fahrt und private Haushalte.

b) Die Beruisausbildung in Schulen

Vor „beruflicher" Unterricht findet kaum sy-
stematisch statt. Betriebspraktika und -besicl-
tigungen, Vorträge der Berufsberatung, begin-
nende Experimente mit einer „Arbeitslehre“
(in der Regel für das 7.—10. Hauptschuljahr)
sind derzeit fast alles.

Die Berufsschulen begleiten den praktischen
Unterricht in den Betrieben und Verwaltungen
bzw. bestehen als „allgemeine Berufsschulen" 
für die Ungelernten. Sie vermitteln berufs-
theoretische und allgemeinbildende Kenntnis-
se, sind die wichtigsten schulischen Einrich-
tungen im System der Berufsausbildung und
in diesem Katalog die einzigen Pflichtschulen.
Der Unterricht erfolgt an 1 oder 2 Tagen in
der Woche oder in zusammengefaßten Blök-
ken. In breitangelegtem Experimentierstadium
befindet sich in einigen Ländern das sog. „Be-
rufsbildungsgrundjahr", das als 10. Haupt-
schuljahr und gleichzeitig als 1. Ausbildungs-
jahr gedacht ist. Es ist berufsfeldorientiert und
überwiegend an die Berufsschule gebunden.

Die Beruisfachschulen sind Vollzeitschulen 
(gewerblich, frauenberuflich, in der großen
Mehrzahl kaufmännisch). Sie bieten theoreti-
sche und praktische Ausbildung, und zwar
ein- oder zweijährig als Berufsvorbereitung
mit entsprechender Anrechnung auf die Lehre 
oder als voller Lehrersatz oder auch nur als;
Vorbereitung auf eine Lehre.

Die Berufsaufbauschulen (BAS), die als Abend-
und/oder Tagesschulen mit dem Erwerb der
Fachschulreife abschließen, welche den Zu-
gang zu einigen Berufswegen bzw. zu den Hö-
heren Fachschulen öffnet, die Fachschulen,
die sich an die Lehre anschließen und ganz-
tags oder abends für bestimmte Berufe weiter-
bilden (z. B. Technikerschulen) und die Höhe-
ren Fachschulen bzw. Akademien, die in ei-
nem sechssemestrigen Studium für mittlere
Führungspositionen ausbilden, sind die spezi-
fischen Einrichtungen des „Zweiten Bildungs-
weges".



Die Höheren Fachschulen bzw. Akademien 
sind jetzt zu Fachhochschulen aufgewertet 
und in den Hochschulbereich eingegliedert. 
Die dadurch erfolgte Anhebung der Eingangs-
voraussetzungen machte die Einrichtung von 
Fachoberschulen (FOS) über den Berufsauf-
bauschulen notwendig, die ein bis zwei Jahre 
dauern sollen. Die FOS bieten keinen berufs-
qualifizierenden Abschluß, dafür aber einen 
generellen Übergang zu den Fachhochschulen 
(zwischen Mittlerer Reife und Abitur).

Ergänzt wird diese Skala durch Schultypen, 
die berufsbezogen auf die Hochschulen vorbe-
reiten, wie technische Gymnasien, Wirt-
schaftsgymnasien, Berufsoberschulen usw.

:) Die rechtliche Situation der Berufsausbil-
dung

Das „duale" System bedeutet eine Trennung 
in zwei Rechtsbereiche: den privatrechtlichen, 
jewerberechtlichen Lehrvertrag für die Ge-
samtlehre und die öffentlich-rechtliche, schul-
rechtliche Ergänzung durch die Berufsschulen. 
Jeder dieser Bereiche zerfällt wieder in sich: 
Die schulrechtliche Seite ist differenziert nach 
eweiligem Länderrecht, der Lehrvertrag hat 
verschiedene gesetzliche Grundlagen, die zu-
sätzlich noch nach den jeweiligen Trägern der 
Ausbildung differieren. Diese Situation wurde 
ab 1969 durch das Berufsbildungsgesetz etwas 
jebessert, obwohl diese „einheitliche Rechts-
yrundlage" immer noch viele Ausnahmen ent-
lält (z. B. für den gesamten handwerklichen 
lereich, §§ 73, 74, 100 BBiG). Außer in Ber-
in2) gab es bis zum BBiG kein einheitliches 
Gesetz.

4) Auch die im Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) in 
§111 für das Handwerk vorgesehenen (und durch 
§ 10 des alten IHK-Lehrvertrages bzw. jetzt durch 
§ 102 BBiG auf den IHK-Sektor ausgeweiteten) 
„Schlichtungsausschüsse", die einem ordentlichen 
Gerichtsverfahren vorgreifen sollen, sind eine 
Konstruktion des „besonderen Treueverhältnis-
ses", das fast nur auf den Lehrling zurückschlägt, 
zumal für diese Ausschüsse nichts an Rechtsfor-
malitäten geregelt ist. I. d. R. dienen sie also als 
Abwehr gegen das „Rechtsuchen" des Lehrlings. 
Einen interessanten, rechtssoziologischen Aspekt 
steuert S. Simitis (Die faktischen Vertragsverhält-
nisse, Frankfurt/M. 1957, S. 279 ff.) bei, wenn er 
die personenrechtliche Definition des Arbeitsver-
trages als noch totalere Verdinglichung des Lohn-
abhängigen analysiert (gegenüber der sachen-
rechtlichen Interpretation), da hier der Arbeitneh-
mer im Widerspruch von Kapital und Arbeit, den 
die personenrechtliche Interpretation ja mit ei-
nem Kunstgriff auflösen soll, statt auf die politi-
sche Macht des Staates bzw. seiner Interessenver-
tretungen auf die Fürsorge seines Arbeitgebers 
verwiesen wird; s. a. L. Unterseher, Arbeitsvertrag 
und innerbetriebliche Herrschaft, Frankfurt/M. 
1969, S. 64 ff.

Der Lehrvertrag wird von der Rechtsprechung 
lefiniert als

3
 ein „Arbeitsvertrag besonderer 

Art" ). Wichtig ist noch die Zuständigkeit der 

2) Gesetz zur Regelung der Berufsausbildung so-
vie der Arbeitsverhältnisse Jugendlicher vom 
7. 1. 1951. Dieses Gesetz ist durch das BBiG er-
etzt.

3) Vgl. auch Degen/Spiertz: Lehrlingsrecht, WK-
eihe, Band 44, Frankfurt/M. 1966, S. 2 f., BBiG §3 
2); auch: BAG vom 29. 10. 1957, AP Nr. 10 zu 
611 BGB, Lehrverhältnis, in: Arbeit und Recht, 
g. 5, 1957, S. 339. Eine ausführliche Vorstellung 
nd Diskussion dieser rechtlichen Problematik — 
ktuell geworden durch die Streikrechtsfrage für 
ehrlinge, findet sich in: Arbeit und Recht, Jg. 20, 
left 8/72, K. Kehrmann, Der Auszubildende im Ar-
eitskampf, S. 225 ff.; vgl. auch T. Blanke, Funkti-
nswandel des Streiks im Spätkapitalismus. Am 
leispiel des Lehrlingsstreiks, Frankfurt/M. 1972, 
•es. S. 13 ff., S. 53 ff, S. 185 ff.

Arbeitsgerichte für Streitigkeiten aus dem 
Lehrvertrag (§5 1 Arbei

4

tsgerichtsgesetz — 
ArbGG), vorgeschaltet ist dabei allerdings noch 
ein kammerinterner Schlichtungsausschuß ).

d) Finanzierung, Ausbilderausbildung, Ord-
nungsmittel, Forschung

Die Finanzierung der Berufsausbildung erfolgt 
entsprechend der „dualen" Struktur überwie-
gend aus zwei Quellen: durch die Träger der 
betrieblichen Ausbildung (einschließlich Aus-
bildungsbeihilfen) für die praktische und 
durch die öffentlichen Haushalte für d.e schu-
lische Ausbildung (nur bei den Verwaltungs-
lehrlingen voll). Zur öffentlichen Finanzierung 
gehören noch die individuelle Förderung nach 
dem neuen Ausbildungsförderungsgesetz und 
evtl, öffentlich Zuschüsse zu Leistungen der 
Bundesanstalt für Arbeit (BfA, wie Berufsbera-
tung u. ä.) bzw. aus Mitteln der Gewerbeförde-
rung bzw. die jüngsten Sonderzulagen der Bun-
desregierung für überbetriebliche Lehrwerk-
stätten.

Die Ausbilderausbildung erfolgt für die Be-
rufsschullehrer heute weitgehend in den Uni-
versitäten bzw. Hochschulen, teilweise unter-
schiedlich nach Bundesländern. Eine systema-
tische Ausbildung der betrieblichen Ausbilder 
gibt es nicht. Im Handwerk schließt die Mei-
sterausbildung das mit ein, da sie Vorausset-
zung zur Lehrbefugnis ist. Tatsächlich bilden 
jedoch meistens Gesellen aus. In der Industrie 



werden verschiedene oder gar keine Anforde-
rungen gestellt, je nach Branche oder Kam-
merbezirk; die Einhaltung ist aber wenig kon-
trolliert bzw. kontrollierbar. Ab 1973 gibt es 
für Ausbildungsverantwortliche in der Indu-
strie eine „Ausbildereignungs-Verordnung", 
die aber bisher ohne durchgreifende prakti-
sche Folgen geblieben ist.

Die Ordnungsmittel für die Berufsausbildung 
bestehen zuerst aus einem Berufsbild, das 
bundeseinheitlich verbindlich ist durch Erlaß 
des Bundeswirtschaftsministeriums. Für die 
IHKn entwickelte bis 1969 die „Arbeitsstelle 
für betriebliche Berufsausbildung" (ABB, Trä-
ger BDA, BDI, DIHT) in Bonn die Ordnungs-
mittel (unterstützt vom Deutschen Verband 
für das kaufmännische Bildungswesen), für 
das Handwerk half dabei das „Institut für Be-
rufserziehung im Handwerk" in Köln und der 
Zentralverband des Deutschen Handwerks 
(ZDH). Im Handwerk heißen die Ordnungsmit-
tel „fachliche Vorschriften" (zwingend) und 
„fachliche Grundsätze" (empfehlend). Als Er-
gänzung werden Berufseignungsanforderun-
gen, Prüfungsanforderungen, Berufsbildungs-
pläne (Zeitpläne) sowie Lehrmittel erarbeitet. 
Nach dem BBiG erfolgen diese Dinge jetzt 
durch das Bundesinstitut für Berufsbildungs-
forschung (BBF) in Berlin (§§ 60 ff BBiG).

Forschung (Berufsforschung, Berufsbildungs-
forschung) dient als Grundlage für Berufsbera-
tung und alle Maßnahmen der Ausbildung. 
Erst seit 1967 arbeitet das „Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung" der BfA in 
Erlangen (heute Nürnberg), jedoch an direk-
ten Fragen der Berufsbildung nur nebenher. 
Eine koordinierte, konzentrierte Berufsbil-
dungsforschung besteht erst seit 1972 in dem 
bereits erwähnten Berliner Institut (BBF).

e) Kontrolle und Mitbestimmung in der Be-
rufsausbildung

Die Kontrolle über die Einhaltung der Sicher-
heits- und Jugendarbeitsschutzbestimmungen 
üben die Gewerbeaufsichtsämter aus. Der Be-
triebsrat und die Jugendvertretung sollen da-
bei helfen. Der Betriebsrat muß laut Betriebs-
verfassungs-Gesetz auch an der „Durchfüh-
rung" der Berufsausbildung beteiligt werden. 
Die Lehrlinge können über die Jugendvertre-
tung den Betriebsrat dabei unterstützen.

Die Beteiligung von Lohnabhängigen (Ge-
werkschaften) am System der Berufsausbil-

düng beschränkt sich rechtlich auf die Prü-
fungsausschüsse (hier gehören auch Berufs-
schullehrer dazu, § 37 BBiG) und auf die Beirä-
te für Berufsausbildung (Berufsbildungsaus-
schuß der zuständigen Stelle, §§ 56 ff. BBiG) 
Hier sind sie paritätisch vertreten, bei der 
Handwerkskammern jedoch, wie die Lehrei 
überall, nur mit beratender Stimme. Außerdem 
sind Gewerkschaftsvertreter in zahlreicher 
Gremien vertreten, die beratend auf ver-
schiedenen Ebenen an der Berufsausbildung 
teilnehmen (z. B. die Landesausschüsse unc 
der Bundesausschuß für berufliche Bildung 
§§ 50 ff. BBiG).

Die Kontrolle über die Lehrbetriebe und übei 
die Ausbildung üben die Kammern aus; es 
handelt sich um eine Art „Selbstkontrolle“ dei 
Unternehmer, die im wesentlichen auf sehi 
lückenhaften, globalen und unpräzisen Vor 
Schriften des BBiG beruht (Eignung des Betrie-
bes, der Ausbilder, Einhaltung des Berufsbil 
des, das wenig Aussagekraft hat, usw.). Diese 
„Selbstkontrolle" wird nur durchbrocher 
durch die Berufsbildungsausschüsse mit ihrer 
sehr geringen Kompetenzen.

1) Die berufliche Bildung der Erwachsenen

Eine geregelte, durchstrukturierte berufliche 
Erwachsenenbildung existiert nicht. Die wich 
tigsten Organisationen auf diesem Gebiet sine 
die IHKn und HKn (vor allem für die Ausbil 
düng der Ausbilder), Techniker- und Abend 
schulen, Volkshochschulen, Berufsbildungs 
einrichtungen der Gewerkschaften, kommer 
zielle Fernlehrinstitute, Umschulungszentrer 
und Einrichtungen der BfA, sowie betrieblich« 
Maßnahmen. Dazu kommen im weiteren Kreis 
natürlich noch die aufgeführten Institutioner 
des Zweiten Bildungsweges. Die Finanzierung 
erfolgt durch die entsprechenden Träger, teil 
weise auch indirekt über Zuschüsse bzw. Mit 
tel der BfA, entweder als Zuschüsse an die In 
stitutionen oder als individuelle Unterstüt 
zung der Schüler.

3. Inhaltsbestimmung der Reformdiskussion

Im Oktober 1973 meldeten sich — ein bishei 
in der Wissenschaft sehr seltener Vorgang — 
über 40 mit Fragen der Berufsausbildung be 
faßte und anerkannte Fachwissenschaftler de: 
Bundesrepublik in einem „Manifest zur Re 
form der Berufsausbildung" gemeinsam z



Wort5). Die wesentlichen Reformforderungen 
dieser Wissenschaftler beschreiben und be-
gründen wir hier noch einmal:

5) Manifest zur Reform der Berufsausbildung, in: 
deutsche jugend, Jg. 21, Heft 11/1973.

6) Vgl. K. J. Fintelmann, in: Crusius/Lempert/ Wil-
ke (Hg), a. a. O„ S. 117 ff.

a) Grundberufe müssen entwickelt und er-
probt werden, vor allem auf der Basis er-
weiterter theoretischer Kenntnisse:

Unser Berufsausbildungssystem ist zu spezia-
lisiert. Es gibt 465 Einzelberufsausbildangen. 
Der Optimismus, durch wissenschaftliche For-
schung die War'hingen in der Nachfrage 
nach beruilicher Cualifikation exakt progno-
stizieren zu können, ist inzwischen längst ge-
wichen. Gerade auch von den Arbeitsmarkt-
forschern wird die Forderung erhoben, Berufs-
ausbildung so breit anzulegen, daß der einzel-
ne sehr wohl in der Lage ist, innerhalb eines 
abgesteckten Berufsfeldes seinen Arbeitsplatz 
zu wechseln (Querschnittqualifikation), als 
auch den sich im Laufe der Zeit ergebenden 
„molekularen" Änderungen des Arbeitsinhal-
tes seiner Berufstätigkeit durch ständigen 
technischen Wandel gewachsen zu sein 
(Längsschnittqualifikation). Diese Anforderun-
gen bedeuten eine inhaltliche Verlagerung der 
Qualifizierungsprozesse von den Fertigkeiten 
zu den Fähigkeiten (Anpassungsfähigkeit, 
Lernfähigkeit usw.).

Es ist klar, daß solche Qualifikationen nur in 
einem systematischen, durchdachten Lernpro-
zeß zu erwerben sind, und daß eine wesentli-
che Grundlage dazu eine breit angelegte theo-
retische Grundlagenausbildung ist. Die Syste-
matik bezieht sich vor allem auch darauf, daß 
der Lernprozeß vom Allgemeinen zum Speziel-
len ablaufen muß, also in Stufen, oder wie 
man heute eher sagt, in Phasen. Der Begriff 
Phasenausbildung ist insofern exakter, als 
heute unter dem Begriff Stufenausbildung al-
les mögliche verstanden und praktiziert wird, 
in der Regel in der Art, daß der Lernstoff nicht 
nach dem Prinzip vom Allgemeinen zum Spe-
ziellen und nach einer lerntheoretisch begrün-
deten Systematik aufgegliedert wird, sondern 
daß in den ersten Stufen die „stumpfsinnigen" 
Fertigkeiten des jeweiligen Berufs („qualifi-
zierter Hilfsarbeiter") zusammengepackt wer-
den. Das ist nicht nur „unpädagogisch", es ze-
mentiert bzw. begründet dadurch, daß Zwi-
schenabschlüsse, die als betriebsspezifische Se-
lektionsfilter dienen, vorgeschrieben sind, noch 
Benachteiligungen und Diskriminierungen ge-
rade derer, die gefördert werden müßten.

b) Neue Lernformen, z. B. Projek
6

tunterricht, 
sollen entwickelt und erprobt werden ):

Es geht, wie eben schon gesagt, nicht nur um 
eine neue Zuordnung der Fertigkeiten und Fä-
higkeiten, die zu erlernen sind, sondern 
zwangsläufig damit verbunden ist die Not-
wendigkeit modernerer Lehr- und Lernformen, 
z. B. des Projektunterrichts, in dem systema-
tisch theoretische und praktische Ausbildung 
verbunden werden können mit dem lernmoti-
vierenden Praxisbezug, also dem allgemein 
bekannten Sachverhalt, daß Lernen mehr Spaß 
macht, wenn es mit einer konkreten Aufgabe 
verbunden ist. Außerdem kann in solchen 
Lernformen Selbsttätigkeit, „Lernen lernen" 
geübt werden.
Bei dieser und den folgenden Forderungen 
spielt die Vorstellung mit, daß Berufsausbil-
dung nicht nur sich (bzw. den Schüler) jeweils 
anzupassen hat an die wechselnden Anforde-
rungen, die „die Technik", „der technische 
Wandel“ und wie diese und ähnliche zu Natur-
erscheinungen hochstilisierten und damit 
entpolitisierten Entwicklungen heißen mögen, 
jeweils stellen, Sondern daß berufliche Quali-
fizierung „die Erwerbstätigen" auch dazu be-
fähigen soll, als Aktivbürger in die Gestaltung 
des Arbeits- und Wirtschaftslebens eingreifen 
zu können. Insofern sind diese und die folgen-
den Forderungen auch Nagelproben auf den 
gesellschaftspolitischen Standort der jeweili-
gen Parteien- oder Gruppenvertreter, die sich 
an der Auseinandersetzung um die Neugestal-
tung der beruflichen Bildung heute beteili-
gen.

, c) Verschiedene Lernorte sollen in eine lern-
theoretisch begründete Kooperation und 
Abfolge treten, besonders die Theorie-Pra-
xisvermittlung muß verbessert werden:

Lernorte sind hier der Betrieb oder die Ver-
waltungseinheit, die Berufsschule und die be-
triebliche oder überbetriebliche Lehrwerk-
statt. Keiner dieser Lernorte soll und kann ab-
geschafft werden. Im Gegenteil: Jeder Lernort 
hat eine notwendige und spezifische Funktion 
im beruflichen Qualifizierungsprozeß. Es 
kommt nur darauf an, gründlicher als bisher 
diese jeweilige Funktion herauszuschälen, 
d. h. den einzelnen Lernorten spezifische Aus-
bildungsaufgaben zuzuweisen und das Ganze 
sinnvoll zu koordinieren. Eine Reihe von Ar-
gumenten für diese Notwendigkeit sind in den



Punkten a) und b) bereits genannt worden. 
Wir greifen hier vor allem noch einmal die 
Notwendigkeit einer sinnvolleren Vermittlung 
von theoretischem und praktischem Lernen 
heraus.

Es ist bei Praktikern und Theoretikern unum-
stritten, daß eine sinnvolle Vermittlung den 
Lernerfolg wesentlich erhöht, das Begreifen 
des zu Lernenden erheblich verbessert, die 
Lernlust steigert und besonders den Lern-
schwachen bessere Möglichkeiten gibt, noch 
in einen Lernprozeß integriert zu werden. Vor 
allem der Lemort „Lehrwerkstatt“ oder „La-
bor", der als Bindeglied zwischen praktischer 
Lehrausbildung, also Ausbildung in der Pra-
xis, und theoretischer Ausbildung gelten kann 
und der ideale Lernort z. B. für den Projektun-
terricht wäre, ist hier bedeutsam. Das gilt vor 
allem, weil gerade die von den Unternehmern 
immer so positiv hervorgehobene „Ernstsitua-
tion" als entscheidender Pluspunkt des dualen 
Ausbildungssystems immer mehr an Bedeu-
tung verliert, weil moderne technisierte Ar-
beitsprozesse immer weniger erlauben, Lehr-
linge dieser Ernstsituation auszusetzen. Sie 
lernen also zunehmend die praktischen Hand-
griffe in Lehrwerkstätten, oder aber ihr „Ler-
nen in der Praxis" verkümmert zu untergeord-
neten Handreichungen für die jeweiligen Ge-
sellen bzw. Gehilfen.

d) Lehrer und Ausbilder sollen integrierter 
und besser als bisher qualifiziert werden, 
und es soll mehr von ihnen geben ):7

7) Vgl. W. Lempert, in: Crusius/Lempert/Wilke 
(Hg), a. a. O., S. 99 ff.; W. Voigt, Einführung in die 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik, München 1975,
S. 238 ff.

Was für die Lehrlinge gilt, muß auch für ihre 
Ausbilder gelten. Diese müssen breiter als bis-
her qualifiziert werden, um erstens mobiler zu 
sein als Lehrkraft, und zweitens den so ge-
wandelten Anforderungen an die Ausbildung 
nachkommen zu können. Aus den ganzen vor-
genannten Punkten ergibt sich vor allem, daß 
die bisher völlig getrennte Ausbildung der 
„Lehrer" für theoretische und der „Ausbilder" 
für praktische Ausbildung aufgehoben werden 
muß zugunsten einer stärker integrierten, 
nach einheitlichen Prinzipien organisierten 
Ausbildung des Ausbildungspersonals im Be-
rufsausbildungssystem, allerdings nach 
Schwerpunkten getrennt. Grundberufe, Pro-
jektunterricht, Blockunterricht an den Berufs-
schulen und ähnliche Neuerungen erfordern *

vom Ausbildungspersonal auch stärker die Fä-
higkeit, Lernprozesse zu organisieren und die 
politischen und sozialen Dimensionen von 
Technik, Arbeitsorganisation und Wirtschafts-
abläufen zu kennen und weiterzugeben. Dazu 
gehört allerdings auch, die zunehmende Pra-
xisfremdheit der Berufsschullehrer im Zuge 
ihrer Akademisierung zu stoppen und rück-
gängig zu machen. Weiterhin gehört hierzu 
eine Angleichung der Rechtsstellung des Aus-
bildungspersonals, vor allem also eine Ver-
besserung der Rechtsstellung der Ausbilder in 
den Betrieben und Lehrwerkstätten.

e) Neue Lernziele sind zu entwickeln; Kennt-
nisse über physische und psychische Pro-
zesse in der Arbeit, in der Arbeitsorganisa-
tion, über Gesetze, über Betriebsaufbau 
und Wirtschaftsstrukturen müssen Be-
standteile be

8
ruflicher Bildungsprozesse 

sein ):

Diese Forderung erfordert nicht nur anders 
und besser qualifiziertes Ausbildungspersonal 
und eine unabhängige Rechtsposition dessel-
ben, sowie systematischere und stärker theo-
retisch fundierte Ausbildungsprozesse, wie im 
Vorhergehenden schon ausführlich belegt, 
sondern diese Forderung ist vor allem so 
selbstverständlich, daß das einzig Erstaunliche 
ihre bisher fast totale Nichterfüllung im Rah-
men der Berufsausbildung und in einer Gesell-
schaft, die sich als demokratische versteht, 
ist. Außerdem ist zu fragen, ob nicht im Rah-
men zunehmender internationaler Verflech-
tung und Mobilität (z. B. EG) eine Fremdspra-
che zum erwünschten beruflichen Qualifika-
tionsprofil gehört.

f) Ausbildungsplätze sollen überprüft, verbes-
sert und neu geschaffen werden:

Es ist klar, daß die vorgenannten Forderungen 
veränderte Anforderungen an die Qualität der 
Ausbildungsplätze sowohl in Schulen, Lehr-
werkstätten, vor allem aber auch in der Pra-
xis, d. h. in den Betrieben und Verwaltungen, 
stellt. Vor allem müssen diese Ausbildungs-
plätze ein ausreichendes Angebot an unter-
schiedlichen Ausbildungsstellen für jeden Ju-
gendlichen, egal wo er wohnt, garantieren, 
und eine gleichbleibende Qualität sicherstel-
len. Angesichts der aktuellen Entwicklung der 
Jugendarbeitslosigkeit und des Lehrstellen-

8) Vgl. U. Boehm, in: Crusius/Lempert/Wilke (Hg), 
a. a. O„ S. 19 ff.



rückgangs, aber auch im Hinblick auf die For-
derung nach verstärkten Praktika in der Se-
kundarstufe I und Integrationsschritten von 
allgemeiner und beruflicher Bildung in der Se-
kundarstufe II ist diese Forderung von bren-
nender Aktualität.

d) Das Heer der jugendl
9

ichen Ungelernten ist 
abzubauen ):

Zu der in den letzten Jahren wieder gestiege-
nen Zahl der Ungelernten (ca. 260 000) muß 
man auch jene noch dazu zählen, die durch 
eine falsche oder schlechte Berufsausbildung 
sofort nach der Lehre gezwungen sind, einen 
ungelernten Arbeitsplatz anzunehmen. Vor al-
lem kommen jetzt jene dazu, die als jugendli-
che Arbeitslose nach der Berufsausbildung 
oder gleich nach der Schule gar keinen, oder, 
wenn überhaupt, nur einen Arbeitsplatz er-
halten, der keine Qualifikation verlangt.

Es ist einsichtig, wenn man die vorhergehen-
den Forderungen daraufhin noch einmal be-
trachtet, daß in ihnen schon eine ganze Reihe 
von Schritten zur Realisierung dieser Forde-
rung enthalten sind.

Natürlich werden die sog. Ungelernten eher 
von den allgemeinbildenden vorberuflichen 
Schulen und anderen sozialen Faktoten „pro-
duziert", als daß sie allein Opfer des gegen-
wärtigen Berufsausbildungssystems sind. An-
dererseits ist klar, daß ohne eine Reform der 
beruflichen Erstausbildung vor allem in be-
zug auf die Gestaltung der Lernprozesse und 
der Einmündungsmöglichkeiten das Heer der 
Ungelernten und auch der jugendlichen Ar-
beitslosen nicht spürbar abgebaut werden 
kann. Es gilt, diese Personengruppe nicht in 
„Ausbildungsghettos'1 einzuschleusen, son-
dern für eine normale Berufsausbildung zu 
befähigen und zu motivieren.

Alle Maßnahmen an einer Reform der Berufs-
ausbildung vorbei dienen eher dazu, das öf-
fentliche Gewissen zu beruhigen, als die Le-
benschancen dieser Jugendlichen wirklich zu 
verbessern. Wenn es noch eines quantitativen 
Argumentes bedarf, so weisen wir darauf hin, 
daß die hier angesprochene Gruppe Jugendli-
cher wesentlich größer ist, als die Gruppe der 
gewerblichen Lehrlinge, die in der Industrie 
ausgebildet werden.

9) Vgl. K. Stratmann: in Crusius/Lempert/Wilke 
(Hg), a. a. O„ S. 108 ff.

h) Berufswahl- und Ausbildungsberatung sol-
len intensiviert und in das Berufsbildungs- 
System integriert werden:

Berufswahl darf nicht nur ein zufälliges und 
punktuelles Ereignis sein, das zudem von vie-
len Irrationalitäten und Unkenntnissen über-
wuchert ist. Wenn man weiß, was ein fal-
scher Beruf (über- oder Unterforderung, völ-
lig andere Interessen, physisch ungeeignet 
usw.) für die Arbeitsfreude, die Lernmotiva-
tion, die Gesundheit des einzelnen bedeutet, 
und damit auch, welche unermeßlichen volks-
wirtschaftlichen Schäden dadurch entstehen, 
daß eben in der Regel nicht der richtige 
Mann an den richtigen Platz kommt, erscheint 
diese Forderung erst in der richtigen Beleuch-
tung. Berufsberatung, auch als berufsbeglei-
tende Ausbildungs- und Berufswegberatung, 
muß mit dem System der Berufsausbildung 
engstens verbunden sein, um die notwendigen 
Informationen, Änderungsprozesse, Möglich-
keiten „mitzukriegen“ und weitergeben zu 
können. Das erfordert natürlich auch größere 
Anstrengungen der Schule in bezug auf die 
Vorbereitung der Schüler (vgl. weiter unten 
die entsprechende Forderung zur Sekundar-
stufe I) 10 ).

10) Vgl. zu diesem ganzen Komplex das Schul-
buch „Ernstfall Lehre" (Autorenkollektiv), Wein-
heim und Basel 1975.
11) Vgl. R. Franzke, S. 50 ff., W. Voigt, S. 87 ff., in: 
Crusius/Lempert/Wilke (Hg), a. a. O.

i) Erste Schritte einer realen Integration von 
allgemeinen und beruflichen Inhalten sol-
len für die Schüler der Sekundarstufe II 
erprobt werden:

Die vielbeschworene „Überwindung der Tren-
nung von allgemeiner und beruflicher Bil-
dung" ist ja eine Forderung, die an beide Bil-
dungszweige der Sekundarstufe II geht. Sie 
erfordert Änderungsprozesse sowohl im Be-
reich der beruflichen als auch der gymnasia-
len Ausbildung. Konkrete und nützliche An-
gebote an Praxiserfahrung bis hin zur Mög-
lichkeit der Doppelprofilierung für Gymnasia-
sten und nützliche und integrierbare Möglich-
keiten verstärkter Allgemeinbildung für Lehr-
linge (z. B. Teilnahme am Fremdspracheunter-
richt) erfordern, vor allem im Bereich der jet-
zigen beruflichen Ausbildung,, die Systemati-
sierung, die Befrei

11

ung von den Zufälligkeiten, 
die Ausbildungsangebot, Ausbildungsqualität, 
Ausbildungsverlauf und Ausbildungsergebnis 
heute im beruflichen, das heißt im „dualen" 
Ausbildungssystem weitgehend bestimmen ).



j) Es soll das Kennenlernen der Arbeitswelt 
für die Schüler der Sekundarstufe I organi-
siert 12werden ):

Im Punkt Berufsberatung wurde schon auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, in der Sekundar-
stufe I wesentlich intensiver und systemati-
scher als bisher die Jugendlichen auf die Be-
rufswahl vorzubereiten. Das erfordert z. B. ein 
wesentlich systematischeres, breiteres und 
flexibleres Angebot an Betriebspraktika. Hier 
gilt dasselbe, was wir eben zur Integration in 
der Sekundarstufe II sagten. Erforderlich ist 
auch hierfür eine Berufsberatung, die aufs 
engste mit den regionalen und aktuellen Aus-
bildungsmöglichkeiten vertraut ist. Langfri-
stig wird ein Steuerungsprozeß, der im Be-
reich beruflicher Qualifikation bzw. im weite-
sten Sinne des Arbeitsmarktes „individuelle" 
und „gesellschaftliche" Ansprüche „auf Ge-
genseitigkeit" tendenziell auf einen Nenner 
bringen soll, polytechnische Ausbildungsele-
mente in der Sekundarstufe I erfordern.

k) Alle am beruflichen Ausbildungsprozeß 
Beteiligten müssen lernen, ihre Konflikte 
zu regeln und im Ausbildungsprozeß mit-
einander zu kooperieren:

Wenn Mitbestimmung ernst gemeint ist, muß 
Kooperation und nicht Unterordnung das Or-
ganisationsprinzip von Bildungsprozessen 
sein. Das gilt besonders für die berufliche Bil-
dung, in der unterschiedliche Gruppen und 
unterschiedliche Interessen wesentlich direk-
ter aufeinanderstoßen als im allgemeinen Bil-
dungsbereich. Neben dieser politischen For-
derung ist hier auch noch anzuführen, daß die 
Effizienz von Organisationen heute zuneh-
mend davn abhängt, ob der vorhandene 
Sachverstand bei allen Beteiligten mobilisiert 
wird. Auf diesen Punkt kommen wir im wei-
teren Verlauf des Aufsatzes noch ausführlich 
zurück.

4. Organisatorische und materielle Konse-
quenzen

Inhaltlich war dieser Forderungskatalog der 
Fachwissenschaftler nur insofern neu, als er 

12)  Vgl. zur Berufswahlproblematik und Berufs-
vorbereitung empirisch: Band 3 der HLS 
(W. Laatz), a. a. O.; A. Jaeger, Jugendliche in der 
Berufsentscheidung, Weinheim 1973; zur Arbeits-
lehreproblematik theoretisch: W. Christian u. a., 
Polytechnik in der Bundesrepublik Deutschland? 
Frankfurt 1972; Projektgruppe Arbeitslehre, Schu-
le, Produktion, Gewerkschaften, Reinbeck 1974; 
sowie das Schulbuch „Ernstfall Lehre", a. a. O. 

versuchte, die von den politisch Verantwort-
lichen aller Parteien aufgestellten Postulate
für eine stärkere Berücksichigung der be-
ruflichen Bildung in der Bildungspolitik in
reale Reformschritte umzusetzen. Selbst bei
unterschiedlichstem Bedeutungsgehalt vieler
Begriffe, wie z. B. dem der „Gleichrangigkeit
von beruflicher und allgemeiner Bildung",
oder der „politischen Mündigkeit“ auch der
Berufsschüler, gibt es auf dem Hintergrund 
konkreter gesellschaftlicher Strukturen eine 
„Minimallogik" (im Sinne der inhaltlichen 
Stringenz, des logischen Strukturzusammen-
hangs und des materiellen Gehalts) von Be-
griffen und Forderungen, die es überhaupt
erst ermöglicht, „Politiker beim Wort zu neh-
men" 13). Der oben auf geführte Forderungska-
talog der Fachwissenschaftler ist der Ver-
such, diese „Minimallogik" zu formulieren 
und damit die Reformdiskussion auch im Sin-
ne der Klärung eindeutiger Interessenstand-
punkte zu versachlichen.

13) Vgl. dazu W. Lempert, Berufliche Bildung als 
Beitrag zur gesellschaftlichen Demokratisierung, 
a. a. O„ S. 26 ff. •

14)  Zur verfassungsrechtlichen Möglichkeit vgl. I. 
Richter, in: Crusius/Lempert/Wilke, a. a. O., 
S. 45 ff. Die verfassungsrechtliche und organisati-
onssoziologische Begründung und das Modell sel-
ber in: Crusius/Lempert/Wilke (Hg), a. a. O., 
S. 62 ff.
15) Abschlußbericht der Sachverständigenkommis-
sion Kosten und Finanzierung der beruflichen Bil-
dung, Bundestagsdrucksache 7/1811 vom 14.3. 
1974, Bonn 1974; zur Infas-Untersuchung vgl. in-
formation bildung Wissenschaft, BMBW, Nr. 1/75 
vom 23. 1. 1975.

Dieses Bemühen wird auch darin deutlich, 
daß die Wissenschaftler weiterhin versuchten, 
ein diesen inhaltlichen Reformforderungen ent-
sprechendes Verfügungs- und Finanzierungs-
modell vorzuschlagen. Der Vorschlag lief auf
ein Selbstverwaltungsmodell unter gleichbe-
rechtigter Beteiligung der am Ausbildungs-
prozeß Beteiligten hinaus (Lehrer/Ausbilder,
Lehrlinge/Unternehmer bzw. Staatl. Verwal-
tung/Gewerksdiaften); ihr Finanzierungsmo-
dell auf einen Fonds, der als überbetrieblicher
Finanzierungsausgleich zwischen den Betrieben 
gedacht war, quasi als Lastenausgleich und als
„Minderheitenschutz" für jene 16 Prozent der
Betriebe, die heute überhaupt nur ausbilden, 
und deren Interessen vielleicht im Konzert der 
unternehmerischen Verbandsbürokratien nicht 
so recht zu Worte kommen. Die Vorschläge 
zur Finanzierungsregelung wurden auch durch 
die sog. „Edding-Kommission" und durch eine 
Infas-Untersuchung bei Unte

15
rnehmen nach-

drücklich bestätigt ).



Mit den Stichworten Verfügungsstruktur und 
pinanzierungsregelung sind auch die Kern-
punkte der politischen Auseinandersetzung 
um das neue Berufsbildungsgesetz genannt. 
Wir werden auf die Brisanz dieser beiden 
zentralen Strukturfragen der Reform noch zu 
sprechen kommen. Es sollte nur bisher klar 
werden, daß Reform ein diffiziler Prozeß von 
notwendigen „Gleichzeitigkeiten" und not-
wendigen Schrittfolgen ist, da Reform inner-
halb vorfindlicher gesellschaftlicher Struktu-
ren stattfindet. Die oben zitierte „innere Sach-
logik" orientiert sich natürlich zuerst einmal 
am Gegenstand und nicht schon an dem, was 
— i. d. R. sehr kurzatmig — das „politisch 
Mögliche" genannt wird. Das vielzitierte 
Wort, daß der sog. „Realpolitiker" sich nicht 
dadurch auszeichnet, daß er das Mögliche tut, 
sondern daß er das Notwendige möglich zu 
machen versucht, wird hier konkret.

Der Forderungskatalog der Wissenschaftler 
war und ist der Versuch, den öffentlichen Dis-
kussion diese „Meßlatte" des Notwendigen zu 

liefern. Da kein politischer Diskussionsbe-
reich so sehr in Gefahr ist, für die Betroffenen 
hinter einer Nebelwand von Phrasen unkennt-
lich zu werden, wie der Bereich der „Bil-
dungs"-Politik, ist das sehr nützlich. Das Ab-
greifen dieses Katalogs wird sehr schnell er-
kennen lassen, was wirklich von dieser oder 
jener Seite gewollt ist bzw. praktisch erreicht 
wird. Wer — um ein Beispiel zu geben — 
vom „mündigen Staatsbürger" redet und nicht 
mit aller Kraft die Durchsetzung der Forde-
rung e) betreibt, will nicht den „Staatsbürger" 
regieren, sondern „an Bürgers statt" regieren, 
will nicht den „mündigen Bürger", sondern 
den „Bürger als Mündel".
Da die Berechtigung von Reformforderungen 
jedoch erst in zweiter Linie aus ihrer logischen 
Stringenz resultiert, sondern in erster Linie 
aus der empirischen Bestandsaufnahme des zu 
reformierenden gesellschaftlichen Zustandes, 
seien die wichtigsten kritisierten und belegten 
Elemente der jetzigen Realität beruflicher Aus-
bildung noch einmal in Stichworten aufgeführt:

II. Empirische Daten zur Kritik an der Berufsausbildung

1. Zur Aktualität empirischer Forschungs-
ergebnisse

In der gegenwärtigen Diskussion dominieren 
die Probleme des Lehrstellenmangels und der 
Jugendarbeitslosigkeit so eindeutig, daß der 
Eindruck entstehen kann, dieses seien die 
einzigen Probleme des beruflichen Bildungs-
systems. Gerade deshalb ist es zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt wichtig, die zusätzlichen wis-
senschaftlich belegten Defizitbefunde immer 
wieder ins Gedächtnis zu rufen. Das ist um so 
wichtiger, da diese wissenschaftlichen Befun-
de, obwohl inzwischen drei bis vier Jahre alt, 
an Aktualität gewonnen haben dürften: Die 
durchaus zu verzeichnende positivere Ent-
wicklung der Lehrlingsausbildung in Betrieb 
und Berufsschule in den Jahren nach der Ver-
abschiedung des Berufsbildungsgesetzes 1969 
wird durch die aktuelle Entwicklung nach un-
seren Beobachtungen nicht nur teilweise ge-
bremst, sondern wieder rückgängig ge-
macht.

Die in den Jahren 1968 bis 1973 durch die öf-
fentliche Diskussion der Berufsausbildung bei 
allen Beteiligten gestiegene Sensibilität ge-
genüber kritischen Zuständen im Berufsbil-
dungsbereich ist, vor allem angesichts der 

Angst von Lehrlingseltern und zukünftigen 
Lehrlingen, überhaupt einen Ausbildungsplatz 
zu bekommen bzw. der Angst von Lehrlingen, 
später einen Arbeitsplatz zu erhalten, fast 
völlig zusammengebrochen. Aber auch im 
staatlichen Bereich beruflicher Bildung hat 
die Finanznot der öffentlichen Haushalte 
weitgehend zum Stillstand gebracht, was in 
den Jahren vorher an Ausbauprogrammen für 
den berufsschulischen Bereich geplant und 
angefangen wurde.
Die Untersuchungen, die hier zitiert werden, 
sind die einzig vorliegenden. Sie stammen aus 
den Jahren 1971—1972 (Erhebung der Daten), 
sind alle sehr breit angelegt in der Thematik 
und der zugrundeliegenden Größe der befrag-
ten Gruppe. Alle Untersuchungen wurden im 
Auftrag oder mit Unterstützung parteipoli-
tisch unterschiedlich besetzter Regierungs-
stellen durchgeführt10). *

16) Die drei hier behandelten Untersuchungen 
sind:
• Alex/Heuser/Reinhardt, Das Berufsbildungsge-
setz in der Praxis. Eine Repräsentativbefragung 
von Auszubildenden. Schriftenreihe Berufliche Bil-
dung des Bundesministers für Bildung und Wis-
senschaft, Bonn, Heft 1, München 1973, (Befra-

ungsgebiete Nordrhein-Westfalen und Hessen).
1400fecf00bb Heinen/Welbers/Windszus, Lehrlingsausbildung.



2. Daten zur Berufsausbildung in den berufs-
begleitenden Teilzeitberufsschulen

Ca. 80 v. H. aller Jugendlichen, die eine be-
rufliche Grundausbildung erhalten (Fachar-
beiterniveau), also ca. 60 v. H. aller Jugendli-
chen der Altersgruppe 15 bis 20 Jahre über-
haupt, lernen im sogenannten „dualen" Sy-
stem, also in der Hauptsache im Lernort Be-
trieb, in der Nebensache im Lernort Berufs-
schule. In der Berufsschule findet überwie-
gend die theoretische Ausbildung statt, in den 
Betrieben die praktische. Auch dem in der 
Pädagogik Unkundigen wird einleuchten, daß

Erwartung und Wirklichkeit. Eine empirische Stu-
die zur Situation der beruflichen Bildung in 
Schule und Betrieb, Mainz 1972, (Befragungsge-
biet: Rheinland-Pfalz; befragt wurden fast aus-
schließlich Lehrlinge des 3. Lehrjahres).
• „Hamburger Lehrlings-Studie“ der Hochschule 
für Wirtschaft und Politik, Hamburg, Hrg. als For-
schungsberichte des Deutschen Jugend-Institutes, 
München:
Bd. 1: R. Crusius, Der Lehrling in der Berufsschule, 
unter Mitarbeit von M. Wilke und W. Laatz, Mün-
chen 1973, Bd. 2: J. Daviter/R. Crusius/M. Wilke, 
Der Lehrling im Betrieb, München 1973; Bd. 3: 
W. Laatz, Berufswahl und Berufszufriedenheit der 
Lehrlinge, München 1973; Bd. 4: H. Epskamp, Fort-
bildungsinteresse und Berufserwartungen der 
Lehrlinge, München 1973; Bd. 5: R. Crusius/B. Eins-
le/M. Wilke, Krankenpflegeschüler in der Ausbil-
dung, München 1974.
Es existiert noch eine vierte Studie: H. Mitter, Ar-
beits- und Ausbildumngsbedingungen saarländischer 
Lehrlinge. Eine Bestandsaufnahme des Instituts für 
Sozialforschung und Sozialwirtschaft, Saarbrücken. 
Schriftenreihe der Arbeiterkammer des Saarlan-
des, Wiebelskirchen o. J. (1972). Diese Untersu-
chung hat eine wesentlich engere empirische und 
inhaltliche Basis, unterstützt ansonsten jedoch, 
was in den hier verarbeiteten Untersuchungen zu-
tage tritt.
Darüber hinaus verweisen wir auf zwei empiri-
sche Untersuchungen zu Fragen des Jugendar-
beitsschutzes: B. Lutz, C. Seifarth, Informationen 
zur Situation des Jugendarbeitsschutzes, For-
schungsbericht des Deutschen Jugendinstituts, 
München 1969; Diekershoff/Kliemt/Diekershoff, Ju-
gendarbeitsschutz aus der Sicht Jugendlicher, Un-
tersuchung im Auftrage der Landesregierung 
NRW, Essen 1972.
Jugendsoziologische und gewerkschaftspolitische 
Fragestellungen nehmen in den hier nicht behan-
delten Bänden 3 und 4 der HLS (W. Laatz und 
H. Epskamp) einen breiteren Raum ein, ebenso im 
hier nur gestreiften Kapitel VI des Bandes 2 der 
HLS (R. Crusius, M. Wilke), und teilweise in der 
Untersuchung von Diekershoff/Kliemt/Diekershoff; 
vgl. dazu auch als empirische Untersuchungen 
T. v. Freyberg, Die soziale Situation und die politi-
sche Einstellung von jugendlichen Arbeitnehmern, 
Frankfurt 1974; G. Seidenspinner, Lehrlinge im 
Konfliktfeld Betrieb, München 1975; als theoreti-
sche Arbeit: Autorenkollektiv, Berufliche Soziali-
sation und gesellschaftliches Bewußtsein jugendli-
cher Erwerbstätiger, Frankfurt 1973. 

diese „Trennung" so rigoros nicht funktionie-
ren kann. Sie wird auch in der Praxis vielfäl-
tig durchbrochen (Labors und Werkstätten in 
Berufsschulen, Betriebsunterricht in vielen 
Lehrbetrieben). Hier ist das Problem der 
Koordinierung theoretischer und praktischer 
Unterweisung angesprochen, das sich im 
„dualen" System mit aller Schärfe stellt. Zu-
erst ist jedoch festzuhalten, daß nach den je-
weiligen Landesschulgesetzen mindestens 
8 Wochenstunden theoretischer Berufsschul-
unterricht pro Woche zu erteilen sind. Dieser 
Unterricht kann, wie es in allen betroffenen 
Ländern teilweise oder experimentell ge-
schieht, auch in Blöcken gegeben werden (je-
weils einige Wochen zusammenhängender 
Berufsschulunterricht).

Stundenzahl: In Hamburg erreichen 
40 v. H. der Schüler schon nach ihren Stun-
denplänen das vorgeschriebene Soll von 8 
bzw. 12 Wochenstunden nicht, darüber hinaus 
fällt noch pro Schüler und Woche ungefähr 
eine Unterrichtsstunde außerplanmäßig aus. 
Ähnlich liegen die Zahlen in Rheinland-Pfalz 
und Nordrhein-Westfalen sowie Hessen. Ins-
gesamt liegt der Stundendurchschnitt in Ham-
burg aber deutlich höher: Nur 14 v. H. der 
Hamburger Schüler erhalten weniger als 
8 Wochenstunden Unterricht, in NRW/Hessen 
sind das 45 v. H„ in Rheinland-Pfalz 28 v. H.

Synchronisation : Hamburg hat dar-
über hinaus günstigere Schulbedingungen, 
weil durch das wirtschaftliche Ballungsgebiet 
fast durchweg die Bildung von Fach- und 
Jahrgangsklassen ermöglicht wird. Die gün-
stigere Größenstruktur der Hamburger Lehr-
betriebe dürfte gleichfalls zu einer homogene-
ren Schülerstruktur in den Klassen führen (in 
Rheinland-Pfalz setzen sich z. B. über drei 
Viertel der Klassen aus Schülern aus jeweils 
über 10 Lehrbetrieben zusammen). Mehr als 
alle Lehrpläne sind es diese Strukturdaten, 
die über die Möglichkeit zur sinnvollen Ver-
mittlung beider Lernbereiche entscheiden. Um 
so alarmierender wirkt es, wenn selbst in 
Hamburg drei Viertel aller Schüler keine 
Verbindung zwischen ihrer schulischen und 
betrieblichen Ausbildung sehen17 ). Das er-
schwert jedes Lernen an beiden Lernorten, 

17) Wenn nicht alle drei Untersuchungen zu den 
einzelnen Sachverhalten zitiert werden, liegen 
entweder gar keine oder nur schwer vergleichbare 
Ergebnisse vor. Da insgesamt in diesen Untersu-
chungen aber keine deutlichen Unterschiede in 
der Zustandsbeschreibung auftreten, stehen auch 
solche „unvollständigen" Zahlen für die Gesamtsi-
tuation in der Bundesrepublik.



zerstört die Lernmotivation. „Lernen lernen" 
als Befähigung zur Anpassung und ebenso als 
Voraussetzung auch emanzipatorischer Bil-
dungsprozesse wird verhindert. „Schuld“ 
trägt nicht so sehr die Berufsschule, sondern 
das Ausbildungschaos in den Betrieben (vgl. 
das folgende Kapitel).

Klassenstärke: Ein weiterer Grund er-
folgloser Berufsschularbeit sind neben der Zu-
sammengewürfeltheit zu große Klassen (bzw. 
ungünstige Schüler-Lehrer-Relationen, schlech-
ter als in jedem anderen Schulzweig!). In 
Hamburg wird die selbstgesetzte Richtzahl 
von max. 20 Schülern pro Klasse von vier 
Fünfteln der Schüler überschritten, in Rhein-
land-Pfalz „nur“ von 60 bis 70 v. H. (bedingt 
durch die ländliche Struktur gegenüber Ham-
burg).

Arbeit im Betrieb am Schultag: 
Nach oder vor dem Schulunterricht müssen 
in Rheinland-Pfalz noch ein Viertel, in Ham-
burg zwei Fünftel der Schüler im Betrieb ar-
beiten. (Die schlechteren Hamburger Zahlen 
erklären sich daraus, daß in Hamburg viele 
Schüler einen zweiten Berufschultag pro Wo-
che haben.) Ein Drittel dieser Schüler bzw. 
14 v. H. der Gesamtheit der Schüler (Ham-
burg) werden dazu noch bei sechs und mehr 
Schulstunden gezwungen, also gesetzeswidrig 
(§13 JArbSchG). Unabhängig vom Gesetz 
mindert dieser betriebliche Zugriff auf alle 
Fälle die Lernfähigkeit der Schüler.

Da bei 90 v. H. der Schüler noch Schularbei-
ten von mindestens zwei bis drei Wochen-
stunden üblich sind (NRW/Hessen), und Lehr-
linge im Durchschnitt einen erheblich länge-
ren Weg zu ihrer Lehrstätte bzw. Schule ha-
ben als andere Schüler, kann man sich die 
zeitliche Belastung der Lehrlinge vorstellen 
— die 40-Stunden-Woche des JArbSchG wird 
hier zu einer Scheinzahl.

Ausstattung der Berufsschule: 
Diese wird von 58 v. H. der Lehrlinge für gut 
bis hinreichend gehalten, von 40 v. H. für mä-
ßig bis schlecht (Hamburg). Die Befragung 
der Lehrer in Rheinland-Pfalz ergibt sogar 
noch kritischere Ergebnisse: 76 v. H. der Leh-
rer beklagen Raumnot und bauliche Mängel, 
70 v. H. schlechte Ausstattung und 60 v. H. 
Lehrermangel. Der Stundenausfall wird von 
den Lehrern ebenfalls höher beziffert als von 
den Lehrlingen.

Die Meinung der L e h r 1 i n g e ü b e r 
die Leistung der Berufsschule: 
Die bisher genannten negativen Ergebnisse 

spiegeln sich auch in der allgemeinen Beur-
teilung der Schule durch die Lehrlinge wider: 
Da bei den meisten Lehrlingen (in allen drei 
Untersuchungen) das Bewußtsein vorhanden 
ist, daß eine breitere, vor allem theoretische 
Qualifizierung für das spätere Berufsleben 
notwendig ist, kritisieren sie entsprechend 
die Leistungen der Berufsschule: Ein Viertel 
der Lehrlinge glaubt, nicht genug für die Prü-
fung zu lernen, aber bereits zwei Fünftel mei-
nen, zuwenig für die Berufspraxis zu lernen, 
im 3. Lehrjahr sogar 50 v. H. (Hamburg). Hier 
wird auch deutlich, daß mit der Dauer der 
Lehrzeit Einsicht und Kritik häufig sehr stark 
ansteigen. Nähme man nur die Ergebnisse des 
3. Lehrjahres, sähe das Bild noch alarmieren-
der aus.

Im Gegensatz zu dieser kritischen Beurteilung 
der Schule insgesamt schneiden die Lehrer im 
Urteil der Schüler gut ab (Hamburg und 
Rheinland-Pfalz): Ca. vier Fünftel der Schüler 
sind mit den fachlichen Leistungen der Lehrer 
weitgehend zufrieden. Das ist auch ein Hin-
weis auf das differenzierte Urteil vermögen 
der befragten Lehrlinge, da hier persönliches 
Können und organisatorische Mängel sehr 
wohl unterschieden werden.

Die Haltung der Lehrlinge ge-
genüber der Berufsschule: Die 
Lehrer (Rheinland-Pfalz) bestätigen entgegen 
vielen „Alltagsmeinungen" den guten Lern-
willen der Schüler, beklagen allerdings die 
mangelhafte Vorbildung und das ungenügen-
de Ausdrucksvermögen der Lehrlinge. Das 
trifft sicher generell zu, wirkt sich aber in 
Rheinland-Pfalz besonders kraß aus wegen 
des dortigen Schulsystems. So haben in 
Rheinland-Pfalz nur; 8 v. H. der Lehrlinge die 
mittlere Reife, in NRW/Hessen 16 v. H., in 
Hamburg 26 v. H. Diese regional bedingten 
Unterschiede schlagen auch bei der Haltung 
gegenüber der Berufsschule in vielen Punkten 
deutlich durch: Die Mehrheit der Lehrlinge 
wünscht eine Ausweitung des Berufsschulun-
terrichtes (im 3. Lehrjahr in Rheinland-Pfalz 
59 v. H., in Hamburg 66v. H.). Diese Forde-
rung nach Ausweitung trifft zuerst den Fach-
unterricht. Aber eine starke Minderheit — 
parallel zu den Lehrern — wünscht auch wei-
tere Fächer wie Sport, Fremdsprachen, mehr 
Deutsch usw. (Hamburg und Rheinland-Pfalz). 
In Rheinland-Pfalz sind aber auch 22 v. H. der 
Schüler der Meinung, für sie sei die Berufs-
schule eigentlich überflüssig.

Diese Abweichungen werden noch deutlicher 
bei den Weiterbildungsplänen: In Rhein-



land-Pfalz und NRW/Hessen hegt ein Fünftel 
der Lehrlinge schulische Weiterbildungsplä-
ne, in Hamburg fast die Hälfte. Augenschein-
lich ist dank besserer Vorbildung, qualifizier-
terem Berufsangebot, besseren Informations-
und Vergleichsmöglichkeiten und auch dank 
besserem konkreten Angebot die Lernmotiva-
tion im Theoretischen in Hamburg deutlich 
größer. Das gilt auch für das Anspruchsniveau, 
worauf wir später noch eingehen, und für 
die Beurteilung des Politikunterrichts: Wäh-
rend in Hamburg 8 v. H. keinen Politikunter-
richt wollen, sind es in Rheinland-Pfalz 
13 v. H. In Rheinland-Pfalz wollen nur 10 v. H. 
mehr Politikunterricht, in Hamburg aber 
52 v. H. (3. Lehrjahr wie in Rheinland-Pfalz).

SMV und Politikunterricht: Die 
Schülermitverwaltung (SMV) ist im Bewußt-
sein der Lehrlinge weitgehend kein Organ 
echter Mitbestimmung. Die Information über 
ihre Arbeit ist gering, ihr Einfluß wird gering-
geschätzt (Hamburg und Rheinland-Pfalz). Das 
spiegelt wohl auch die Realität wider, zumal 
der zeitlich auseinandergerissene Unterricht an 
den Berufsschulen die SMV-Arbeit ungemein 
erschwert.

Der Politikunterricht ist überwiegend noch 
Frontalunterricht. Für den Lehrling bedeut-
same gesellschaftspolitische Themen, wie z. B. 

18

die Auseinandersetzung der Tarifparteien, 
Schuldemokratie, die soziale Realität in den 
Betrieben, werden meistens nur flüchtig be-
handelt, für fast ein Drittel der Lehrlinge 
überhaupt nicht erwähnt (Hamburg) ®).

3. Daten zur Berufsausbildung in den Betrieben

Kriterien, nach denen sich — auf der Basis 
des „dualen" Systems — die fachliche und 
pädagogische Qualität der praktischen Berufs-
ausbildung messen lassen, sind das Vorhan-
densein und der reale Einfluß von Ordnungs-
mitteln, die Ausstattung, die Anleitung, theo-
retischer Unterricht auch im Betrieb, das Vor-
kommen von Routine- und Nebenarbeiten, die 
Einhaltung der Gesetze (speziell JArbSchG). 
das „pädagogische Klima" und die Möglich-
keiten der Mitgestaltung.

18) Daß auch der „sachneutrale" Fachunterricht 
teilweise der Gefahr einseitiger, gegen die Inter-
essen der Lehrlinge gerichteter Indoktrination 
steht, belegt die „Schulbuchanalyse Wirtschafts-
lehre": Reetz/Witt, Berufsausbildung in der Kritik, 
Cuxhaven 1973 (Hg. DAG).

Ordnungsmittel: Zwei Drittel der 
Lehrlinge geben an, ein Berufsbild zu haben, 
aber nur ein Drittel, auch danach ausgebildet 
zu werden. Einen spezifischen Ausbildungs-
plan (nach BBiG vorgeschrieben) haben nur 
44v. H., nur ein Drittel wird danach auch 
ausgebildet (Hamburg). In Rheinland-Pfalz ha-
ben höchstens die Hälfte der Lehrlinge diese 
Ordnungsmittel, in NRW/Hessen nur ein Drit-
tel.

Ausstattung: Keinerlei produktionsun-
abhängige Ausbildungsplätze (Lehrecke, Lehr-
werkstatt, überbetriebliche Ausbildung) ha-
ben in allen drei Untersuchungsgebieten ca. 
die Hälfte der Lehrlinge, bei den anderen ist 
der Zeitanteil für diese Einrichtungen sehr 
unterschiedlich (von zwei Wochen bis zu ei-
nem Jahr der Gesamtausbildungszeit). Drei 
Viertel der Hamburger Lehrlinge arbeiten 
(unter der Gesamtheit der Lehrlinge rotie-
rend) überwiegend bis ausschließlich in der 
Produktion.

Anleitung: Die im BBiG geforderte qua-
lifizierte Anleitung bzw. Anleitung durch 
qualifizierte Personen erhalten in Hamburg 
nur ein Drittel der Lehrlinge, in NRW/Hessen 
die Hälfte (stärkere Kleinbetriebsstraktur — 
Meister); ein Viertel der Lehrlinge wird fast 
ausschließlich von anderen Lehrlingen oder 
Hilfsarbeitern betreut (Hamburg und 
NRW/Hessen).

Theoretischer Betriebsunter-
richt: Unabhängig von der Qualität und 
Quantität des schulischen Unterrichts ist eine 
systematische praktische Ausbildung in den 
Betrieben nicht denkbar ohne begleitende zu-
sätzliche theoretische Unterweisung. Darauf 
müssen aber in Hamburg und Rheinland-Pfalz 
die Hälfte, NRW/Hessen sogar zwei Drittel 
aller Lehrlinge verzichten.

Routine- und Nebenarbeiten: 
Routinearbeiten sind Arbeiten, die zum Beruf 
gehören, in der Ausbildung aber einen über 
den Lernzweck meist weit hinausgehenden 
Raum einnehmen. Meistens handelt es sich 
dabei gleichzeitig um „dreckige" oder „an-
spruchslose" Tätigkeiten, z. B. Feilen, Öl-
wechsel oder Ablage. Nebenarbeiten sind Ar-
beiten, die gar nichts mit dem Ausbildungs-
ziel zu tun haben, z. B. Kaffeekochen, die 
Straße fegen u. ä. Man könnte evtl, noch so 
etwas tolerieren, wenn der Zeitumfang be-
scheiden bliebe (unter 1 Stunde pro Woche) 
und solche Arbeiten reihum von allen ge-
macht würden, also auch von den Gesel-
len/Gehilfen.



Andererseits möchten wir, als „Signalillustra-
| tion" für die unterschiedlichen Maßstäbe, ein-
I mal vorschlagen, daß die Schüler der Unter-
primen z. B. in Zukunft ihre Schule selber 
sauberhalten — auf Kosten des Unterrichts 
natürlich: statt Mathematik Flure wischen.

I Das Ausmaß dieser ausbildungsschädlichen 
I Arbeiten ist einer der deutlichsten Hinweise 
' auf die Erfüllung der Ausbildungspflicht bzw. 

auf die Betrachtung der Lehrlinge als Arbeits-
I kräfte. In NRW/Hessen machen 63 v. H. der 

Lehrlinge häufig ausbildungsfremde Nebenar-
beiten, vier Fünftel der Lehrlinge beklagen 
zuviel Routinearbeiten; für Rheinland-Pfalz 
lauten diese Zahlen 50 bzw. 55 v. H., für Ham-
burg 45 bzw. 35 v. H. Bei dem weit überwie-
genden Einsatz der Lehrlinge in der „norma-
len Arbeit" deutet das nicht auf die Nützlich-
keit und den Lernwert der sogenannten 
„Ernstsituation“ hin, sondern darauf, daß die 
Lehrlinge dort mit den „Zuarbeiten" beschäf-
tigt werden. Im Kapitel I unter Punkt 3 ver-
wiesen wir ja bereits auf die steigende Unge-
eignetheit der normalen Produktion bzw. Ver-
waltungsorganisation für berufliche Lernpro-
zesse, ein Sachverhalt, der ja auch von der 
„Wirtschaft" durch steigende Einrichtung von 
produktionsfernen Lernorten (Lehrwerkstät-
ten, Labore) indirekt zugegeben wird.
JArbSchG: Nehmen wir als beste Kon-
trolle die Frage der Überstunden, dann stellen 
wir fest, daß das Gesetz in NRW/Hessen und 
Hamburg bei mehr als einem Drittel, in 
Rheinland-Pfalz bei der Hälfte der Lehrlinge 
übertreten wird. Zusätzlich erinnern wir hier 
noch einmal an die Arbeit im Betrieb am 
Schultag.

DieMeinung der Lehrlinge über 
die Ausbilder und die Ausbil-
dung im Betrieb: Die mit der Ausbil-
dung im Betrieb betraute Person wird von 62 
v. H. der Lehrlinge für fachlich, aber nur noch 
von 30 v. H. für pädagogisch gut geeignet ge-
halten (Hamburg). In ihrem Lehrbetrieb aus-
gebeutet fühlen sich in Rheinland-Pfalz 45 
v. H., in Hamburg 60 v. H. (im 3. Lehrjahr 71 
v. H.). Das wird bei der Nachprüfung deutlich 
durch die Fakten bestätigt, hier schlägt also 
kein gesellschaftspolitisches, gar „oktroyier-
tes" Vorurteil durch, wie Unternehmer bzw. 
ihre Verbände diese Aussagen oft „weginter-
pretieren" 19).

19) Der Begriff Ausbeutung wird hier nicht im 
Sinne polit-ökonomischer Theorien gebraucht, 
auch nicht in dem im Einzelfall für die Beteiligten 
schwer nachprüfbaren Sinne einer objektiv ermit-

Es ist überhaupt ein zusätzlicher kritischer 
Punkt, daß all diese Mißstände meist kumula-
tiv auftreten, daß es also bei den generell 
schon Benachteiligten (Lehrlinge) größere Un-
tergruppen gibt, „für die es besonders dicke 
kommt". Dabei schneiden Mittelbetriebe (ten-
denziell) am schlechtesten ab, Kleinbetriebe 
nicht ganz so schlecht, Großbetriebe etwas 
besser; Hauptschüler sind gegenüber Real-
schülern benachteiligt, Mädchen gegenüber 
Jungen — die Berufsausbildung verschärft 
also oft noch diese Unterschiede (Ergebnis 
aus allen Untersuchungen). Die aktuelle Si-
tuation mit Jugendarbeitslosigkeit und Lehr-
stellenknappheit verstärkt diese negativen 
Tendenzen sogar noch.

„Pädagogisches Klima" und 
Mitgestaltungsmöglichkeiten: 
Mit diesen Begriffen umschreiben wir Aspekte 
der „Erziehungsfunktion" der betrieblichen 
Lehre. Die schlechte Beurteilung der päd-
agogischen Eignung der Ausbilder durch die 
Lehrlinge ist schon ein Hinweis auf das eher 
restriktive, lernfremde „Milieu" des Betrie-
bes* ). Hinweise auf die weit verbreitete 
Angst der Lehrlinge vor Repressalien der „Be-
triebe" finden sich zur Genüge in allen drei 
Untersuchungen. (Die Entlassungswelle enga-
gierter Jugendvertreter 1972/74 bis zur ent-
sprechenden Novellierung des BetrVerfG 
spricht eine deutliche Sprache). Beschwerden 
von Lehrlingen kommen denn auch selten 
vor, die Folge ist oft Gegendruck und/oder 
folgenloses Vertrösten.

telbaren Netto-Ertragssituation des ausbildenden 
Betriebes, sondern in der vom Lehrling gemeinten 
Interessenlage des Betriebes in bezug auf ihn als 
Ausbildungsempfänger oder Arbeitskraft, also in 
bezug auf das vom Lehrling verspürte Ausmaß an 
pädagogischer Fundierung und Betreuung in sei-
ner Ausbildung. So war z. B. in der Hamburger 
Untersuchung auch die Frage formuliert:
Einige Leute meinen, daß viele Betriebe heute 
eher darauf aus sind, die Arbeitskraft ihrer Lehr-
linge für sich auszubeuten, als ihnen eine gute 
Ausbildung zu geben. Wenn Sie an Ihre eigene Si-
tuation denken, was halten Sie von dieser Mei-
nung?
Trifft genau zu (1) / Es ist stark übertrieben (2) / Es 
stimmt nicht (3) / Es ist viel Wahres dran (4).
20) Vgl. dazu M. Baethge, Ausbildung und Herr-
schaft, Frankfurt 1970; R. Crusius, Kritik des Be-
rufsbildungsgesetzes, Bochum 1970, Nachdruck 
Bonn 1971, S. 20 ff; Autorenkollektiv, Ernstfall 
Lehre, a. a. O., S. 61 ff; 111, 137; W. Geiling, Not-
stand der Berufsausbildung (Lehrlingsprotokolle), 
in: Gewerkschaftliche Beiträge zu Fragen der be-
ruflichen Bildung, Heft 15, Bochum 1970, S. 5 ff. G. 
Seidenspinner, Lehrlinge im Konfliktfeld Betrieb, 
a. a. O., S. 56 ff.
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Die Lehrlinge sehen die Erziehungsziele der 
Ausbilder bzw. der Betriebe wesentlich in der 
Aneignung firmennützlicher praktischer Fer-

, tigkeiten und in der Verinnerlichung herr-
schaftskonformer Sekundärtugenden (Fleiß, 
Ordnung, Unterordnung, „anständiges Beneh-
men") 21), da ja wenig mit den eingangs ge-
forderten neuen „Fähigkeiten", z. B. Selbstän-
digkeit, Lernfähigkeit u. ä., zu tun haben. Die 
Ausbilder (Rheinland-Pfalz) bestätigen ihrer-
seits das Bild: Trotz deutlicher Kritik an Ein-
zelerscheinungen der betrieblichen Lehre 
(z. B. Planlosigkeit) identifizieren sie sich 
doch mit den betrieblichen Ausbildungszielen 
und hegen großes Mißtrauen gegen die Be-
rufsschule bzw. gegen eine stärkere Theoreti-
sierung der Ausbildung. Nun ist das nicht ihre 
„Schuld": Ihre Stellung ist sehr undankbar, 
ein gewerkschaftliches Programm für Ausbil-
der, z. B. für Tarifverhandlungen, ist bisher 
erst vage in der Diskussion. Die betrieblichen 
Ausbilder sind die — auf sich allein gestell-
ten und i. d. R. nicht speziell qualifizierten — 
„Prellböcke" des objektiven und subjektiven 
Interessenkonfliktes in der Ausbildung, der 
sich gerade in den Betrieben verdeutlicht!
Der Mangel an konkreten Ausbildungsplänen 
sowie die mangelhafte Unterrichtung in den 
juristischen Grundlagen der Ausbildung er-
schweren gleichfalls eine aktive Mitgestal-
tung der Lehrlinge in ihrer Ausbildung. Nur 
eine Minderheit kennt wenigstens die wich-
tigsten gesetzlichen Bestimmungen. Die dis-
proportionale Größenstruktur der Lehrbetrie-
be (überwiegend Kleinbetriebe — auch in 
Hamburg) bewirkt, daß nur ein Drittel bis die 
Hälfte der Lehrlinge in ihrem Lehrbetrieb 
über einen Betriebsrat „verfügen", nur ein 
Drittel über eine Jugendvertretung, nur ganz 
wenige so etwas wie Lehrlings- und Jugend-
versammlungen im Betrieb kennen. Dazu 
kommt, daß der Betriebsrat als juristisch 
kompetente Vertretungsinstanz nur von einer 
Minderheit der betroffenen Lehrlinge positiv 
bewertet bzw. anerkannt wird (Hamburg; vgl. 
zum Gesamtkomplex Mitwirkungschancen 
auch Zahlen zum Politikunterricht im vorher-
gehenden Abschnitt über die Berufsschulen).

21) Ein guter Beleg dafür sind die kammeroffiziel-
len „Beurteilungsbögen", die in vielen Firmen den 
Lehrling „begleiten“ und fast ausschließlich Ver-
haltenskategorien, nicht aber Lernkategorien ent-
halten (vgl. Autorenkollektiv, Ernstfall Lehre, 
a. a. O„ S. 83).

4. Einige Schlußfolgerungen der Lehrlinge

Die Misere der Berufsausbildung und die re-
gionalen Verzerrungen in den realen jetzigen 
und zukünftigen Lebensgestaltungschancen 
der Jugendlichen treten in den folgenden Fra-
gen noch einmal deutlich zutage:

Ihren Lehrbetrieb würden sicher oder ziem-
lich sicher nicht noch einmal wählen: in 
Hamburg 47 v. H., in NRW/Hessen 39 v, H. 
und in Rheinland-Pfalz 40 v. H. Ihren Lehrbe-
ruf würden sicher oder ziemlich sicher nicht 
noch einmal wählen: in Hamburg 37 v. H., in 
Rheinland-Pfalz 35 v. H. Diese Ergebnisse 
werden — auch in ihrer regionalen Differen-
zierung — noch deutlicher, wenn wir das 
Meinungsbild über die Lehrjahre hinweg ver-
folgen (Hamburg):

l.Lehr- 2. Lehr- 3. Lehr-
jahr jahr jahr

Keine Wiederwahl
des Lehrbetriebes 36 v. H. 51 v. H. 55 v. H.
Keine Wiederwahl
des Lehrberufs 22 v. H. 39 v. H. 51 v. H.

Die „Zufriedenheit" der besonders Diskrimi-
nierten, auf die wir bei Vergleichen zwischen 
Rheinland-Pfalz und Hamburg schon einma 
hinwiesen, wird auch deutlich bei der Frage 
welchen Bildungsweg die Betroffenen heut 
wählen würden, könnten sie noch einmal ent 
scheiden: in Rheinland-Pfalz würden 10 v. F 
der Lehrlinge, in Hamburg dagegen 35 v. I 
(3. Lehrjahr wie in Rheinland-Pfalz) heu' 
den „höheren" Bildungsweg einschlagen.

Was an Frustrationen, Arbeitsleid, psych 
scher Quälerei und zerstörter Motivitatio 
hinter diesen Zahlen steckt, sollten sich alle 
vor Augen führen, wenn sie zur Berufsausbil-
dung Stellung nehmen. Der Mangel an theore-
tischer Grundausbildung, die persönliche Un-
terdrückung und die langweiligen Routinear-
beiten stehen dann auch weit an der Spitze 
der von den Lehrlingen beklagten Zustände, 
noch vor der mangelhaften Bezahlung (NRW/ 
Hessen).



III. Von der vergessenen zur verlassenen Majorität?

1970 prägte der Bildungsforscher W. D. Win-
terhager das Schlagwort von den Lehrlingen 
als der „vergessenen Majorität". Dieses „Ver-
gessen" war das Produkt einer Mischung aus 
Strukturblindheit der Bildungspolitik und be-
stimmten Interessen, die den geschilderten 
Zustand als — für diese besagten Interessen 
— gut befanden22 ). Inzwischen haben die 
«Vergessenen" sich ja deutlich selber in Erin-
nerung gebracht (Lehrlingsbewegung 1968 bis 
1972 und Demonstrationen). Lehrstellenmangel 
und Jugendarbeitslosigkeit haben nun aber 
die Situation weit hinter den Stand von 1969 
(Verabschiedung des BBiG) zurückgeworfen. 
Und Besserung scheint kurzfristig nicht in 
Sicht — auf die irrige oder propagandistische 
Hoffnung, eine Konjunkturbelebung könnte 
das Schlimmste reparieren, gehen wir noch 
ein. Abgesehen davon scheint ja die „Kon-
junkturkrise" zunehmend in den Augen der 
Fachleute eine auf Dauer sich stellende An-
passung der Wirtschaft der Bundesrepublik 
Deutschland an „säkulare" weltwirtschaftliche 
Tendenzen zu sein. Auf diesem Hintergrund, 
der sich gerade in den letzten Monaten immer 
deutlicher offenbarte, gewinnt die Auseinan-
dersetzung um den Inhalt des neuen BBiG ei-
nen neuen und grundsätzlicheren Charakter. 
Der Mut zu neuem Nachdenken muß gefun-
den werden. Sonst bleibt die vergessene Majo-
rität das, was sie inzwischen geworden zu sein 
scheint: Eine verlassene Majorität!

22) Vgl. R. Crusius, Kritik des Berufsbildungsge-
setzes, a. a. O., S. 3 f, S. 10 ff.

1. Lehrstellenmangel und Jugendarbeitslosig-
keit

Die vor allem seit 1974 zu den oben genann-
ten Defiziten hinzutretenden Probleme des 
Lehrstellenmangels und der Jugendarbeitslo-
sigkeit addieren sich nicht einfach nur zu die-
ser Problemliste, sondern verschärfen das 
Problem beruflicher Ausbildung in unserem 
Land generell — vor allem aal dein Hinter-
grund gemeinsamer struktureller Ursachen 
für die bisher auigezeigten Probleme, die es 
im folgenden zu analysieren gilt, um für die 
aktuelle Reformdiskussion einen politischen 
Bewertungsrahmen zu erhalten.

Einen „Numerus clausus" für Lehrlinge hat es 
schon immer gegeben:

— durch das regional unterschiedliche Ange-
bot an Lehrstellen;

— durch die geschlechtsspezifische Vororien-
tierung in sog. „Mädchen- und Jungenbe-
rufe";

— durch die nach der vorberuflichen Schul-
bildung vorbestimmte prinzipielle Teilung 
der Berufschancen für leitende und aus-
führende Tätigkeiten (Vorbestimmung des-
halb, weil die eigentliche Bestimmung 
dazu im Beschäftigungssystem entsteht);

— und — auf der hier zur Diskussion stehen-
den Berufsausbildung für die untere Etage 
der Hierarchie im Beschäftigungssystem 
— durch die Verteilung von Schulbildung 
auf das unterschiedliche qualitative Ange-
bot von Lehrstellen im sog. „dualen" Aus-
bildungsbereich.

Das Ergebnis dieser Verteilungsmechanismen 
war die jeweilige Verlängerung und Ver-
schärfung von Diskriminierungen, die im vor-
beruflichen Sozialisationsprozeß bereits ange-
legt und institutionalisiert waren und sind.
War dieser „Numerus clausus" bisher relativ 
in dem Sinne, daß jeder eine Lehre anfangen 
konnte, wenn auch nur irgendeine, so ist das 
neue Element jetzt, daß das reelle Angebot an 
Lehrstellen im Bundesdurchschnitt unter die 
Nachfrage sinkt, also ein absoluter Mangel 
auftritt. Das Absinken des reellen Lehrstellen-
angebots unter die absolute Zahl der Nach-
frage schwankt natürlich regional. Es macht 
sich besonders in strukturschwachen Wirt-
schaftszonen bemerkbar, dringt aber auch in 
die industriellen Ballungsräume vor.
Dieser für das gesamte Bundesgebiet mit 
Schwankungen anzutreffende Sachverhalt 
blockiert zuerst einmal, stellt er sich auf Dau-
er, jede positive Veränderung der Lehr- und 
Lernsituation in der Sekundarstufe I, da die 
Schüler dort aus existentiellen Ängsten her-
aus das Interesse entwickeln müssen und 
werden — wenn sie nicht völlig resignie-
ren—, jenes Wissen zu „bimsen", das bei der 
Lehrstellensuche von den Unternehmern ver-
langt und in Einstellungsgesprächen „gete-
stet" wird. Das wird nicht gerade das an Lehr-
inhalten und -verhalten sein, das wir land-
läufig mit der Hoffnung auf Emanzipation 
verknüpfen.



2. Die Ursachen der Lehrstellenverknappung 
i

a) Strukturell wirtschaltliche Gründe

Grundlegend für alle hier aufgeführten Ar-
gumente ist der Sachverhalt, daß Berufsaus-
bildung im Umfang ihres Angebots und in der 
Struktur ihrer Qualität und Verwendba
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rkeit 

am Arbeitsmarkt unmittelbar )  abhängt von 
der Einzelentscheidung von Unternehmern, 
konkret: von den unterschiedlichen aktuellen 
wirtschaftlichen Bedingungen der Betriebe 
einschließlich eventueller tradierter „betrieb-
licher Verhaltensmuster" und auch „Public-
relations-Strategien" von Betrieben oder 
Branchen. Daraus ergeben sich strukturbe-
dingte Entwicklungen auf dem Lehrstellen-
markt. Die Linie dieser Entwicklung zeigt 
sich darin, daß sich das Angebot an Lehrstel-
len seit 15 Jahren in der Tendenz kontinuier-
lich um die Hälfte verringert hat. Heute bil-
den nur noch 16 % aller Betriebe und selb-
ständigen Verwaltungseinheiten aus. Dieser 
Verringerung steht ein relativ gleichbleiben-
der Teil an nachfragenden Jugendlichen ge-
genüber. Hinter dieser Entwicklung stehen ei-
nige Prozesse, die wir im folgenden aufzäh-
len:
Der Hauptgrund dieser Entwicklung und ihrer 
tendenziellen Kontinuität liegt im wirtschaft-
lichen Konzentrationsprozeß, der überpropor-
tional Klein- und Mittelbetriebe verschluckte 
oder sterben ließ und läßt. Das sind aber die 
ausbildungsintensivsten Betriebsgrößen : 
400 000 Lehrlinge, also 30 0/0, lernen in Betrie-
ben bis zu 10 Beschäftigten, 700 000, also 
deutlich über die Hälfte aller Lehrlinge im 
„dualen" System, in Betrieben bis zu 50 Be-
schäftigten. Wenn also in diesem Bereich z. B. 
50 000 Betriebe sterben, sterben „en passent" 
auch 15 000 bis 20 000 Ausbildungsbetriebe. 
Es ist klar, daß dieser Prozeß auch wieder am 
stärksten die strukturschwachen Regionen 
trifft.

Hier und bei allen noch folgenden Ursachen 
zeigt sich, daß die Verknappungstendenz die

23) „Unmittelbar" heißt hier: direkt auf die Ent-
scheidung des Einzelbetriebes, Lehrstellen anzu-
bieten, einflußnehmend. Hinter diesen Faktoren 
stehen natürlich allgemeinere Entwicklungen am 
Arbeitsmarkt bzw. im Beschäftigungssystem, 
durch die die Nachfrage der Kapitalverwerter i. S. 
der quantitativen und qualitativen Struktur der 
Qualifizierung menschlicher Arbeitskraft beein-
flußt wird; soweit in diesem Aufsatz nicht noch 
darauf eingegangen wird, vgl. M. Baethge, in: Cru-
sius/Lempert/Wilke, a. a. O., S. 196 ff.; U. Bochum, 
das., S. 19 ff.; B. Lutz, das.; S. 30 ff. 

aufgeführten Chancenverzerrungen zwischen 
Regionen, Geschlechtern und Schulbildun-
gen noch verschärft, wie sich an jedem Punkt 
im einzelnen nachzeichnen ließe.

b) Beruisbildungspolitische Ursachen

Neben diesem außerhalb des Einflusses der 
Berufsausbildung stehenden Rückgang gibt 
es eine Reihe von Gründen, die die Ausbil-
dungsbetriebe zur Verringerung oder Einstel-
lung ihrer Ausbildung veranlaßt haben bzw. 
veranlassen, die, das ist wichtig, im Zusam-
menhang mit den jeweiligen Entwicklungen in 
der Berufsausbildung selber stehen:
Nach der Verabschiedung des BBiG 1969 be-
schleunigte sich 1970/71 der Abwärtstrend. 
Das BBiG hatte zwar keine wesentlichen Än-
derunge
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n gebracht, doch es wirkte, auch im 
Zusammenhang mit der erstmals sehr breiten 
öffentlichen Diskussion, präventiv: Die unge-
eignetsten Betriebe zogen sich jetzt aus dei 
Ausbildung zurück ).

Die Kosten der Ausbildung sind in den letz-
ten Jahren deutlich angestiegen: einmal, als 
Folge des BBiG, durch die Überarbeitung dei 
Ordnungsmittel für ca. 700 000 Ausbildungs-
verhältnisse, was erhöhte personelle und ma-
terielle Aufwendungen verursachte; zum an-
deren stiegen durch die Tarifpolitik der Ge-
werkschaften die Ausbildungsvergü Lungen. 
Dieser Punkt ist deshalb wichtig, weil die 
Hälfte der von der sog. „Edding-Kommission" 
ermittelten Nettokosten der betrieblichen Be-
rufsausbildung hier entstehen (einschl. der 
Folgekosten wie Rentenversicherungsbeiträge 
u. ä.).

Die genannten neuen Ausbildungspläne ha-
ben neben der Kostensteigerung an die poten-
tiellen Lehrbetriebe auch erhöhte Anforderun-
gen in bezug auf die Ausbildungseignung ge-
stellt, also an die Organisationen des Betrie-
bes, sein Produktionsprogramm, die Erlern-
barkeit breiterer Fähigkeiten und Kenntnisse 
Auch das hat viele Ausbildungsbetriebe ge-
zwungen oder veranlaßt, die Ausbildung zu 
reduzieren oder einzustellen.

Der relativen und absoluten Kostensteigerung 
kam entgegen ein gesteigertes Kostenhewußt 
sein der Betriebe, vor allem der Klein- und 
Mittelbetriebe. Allgemeine Markttendenzen 
zwangen und zwingen dazu, auch hier über-

24) Vgl. R. Crusius, Kritik des Berufsbildungsge
setzes, a. a. O., S. 6 ff, S. 34 f; vgl. auch Hinweise 
im Kapitel I, Abschnitt 2 dieses Aufsatzes. 



haupt oder verstärkt betriebswirtschaftliche 
Kostenermittlung zu betreiben, erleichtert 
durch den steigenden Einsatz von EDV-Anla-
gen bzw. die Möglichkeit, sich EDV-Zentren 
anzuschließen. Eine weitere Verstärkung er-
fuhr diese Tendenz nun durch den Abschluß-
bericht der sog. „Edding-Kommission", durch 
den viele Betriebe, die bisher aus Tradition 
und/oder Gewohnheit oder in der Meinung 
ausbildeten, das bringe etwas ein bzw. koste 
zumindest nichts, nun erfuhren, daß es doch 
etwas kostet.
Schwer zu schätzen, aber nicht zu unterschät-
zen, ist die (wenn auch noch unzureichende) 
gesteigerte Sensibilität gegenüber der Berufs-
ausbildung. Eltern und Schüler suchten stär-
ker aus, nicht jeder „Krauter" fand mehr ei-
nen Dummen, der bei ihm „lernte". Aber auch 
viele „Lehrherren" selber merkten, daß nicht 
mehr alles ging, daß es z. B. ihrem Image 
schadete, das Lehrmädchen jeden Tag vor 
dem Geschäft die Straße fegen zu lassen. Was 
also sollte dann noch die Ausbildung, wenn 
sie „nur noch" Verpflichtungen mit sich 
brachte?
Ein weiterer Grund ist der wachsende Nu-
merus clausus an den Hochschulen. Der hat 
nun in steigendem Umfang zur Folge, daß 
Abiturienten sich vorweg (zum „überwintern" 
oder als sinnvolles „Propädeutikum") einen 
Lehrplatz suchen, zumal sie die Lehre früher 
beenden können. Sie besetzen so Lehrstellen, 
die den traditionellen Anwärtern aus den 
Haupt- und Realschulen zusätzlich fehlen — 
and das sind oft die besten Ausbildungsplätze.
Eindeutig ist natürlich auch, daß die aktuelle 
konjunkturelle Situation verschärfend und 
beschleunigend auf fast alle oben genannten 
Faktoren einwirkt, z. B. Sterben der Klein-
and Mittelbetriebe, Kostendruck usw.
Als letzteres sei genannt, daß die langfristig 
strukturbedingte, aber auch durch die letzte 
Konjunktur verstärkte Notwendigkeit des 
Staates zum Sparen bei seinem „Eigenver-
orauch" dazu führt, daß auch die vom Staat 
ingebotenen Ausbildungsmöglichkeiten in 
ier Verwaltung, bei Post, Bahn usw. sich ver-
ringerten.
Alle hier aufgeführten Tendenzen, vor allem 
iuch das Eindringen der Abiturienten in ih-
len traditionell fernliegende „untere" Bil-
lungsangebote, führt zu einer durchgängigen 
Herunterstufung der Ausbildungschancen für 
iie andern Gruppen der nachfragenden Ju-
jend. Den letzten beißen auch hier die Hun-
ie: Die große Zahl der Hauptschüler ohne 

Abschluß, von denen bisher ein großer Teil 
noch eine relativ nützliche Ausbildungsstelle 
fand, findet jetzt nicht nur kaum noch eine 
Lehrstelle, sondern häufig nicht einmal mehr 
einen Arbeitsplatz als jugendlicher Ungelern-
ter. Die Kosten ihrer höheren Vergütung, der 
weitere Berufsschulbesuch und die Grenzen, 
die das Jugendarbeitsschutzgesetz ihrem Ar-
beitseinsatz steckt, veranlassen mehr und 
mehr Firmen, für die entsprechenden Arbei-
ten z. B. Gastarbeiter einzustellen. Die Ju-
gendarbeitslosigkeit steigt; Gelder, die zur 
Reform der Berufsausbildung (auch im Sinne 
einer Verhinderung oder eine Milderung des 
Jugendarbeiterproblems) bisher fehlten oder 
nicht mobilisiert wurden, müssen jetzt als Ar-
beitslosenunterstützung gezahlt werden.

c) Verschiedene weitere Gründe
Ein weiteres Beispiel für den Fehleinsatz öf-
fentlicher Gelder durch Planlosigkeit, aber 
auch ein weiterer Grund für die Verknappung 
von Lehrstellen, ist der steigende Umfang der 
beruflichen Umschulungsfälle. 1969, als das 
„Arbeitsförderungsgesetz" erlassen wurde, 
machten 60 000 Beschäftigte von ihm Ge-
brauch, 1974 waren es bereits 300 000, die 
jährlichen Ausgaben sind auf 1,5 Mrd. DM 
gestiegen. Dieses Geld wird häufig und dazu 
manchmal noch mit geringem Nutzen für die 
Lösung vor allem individueller Probleme aus-
gegeben, die bei einer besseren beruflichen 
Grundausbildung gar nicht erst aufgetreten 
wären. Und: Viele Firmen oder Innungen stel-
len die Lehrlingsausbildung ein oder reduzie-
ren sie, weil sie zuviel kostet, und bilden auf 
den Plätzen in ihren Lehrwerkstätten und 
überbetrieblichen Einrichtungen zunehmend 
Erwerbstätige aus bzw. schulen sie um, da die 
Bundesanstalt für Arbeit dafür gut bezahlt. 
Die Plätze fehlen jenen, die jetzt eine berufli-
che Erstausbildung wollen.

Die Bedeutung der Geldfrage tritt auch in ei-
nem anderen Punkt hervor, der mit dem Lehr-
stellenangebot unmittelbar zusammenhängt: 
Der Ausbau der überbetrieblichen Lehrwerk-
stätten, der die betriebliche Ausbildung entla-
stet und deshalb sehr wichtig ist für die Stei-
gerung der Bereitschaft von Betrieben, über-
haupt oder mehr auszubilden, wird ja — was 
die Kammern und Innungen, die damit Rekla-
me machen, meistens zu erwähnen verges-
sen—, überwiegend bis ganz aus öffentlichen 
Geldern finanziert. Da die öffentliche Hand 
aber bis 1975 nur die Investition bezahlte (heu-
te ca. 50 000 DM pro Ausbildungsplatz), nicht 
aber die Folgekosten (heute ca. 10 000 DM pro 



Ausbildungsplatz und Jahr), konnten sich das 
nur potente Wirtschaftsverbände oder Innun-
gen leisten und die öffentlichen Gelder abru-
fen. Das verkehrt den eigentlichen Zweck, 
nämlich gerade in strukturschwachen Gebie-
ten zusätzliche Ausbildungsangebote zu 
schaffen, fast in sein Gegenteil: die „schon 
haben", bekommen noch mehr dazu.

Schließlich: Der Lehrstellenmangel zwingt im-
mer mehr Jugendliche, nach einer Ersatzaus-
bildung Ausschau zu halten. Ließen sich die 
vollschulischen Berufsbildungseinrichtungen 
schnell ausbauen, wäre das Ganze kein Pro-
blem. Das ist aber finanziell, technisch und 
personell nur langfristig möglich. Die Betrof-
fenen weichen also auf die BAS (Berufsauf-
bauschule) und FOS (Fachoberschule) aus, da 
hier Kapazitätserweiterungen finanziell und 
organisatorisch eher möglich sind. Die Folge 
ist nicht nur ein Druck auf die Teilzeitberufs-
schule (Entzug von materiellen Ressourcen 
und Lehrkräften), sondern später, da diese 
Bildungsgänge keine Berufsqualifikation ver-
mitteln, ein verstärkter Andrang auf die 
Fachhochschulen.

Dazu kommen nun auch noch die geburten-
starken Jahrgänge: Hatten wir 1974 450 000 
Jugendliche, die eine Lehrstelle suchten, so 
werden es 1978 520 000 Jugendliche sein (in 
Hamburg: 1974: 53 000, 1980 69 000 Nachfra-
ger).

Dazu kommt, daß selbst bei absolutem Still-
halten auf der Gesetzesebene auch in Zukunft 
die Kosten der Ausbildung relativ steigen 
werden und damit der potentielle Druck auf 
das Lehrstellenangebot: Weitere neue Ord-
nungsmittel, die Ausbildung der Ausbilder, 
steigende Ausbildungsvergütungen und Ne-
benkosten usw.

d) Jugendarbeitslosigkeit und Ungelernten- 
Problem als Thema der Berufsbildungsreform

Wenigstens stichwortartig muß noch dem 
Versuch entgegengetreten werden, das Be-
rufsausbildungsproblem und das Problem der 
Jugendarbeitslosigkeit, aber auch das Pro-
blem der ungelernten Jugendlichen voneinan-
der unabhängig zu lösen. Ein Großteil der 
letztgenannten Probleme resultiert aus der 
Struktur der jetzigen Berufsausbildung und 
Berufsvorbereitung:

— Mangelndes Angebot am Orte, fehlende 
Vorbereitung, geschlechtsspezifische Berufs-
vorbereitung u. a. sind wesentliche Momente 

für die wachsende Zahl jugendlicher Unge-
lernter, die inzwischen mit ca. 260 000 wieder 
die Zahl der industriellen gewerblichen Lehr-
linge übersteigt!

— Schlechte Ausbildung, Ausbildung in Lehr-
berufen ohne spätere Arbeitsplatzchance und 
„Lehrlingszüchterei" (Ausbildung von viel 
mehr Lehrlingen, als Nachwuchs gebraucht 
wird, z. B. im Kfz-Handwerk) sind Gründe für 
Jugendliche mit Gehilfenbrief, aber häufig 
faktischen Ungelernten- bzw. Arbeitslosen-
Status.
— Zu spezialisierte, unpädagogische Ausbil-
dung sind Gründe für nichtvorhandene Berufs-
chancen von Lernbehinderten oder Unmoti-
vierten, für die hohe Zahl von Abbrechern.

— Das alles sind zusammen mit dem Rück-
gang der Lehrstellen und mit der um sich 
greifenden Resignation unter den Schulabgän-
gern, in Zeiten konjunktureller und struktu-
reller wirtschaftlicher Schwierigkeiten der
Betriebe, gleichzeitig auch Gründe einer stei-
genden Jugendarbeitslosigkeit.

Klar ist, daß ohne Reform der Berufsausbil-
dung das Heer der Ungelernten und jugendli-
chen Arbeitslosen nicht oder nur teilweise
abgebaut werden kann. Damit ist es politisch
unumgänglich, die Probleme immer im Zu-
sammenhang zu diskutieren und nicht Aktivi-
täten auf einem Sektor, z. B. dem der Jugend-
arbeitslosigkeit, Aktivitäten in anderen Berei-
chen zu opfern 25).

3. Die aktuellen Schwierigkeiten

Was feststeht ist: Wir haben vor uns keinen
generellen oder breit organisierten Lehrstellen-
Boykott der Wirtschaft, sondern, was politisch
viel verfänglicher ist, den Bankrott der Markt-
steuerung in diesem Bildungsbereich und der 
unternehmerischen „Selbstverwaltung". Das
macht vor allem deutlich, daß alles stehl
und fällt mit einer umfassenden Regelung dei
Finanzierung, und daß damit eine andere Ver-
fügungsstruktur Zusammenhängen muß. Jene 
die trotz Einsicht in die Strukturen auf ihrer
Interessenpositionen beharrten oder heute die
Achseln zucken und die Schuld den Refor-
mern zuschieben, können einfach nicht mehi
in Zukunft das alleinige Sagen haben, wenr
nicht immer wieder dasselbe passieren soll.

25) Vgl. zum Gesamtkomplex Jugendarbeitslosig
keit: S. Laturner, B. Schön (Hg.), Jugendarbeitslo 
sigkeit, Reinbek 1975.



Hier scheint aber auch eine Desillusionierung 
angebracht. Ohne die intensive weitere Dis-
kussion der inhaltlichen Reform aufzugeben, 
ist klar, daß inhaltliche Reformen über den 
Standard des BBiG hinaus momentan nicht 
denkbar sind, es sei denn, man wolle den Kol-
laps des dualen Systems provozieren. Da nichts 
an dessen Stelle „aus dem Ärmel gezaubert“ 
werden kann, kann das nur eine Strategie auf 
dem Rücken der Schulabgänger, also ganzer 
Jahrgänge zukünftiger Arbeit„nehmer" sein.

Die Realität ist heute die, daß das bildungspo-
litische Handeln von der Formel „Mehr Qua-
lität = Weniger Ausbildungsplätze" diktiert 
wird. Diese Realität sehen heißt aber nicht, 
den Kopf in den Sand stecken, sondern ange-
sichts dieser Schwierigkeit jene radikalen 
Einschnitte in die Struktur der jetzigen Be-
rufsausbildung vorbereiten, ohne die sich auf 
die Dauer nichts lösen läßt — das aber so, 
daß wir jetzt nicht die Situation noch ver-
schlimmern. Das Problem gleicht der „Qua-
dratur des Kreises".

Dabei müssen die Reformer das Folgende er-
kennen: Die Unternehmer sind die einzige 
Gruppe in unserer Gesellschaft, die von der 
hier dargelegten Situation der Berufsausbil-
dung nicht negativ betroffen ist. Der gegen-
wärtige Zustand bringt ihnen, ob gewollt oder 
ungewollt, sogar Vorteile: Blockieren einer 
demokratischen Entwicklung in der Sekun-
darstufe I, tendenzielle Dequalifizierung der 
zukünftigen Arbeitnehmer mit günstigen Fol-
gen für die Lohnentwicklung und das Verhal-
ten; brave Lehrlinge, die dankbar sind, über-
haupt eine Lehrstelle gefunden zu haben, und 
die Angst haben, nach der Lehre keinen Job 
zu finden; jugendliche Ungelernte, die von 
sich aus das Jugendarbeits-Schutz-Gesetz „in 
den Papierkorb werfen" oder, wie das jetzt in 
Baden-Württemberg geschieht, auf den Berufs-
schulbesuch „verzichten", um überhaupt einen 
Arbeitsplatz zu erhalten. Auch eine Änderung 
dieser Zustände, sollte sie sich 
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für die unter-
nehmerischen Interessen als nützlich erwei-
sen, wollen die jetzigen und/oder zukünftigen 
Lehr„herren" in eigener Regie behalten. Das 
ist ihr in der aktuellen Diskussion mit selte-
ner Klarheit formulierter Interessenstand-
punkt ).

4. Wie hätte ein neues Berufsbildungsgesetz 
aussehen müssen?

Wir formulieren das hier einmal „naiv", also 
als von der politischen, aktuellen gesetzgebe-
rischen Situation abgehobenen Forderungska-
talog:

a) Grundstrukturen einer „juristischen" Re- 
iormpolitik

Wenn jede Milderung der Lehrstellenver-
knappung, jeder Abbau und die Verhinderung 
dieses Defizits in Zukunft sowie jede weitere 
qualitative Verbesserung der Berufsausbil-
dung abhängt von einer grundlegenden Ver-
änderung der Finanzierung und einer neuen 
Verfügungsstruktur, dann muß dies also der 
wesentliche Inhalt des neuen Gesetzes sein. 
Da die aktuelle Konjunktursituation nicht au-
ßer acht gelassen werden kann, muß die Fi-
nanzierung stufenweise geregelt werden, viel-
leicht auch in der Erhebung differenziert, z. B. 
für eine bestimmte Zeit unter Auslassung der 
Kleinbetriebe. Außerdem können in diesen 
Topf die ganzen staatlichen Gelder fließen, 
die jetzt schon von verschiedenen staatlichen 
Instanzen in die Berufsausbildung gesteckt 
werden, vor allem für die überbetrieblichen 
Lehrwerkstätten. Dies muß dann aber unter 
Einbeziehung der Folgekosten geschehen, so 
daß man damit wirklich Struktur- und im 
Hinblick auf die Sekundarstufe II Integrati-
onspolitik machen kann.

Da jeder übertrieben neue Verwaltungsauf-
wand finanziell und organisatorisch erstickt, 
was jetzt entwickelt werden muß, ist nur eine 
weitgehende Selbstverwaltung denkbar, die 
die Betroffenen in Gestaltung und Kontrolle 
der Ausbildung einbezieht, damit zugleich 
auch den notwendigen Sachverstand mobili-
siert. Wir wollen nur einen Hinweis geben: 
Im beruflichen Bildungssystem haben wir 
weit mehr Lernorte als im gesamten übrigen 
Bildungssystem, nämlich weit über eine halbe 
Million. Allein die Kontrolle würde — obrig-
keitlich-bürokratisch organisiert — einen Rie-
senapparat erfordern. Sinnvoller ist hier also 
die Selbstkontrolle durch die Betroffenenl

26) Vgl. M. Baethge, Ausbildung und Herrschaft, 
Frankfurt 1971. Beispiele für unternehmensinterne 
Schritte sind die Salzgitter-Werke und die Farb-
werke Hoechst. Eindeutig formulierte das „Kurato-
rium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung" 
diesen Standpunkt im September 1972: „Die Wirt-

schäft wird alle Reformen und Verbesserungen 
der beruflichen Bildung tatkräftig unterstützen, so-
lange die Wahrnehmung ihrer in der Sache liegen-
den Kompetenz und Verantwortung nicht angeta-
stet wird."



Diese neue Entscheidungs- und Verwaltungs-
Struktur ist auch wichtig, da alle inhaltlichen 
Reformen nur in einem langfristigen Prozeß 
zu regeln sind. Das Gesetz kann sowieso in-
haltlich nicht mehr machen, als Untergrenzen 
der Qualität zu fixieren, Ziele und auch Zeiten 
zu formulieren und als Kern eine Finanzierungs-
und Verfügungsstruktur zu begründen, die die 
notwendigen Prozesse materiell und personell 
tragen kann. Die notwendige Zerstörung je-
ner Illusion, im Augenblick sei materiell-in-
haltlich mehr zu erreichen als die Absiche-
rung eines ausreichenden Angebots an Lehr-
stellen, ist also gleichzeitig eine notwendige 
Zerstörung jener strukturblinden und staats-
gläubig-bürokatischen Illusion, ein neues 
Gesetz und wenn möglich auch gleich eine 
neue Bürokratie sei schon die Reform. Den ei-
gentlich inhaltlich anzusteuernden Prozeß ha-
ben wir ja eingangs aufgeführt!

An diesen Punkten wird deutlich, daß die Des-
illusionierung über die Funktion von Geset-
zen — die Reduzierung ihres Auftrags auf das 
Schaffen von Bedingungen für die Organisie-
rung eines Reformprozesses, für die Zurück-
verlagerung von Gestaltungs- und 'Verwal-
tungsfunktionen in die gesellschaftlichen 
Teilbereiche —, nicht nur unumgängliche 
Voraussetzung von Demokratisierung ist, son
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-
dern funktionale Voraussetzung des Gelin-
gens inhaltlicher Veränderung überhaupt und 
gleichzeitig, unter dem tendenziellen Spar-
zwang der öffentlichen Hände, die finanzielle 
Voraussetzung von Reformen ).

Dies in die Diskussion einzubringen ist prinzi-
piell wichtig, um das ständige Kostenargu-
ment nicht als Kapitulationsgrund zu miß-
brauchen oder akzeptieren zu müssen, son-
dern darüber zu diskutieren, ob es nicht auch 
billiger und dabei gleichzeitig effektiver geht.

Gewiß müssen hier noch Erfahrungen hinzu-
kommen und Lernprozesse weitergehen; das 
Modell der Wissenschaftler ist ein erster 
Konkretisierungsversuch. Immerhin wird zu-
nehmend deutlicher, daß die überkommene 
obrigkeitliche staatliche Verwaltung die wach-
sende Komplexität der Probleme nicht „in 
den Griff' bekommt, nicht einmal als Verwal-
tung des Mangels28). Gerade auf dem Bil-

27) Zu den Schwierigkeiten staatlicher Reformpo-
litik im Berufsbildungsbereich vgl. C. Offe, Berufs-
bildungsreform. Eine Fallstudie über Reformpoli-
tik, Frankfurt 1975.

28) Für die staatliche Schulverwaltung bzw. Bil-
dungsverwaltung hat der Deutsche Bildungsrat in 
ähnliche Richtung gedacht: Zur Reform von Orga-
nisation und Verwaltung im Bildungswesen, Emp-
fehlungen der Bildungskommission, Teil I, Bonn 
1973 (Zum Modell des Manifestes der Wissen-
schaftler vgl. Fußnote 14).

dungssektor wird das deutlich: der Allzustän-
digkeitsdrang der staatlichen Bürokratien 
wächst reziprok zu ihrer Problemlösungsinkom-
petenz. Zumal auf dem Gebiet der Berufsaus-
bildung die Probleme wesentlich „molekula-
rer", flexibler sind (viel mehr Lemorte, an-
dauernder qualitativer und quantitativer 
Wandel usw.), scheint es uns unmöglich, die 
eingangs begründeten Reformprozesse allein 
von einer staatlichen Bürokratie organisieren 
zu lassen. Das ist auch bisher nicht glaubhaft 
gemacht worden.

b) Zur Notwendigkeit juristischer „Vermei- 
dungsimperative“

Zurück zum Gesetz: Neben Finanzierung und 
Verfügungsstruktur muß geklärt sein, welche 
inhaltlichen Ziele anzustreben sind, etwa im 
Sinne unseres eingangs aufgeführten Kata-
logs, aber eben nur mit Zielfunktionen. Es 
muß noch einmal gesagt werden: Wesentli-
cher Auftrag eines Gesetzes wäre die Begrün-
dung einer Verfügungsstruktur und einer ma-
teriellen Absicherung, nicht die Aufreihung 
perfektionistischer Inhaltsvergaben, die dann 
„mangels Masse" juristische Verzierungen ei-
ner für die Betroffenen weiterhin untragbaren 
gesellschaftlichen Teilrealität bleiben. Hier 
wäre vor allem an weitreichende Öffnungs-
klauseln für Innovationen zu denken, gedeckt 
durch zusätzliche Finanzierungszusicherun-
gen!

Direkt im Sinne juristischer Verfügung muß 
durch gesetzliche Regelungen verhindert wer-
den, daß eine Normalisierung des Lehrstellen-
angebots auf Kosten der Qualität geht. Dazu 
gehört vor allem die Unterbindung jeder Stu-
fenausbildung, die Zwischenabschlüsse ver-
bindlich macht, wie z. B. im Einzelhandel, in 
der Bau- und Elektroindustrie usw., und die 
konzeptionell nur das Scheinangebot qualifi-
zierter Berufschancen eröffnet, realiter jedoch 
unter der Hand die alten Angelerntentätigkei-
teh wieder für die Masse der Lehrlinge übrig-
läßt. Die Stufenausbildung im Elektrobereich 
ist ein Musterbeispiel für solche gutgemeinten 
Versuche, die sich angesichts der Strukturge-
setze unseres „dualen" Systems in ihr Gegen-



teil verkehren: Die 2. Stufe bieten kaum Lehr-
betriebe an, die Masse der Lehrlinge lernt 2 
Jahre, also weniger als vorher! ! Da das so-
fortige Unterbinden dieser organisierten De-
Qualifizierung zu einem Rückgang des Lehr-
stellenangebots führen würde, ist auch eine 
solche Regelung nur stufenweise und im 
Gleichschritt mit dem Ausbau der Finanzierung 
zu realisieren. Zu diesen juristischen „Vermei-
dungsimperativen" gehören aber auch genaue 
Akkreditierungsvorschriften, die die jetzt zu 
beobachtende Wiederbelebung ausbildungspo-
litischer „Leichen" auf dem Lehrstellenmarkt 
verhindern, bei denen das Problem dann nur 
— auf Kosten der Jugendlichen — um drei 
Jahre verschoben wird (Beispiel: Bäcker).

Natürlich sollte geprüft werden, ob das neue 
BBiG nicht zumindest die Möglichkeit für be-
stimmte Gremien eröffnet, eine Ausbildungs-
pflicht zu verfügen. Auch diese Sache wird 
heute gefordert ohne ausreichendes Nachden-
ken über die Strukturbedingungen, als wäre 
es das Sesam-öffne-Dich aus dem dunklen 
Verlies der gegenwärtigen Nöte. Dazu soll 
später noch etwas gesagt werden.

c) Bemerkungen zu einigen „Patentrezep-
ten“

Es ist nach dem zuletzt genannten Punkt not-
wendig, einige Schlagwortrezepte der Diskus-
sion kurz zu kritisieren, da sie nur von den 
zentralen politischen Forderungen ablen-
ken:
Ein rascher Ausbau der vollschulischen Be-
rufsausbildung ist illusorisch, zumindest in 
der Weise nicht, daß in absehbarer Zeit das 
Defizit auch nur spürbar ausgeglichen werden 
könnte. (Außerdem gäbe es noch einige in-
haltliche Bedenken gegen eine vollschulische 
Berufsausbildung.)
Die Ersetzung der direkten Finanzierung (Um-
lage und direkte Verteilung durch Steuer-
erleichterungen der Ausbildungsbetriebe über-
sieht, daß Großbetriebe ihre Bildungsausgaben 
schon weitgehend abschreiben, Klein- und Mit-
telbetriebe gerade in konjunkturschwachen 
Zeiten, wo es besonders das Ausbildungsange-
bot zu stabilisieren gilt, kaum etwas an sol-
chen Steuern zu zahlen haben, von denen sie 
ihre Netto-Ausbildungskosten abschreiben 
können über das hinaus, was sie heute schon 
abschreiben. Die Wirksamkeit vom Steuerer-
leichterungen wird zumindest kurzfristig, also 
auch wieder gerade in konjunktursdiwachen 
Zeiten, wo schnelle Hilfe not tut, durchkreuzt 
dadurch, daß Steuererleichterungen i. d. R. 

jährlich, Kosten aber laufend anfallen. Der we-
sentlichste Einwand gegen dieses „Steuerungs-
instrument" ist jedoch, daß Steuererleichte-
rungen vor allem keinerlei strukturelle 
Steuerung erlauben, also keinen Einfluß 
haben auf die Frage, ob der Betrieb über-
haupt ausbilden kann, sondern nur, ob er über-
haupt will. -

Eine ausgesprochene oder durch die Hintertür 
(z. B. Stufenausbildung) geduldete Ver-
schlechterung des jetzigen Ausbildungsstan-
dards, um Betriebe ausbildungswilliger zu ma-
chen, ist eine Möglichkeit, die überhaupt 
nicht diskutiert werden kann, allerdings in 
der Realität beobachtet werden muß. (Dazu 
gehört auch die Reaktivierung schlechter 
oder/und zukunftsloser Ausbildungsplätze, 
wie sie jetzt zum Scheinabbau der Lehrstel-
lenknappheit betrieben wird und jener Erlaß 
des Kultusministers von Baden-Württemberg, 
der es Betrieben erlaubt, Jugendliche als Un-
gelernte zu beschäftigen, wenn diese auf den 
Berufsschulbesuch „verzichten", also auf das 
letzte noch erhaltbare Minimum an Bildung 
vor ihrem 50jährigen Arbeits„leben".)

Schließlich wird die Zauberformel von der 
Ausbildungsverpflichtung herumgereicht. Wir 
wollen hier nicht in die Diskussion der Juri-
sten eingreifen, aber unbestritten ist, daß sol-
che Möglichkeiten juristisch nicht generell 
unmöglich wären. Wir sind auch der Mei-
nung, daß in einem neuen BBiG diese Frage 
geklärt werden sollte dergestalt, daß, wenn 
alles andere keinen Erfolg zeitigt, verordnet 
werden muß, um relativ gleichmäßige Ausbil-
dungschancen zu garantieren. Auf dem Hin-
tergrund von Finanzierungsmöglichkeiten und 
einer entsprechenden orts- und problemnahen 
Selbstverwaltung wäre das auch machbar. 
Aber kurzfristig ist von dieser Maßnahme, 
selbst, wenn sie jetzt politisch durchsetzbar 
wäre, nichts zu erwarten, vor allem nicht ohne 
Finanzierungsregelung:

Wen will man dann verpflichten? Alle Betrie-
be? Soviel Nachfrage ist bei weitem nicht 
vorhanden, es sei denn, jeder Betrieb erhielte 
einen Lehrling — eine absurde Vorstellung! 
Man muß also schon quantitativ und regional 
selektieren, aber nach welchen Kriterien, mit 
welchem Personal? Wer setzt kurzfristig die 
Firmen in die Lage, auch wirklich ausbilden 
zu können? Wer kontrolliert, ob die ver-
pflichteten Betriebe sich ihrer unliebsamen 
Pflicht nicht durch Schlamperei entledigen? 
Wer will bei nachgewiesenen Kosten der 
Ausbildung die Querelen meistern, die entste-



hen, wenn der Betrieb auf seine Konkurrenz-
situation verweist? Und wer will und kann 
erst jenen Ärger schlichten, der dann auch 
von den Beschäftigten kommt, wenn die Aus-
bildungsverpflichtung auf ihre soziale Situa-
tion und ihre Arbeitsplatzsicherheit durch-
schlägt? Wer will eigentlich unter den gegen-
wärtigen Umständen einem jungen Menschen 
zumuten, unter solchen Vorzeichen ausgebil-
det zu werden? Diese Liste ließe sich verlän-
gern.

5. Gegenwärtige Politik und Ausblick auf die 
Zukunft

Diese aktuelle politische Auseinandersetzung 
um ein neues BBiG läßt es aber als sicher er-
scheinen, daß nur wenig — zu wenig — von 
dem bisher Diskutierten eintreten wird: Das 
jetzt in der Beratung stehende Gesetz 29)  
wird, voraussgesetzt, es wird so verabschie-
det, an der Realität der Berufsausbildung 
nicht viel ändern. Diese pessimistische Ein-
schätzung gründet sich neben den folgenden 
Punkten vor allem auf die schon zitierte Des-
illusionierung über die Entwicklung unseres 
Arbeitsmarktes. Diese Desillusionierung soll-
te auch für diesen Gesetzentwurf Folgen ha-
ben und zum überdenken führen, vor allem 
da, wo vor dem Horizont damaliger optimi-
stischer Prognosen dieses oder jenes, vor al-
lem die Finanzierungsregeln, von Optimisten 
noch für ausreichend gehalten wurden, weil 
man für ein Konjunkturproblem hielt, was in 
Wahrheit ein Strukturproblem ist! Zur Einzel-
kritik:
Die Kammern behalten die alten Zuständig-
keiten; auch in den höheren Entscheidungse-
benen gibt es nicht mehr Mitbestimmung der 
Gewerkschaften und der Betroffenen. Damit 
scheitert schon der Versuch weitgehend, in-
haltliche Berufsausbildungsreform als Prozeß 
v'on der Verfügungsstruktur her zu ermögli-
chen.

Aber auch die materielle bzw. finanzielle Basis 
fehlt weiterhin und damit eine Realisierungs-
chance der wenigen inhaltlichen Verbesserun-
gen, die der Gesetzentwurf aufweist: Die Achil-
lesferse jeder quantitativen und qualitativen 
Verbesserung der Berufsausbildung, nämlich 
ihre direkte und indirekte Abhängigkeit vom

29) Entwurf der Bundesregierung für ein neues 
Berufsbildungsgesetz vom 16. 4. 1975, vgl. Informa-
tion bildung Wissenschaft, BMBW, Nr. 4/75 vom 
2.4. 4. 1975.

unternehmerischen Kalkül, bleibt voll erhalten, 
da eine durchgehende überbetriebliche Finan-
zierung nicht vorgesehen ist. Die Finanzie-
rung ist nur als Notfond gedacht.

In der öffentlichen Diskussion ist inzwischen 
von kompetenter Seite eindringlich genug 
klargel
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egt worden, daß schon organisatorisch 
diese Lösung ein Unding ist (vgl. die Anla-
ge ). Wichtiger ist jedoch, daß damit jede 
systematische Struktur- und Reformpolitik im 
Bereich der beruflichen Erstausbildung un-
möglich wird. Es ist sogar fraglich, ob der Zu-
stand von 1969, also der Inkraftsetzung des 
jetzigen BBiG, wieder erreicht werden kann. 
Angesichts der inzwischen eingetretenen Ent-
wicklung und dem, was sonst in Bonn noch 
an Vorstellungen zur Reform der beruflichen 
Bildung kursiert — soweit sie eine fraktionelle 
oder gar parlamentarische Chance hat —, kann 
die Hoffnung auf ein gründliche gesetzliche 
Lösung kaum noch aufrechterhalten werden.

Selbst die wenigen positiven Ansätze des 
jetzt von der Koalition vorgelegten Gesetz-
entwurfes werden wahrscheinlich scheitern, 
weil die Strukturbedingungen des „dualen" 
Systems, die doch gerade jetzt so schmerzhaft 
„durchschlagen", kaum beachtet werden. Was 
wird z. B. die löbliche Absicht bringen, die 
Prüfungsaufgaben nicht mehr von den Kam-
mern, sondern staatlich festsetzen zu lassen? 
Wenn man damit wirklich Druck auf die Aus-
bildungsqualität ausüben will, wird durch 
strukturbedingtes Sinken des Lehrstellenange-
bots der Gegendruck „der Wirtschaft" immer 
stärker sein. Und ehe man in solchen Fällen 
den im Gesetz konstruierten „Finanzierungs-
klapperatismus" in Gang setzt — der ja als 
ad-hoc-System viel aufwendiger und schwer-
fälliger ist als eine Finanzierungsdauerrege-
lung—, wird man lieber nachgeben: Die 
„Kinder" brauchen eine Lehrstelle, die „Jun-
gen und Mädchen" einen Gehilfenbrief! Gera-
de diese menschenfreundlichen Argumente 
zwingen zur permanenten Kapitulation vor 
den Auswirkungen einzelwirtschaftlicher 
Marktrationalität auf die Quantität und Qua-
lität der Berufsausbildung.

Nicht nur das bereits zitierte Anwachsen der 
Nachfrage nach Lehrstellen durch die steigen-
den Zahlen von Schulabgängern, sondern vor

30) Stellungnahme der Mitglieder der ehern. Sach-
verständigenkommission („Edding-Kommission") 
zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 
20.5. 1975, unterzeichnet von den Professoren Al-
bach, Dams, Edding, Gerfin, Münch (im Wortlaut 
in diesem Heft als Anlage. 



allem die ungewisse konjunkturpolitische 
Entwicklung und die angesichts der interna-
tionalen Entwicklungen sich auf Dauer zu 
stellen drohende arbeitswirtschaftliche Labili-
tät bedeutet die Gefahr, daß das Problem der 
Jugendarbeitslosigkeit und das Problem des 
Lehrstellenmangels ein Dauerproblem auf 
dem Rücken der sowieso schon benachteilig-
ten Gruppen unserer Jugend wird. Das gilt 
um so eher, als aus der Entwicklung des Be-
schäftigungssystems in unserem Wirtschafts-
ordnung und/oder von seifen der Unternehmer 
bzw. ihrer Verbände, die weiterhin über die 
Struktur des Berufsausbildungssystems be-
stimmen, kein Anstoß oder gar Druck auf 
eine Änderung dieser Situation ausgehen 
wird — es sei denn, es treten schwerwiegen-
de Legitimationsprobleme auf.

Dieser Zwang zur Veränderung ist auch des-
halb nur gering, weil die Folgelasten dieser 
Entwicklung wie auch bisher weitgehend den 
Lohnabhängigen aufgebürdet werden bzw. In-
stanzen wie der Bundesanstalt für Arbeit, die 
in Zukunft mit einer überproportionalen Inan-
spruchnahme finanzieller gesellschaftlicher 
Ressourcen wird ausgleichen müssen, was ge-
sellschaftspolitische Versäumnisse bei der be-
ruflichen Erstausbildung bisher verursachten 
und auch weiterhin zu verursachen drohen — 
aber das zahlen, vor allem nach der geplan-
ten Beitragserhöhung, die Beschäftigten ja 
auch weitgehend selber.

Die Frage stellt sich also noch einmal, ob aus 
der bisher so apostrophierten „vergessenen 
Majorität" die „verlassene Majorität" wird.

IV. Reformmöglichkeiten „außerhalb" des Berufsbildungsgesetzes

Verständliche Resignation angesichts dieser 
aktuellen Entwicklungen wäre das Schlechte-
ste, was gesellschaftspolitisch für die Zukunft 
passieren könnte. Weiterhin bleibt notwendig 
vor allem eine steigende öffentliche Diskus-
sion, eine Aufklärung und Mobilisierung der 
von dieser Entwicklung Betroffenen und der 
am Reform- und Demokratisierungsprozeß 
dieser Gesellschaft Interessierten. Dieser Auf-
trag geht vor allen Dingen auch an Wissen-
schaft und Forschung, an die Eltern der zu-
künftigen Lehrlinge, an die politischen Ju-
gendverbände. Es darf kein Davonschleichen 
aus der öffentlichen Verantwortung für die 
Misere geben.
Tine Reihe von Möglichkeiten haben natür-
ich die Länder in dem ihnen zustehenden Be-
reich beruflicher Bildung, vor allem also im 
schulischen31 ). Für den entscheidenden be-
trieblichen Teil der beruflichen Ausbildung 
sind jedoch die Tarifparteien mit einer Reihe 
von Möglichkeiten ausgestattet, Berufsausbil-
dung anders als bisher zu organisieren. Das 
bezieht sich nicht nur auf ihre Mitwirkungs-
rechte nach altem bzw. eventuell neuem Be-
rufsbildungsgesetz und nach dem Betriebsver-
fassungsgesetz, sondern auf ihre tarifrecht-
lichen Möglichkeiten und auf ihre Rolle als ge-
staltende Faktoren des Beschäftigungssy-
stems, da „Verbesserung der Berufsausbil-

31) Vgl. als Beispiel: Neuordnung des beruflichen 
Schulwesens NW, Schriftenreihe des Kultusmini-
sters, Nr. 22, Düsseldorf 1973.

düng" und „Humanisierung der Arbeit" — 
wie wir schon ausführten, zwei Seiten einer 
Medaille sind32 ). Beschränken wir uns zum 
Abschluß aber auf die Darstellung der direk-
ten Möglichkeiten der Tarifparteien zur Ge-
staltung der Berufsausbildung. Das wichtigste 
Instrument einer „außergesetzlichen“ Reform 
der Berufsausbildung sind Betriebsvereinba-
rungen und Tarifverträge. Prof. Dr. R. Hoff-
mann hat dazu als renommierter Arbeits- und 
Verfassungsrechtler Stellung genommen. Er 
führt als Möglichkeiten u. a. auf:

„Durch Tarifvertrag können, ebenso wie die 
allgemeinen Bedingungen des einzelnen Ar-
beitsverhältnisses, auch die allgemeinen Be-
dingungen des einzelnen Ausbildungsverhält-
nisses geregelt werden (soweit nicht bereits 
eine gesetzliche Regelung besteht). So kann 
beispielsweise tariflich festgelegt werden, daß 
der Auszubildende an Berufsschultagen nicht 
mehr in den Betrieb zu gehen braucht, und 
daß er darüber hinaus (in bestimmtem zeitli-
chen Umfang) von der Arbeitsleistung im Be-
trieb freigestellt wird zur Erledigung der ihm 
aufgetragenen Lernleistungen. Zu solchen Ar-
beits- bzw. Ausbildungszeit-Regelungen ge-
hört auch die Ausdehnung des Urlaubs der 
Auszubildenden in Angleichung an die allge-

“) Vgl. M. Baethge, S. 135 ff, 196 ff, B. Lutz, 
S. 30 ff, U. Boehm, S. 19 ff, in: Crusius/Lempert/Wil-
ke (Hg), a. a. O.; H. Noelker, Berufsausbildung und 
Beschäftigungssystem, Qualifikationsstruktur und 
Erwerbschancen, in: Gewerkschaftliche Bildungs-
politik, Heft 4/1975, S. 90 ff.



meinen Schulferien. Ferner kann durch Tarif-
vertrag ein Anspruch des einzelnen Auszubil-
denden auf .Weiterbeschäftigung' nach Aus-
bildungsabschluß, also auf Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses mit dem Lehrbetrieb be-
gründet werden.
In der zweiten Hinsicht kann durch Tarifver-
trag auch die Gestaltung und damit die Qua-
lität der betrieblichen Ausbildung bestimmt 
werden. So können bestimmte Qualifikations-
anforderungen an die betrieblichen Ausbilder 
tariflich vorgeschrieben werden und gleich-
zeitig diesen Betriebsausbildern ein fester An-
spruch auf Schulung, Fortbildung und Erfah-
rungsaustausch bei Fortzahlung des Verdien-
stes gesichert werden. Durch Tarifvertrag 
kann vereinbart werden, daß eine finanzielle 
Mindestausstattung für die betriebliche Aus-
bildung aufgebracht werden muß, daß etwa 
ein bestimmter Prozentsatz der betrieblichen 
Lohnsumme für diesen Zweck aufgewendet 
werden muß.
Die Mitbestimmung des Betriebsrats und in 
Anbindung an diese auch eine Mitbestim-
mung der Auszubildenden selbst (bei Klärung 
des Verhältnisses zur Jugendvertretung) kön-
nen über die §§ 96 ff. BetrVG hinaus erweitert 
werden, so daß nicht nur die .Durchführung' 

der Berufsausbildungsmaßnahmen des Be-
triebs mitbestimmt wird, sondern die Gesamt-
heit der betrieblichen Berufsausbildung, ein-
schließlich ihres Umfangs, ihrer finanziellen 
Ausstattung, ihrer Ausrichtung, der Bestel-
lung und des Einsatzes der Betriebsausbilder, 
bis hin zur konkreten Bestimmung der Be-
schäftigung des einzelnen Auszubildenden.

Drittens können die Gewerkschaften in Tarif-
verträgen die Einrichtung überbetrieblicher 
Ausbildungsstätten vereinb
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aren, die von der 
Unternehmerseite zu finanzieren sind (even-
tuell mit staatlichen Zuschüssen) und von bei-
den Seiten, also auch der Gewerkschaftsseite, 
mitbestimmt werden." )  

33) R. Hoffmann, Berufsausbildungsreform durch 
Tarifverträge? in: Kooperation. Mitteilungen der 
Kommission für die Durchführung des Kooperati-
onsvertrages der Universität Bremen mit der Ar-
beiterkammer Bremen, Heft 9, Dezember 1974, S. 7; 
vgl. dazu auch F. Edding, Uber die Zukunft des 
dualen Systems der beruflichen Bildung, in: Ge-
werkschaftliche Monatshefte, Jg. 26, Heft 5/75, 
S. 229 f. Ansätze in diese Richtung zeigen sich im 
„Zentralen Fachausschuß" des Grafischen Gewer-
bes und der IG Druck und Papier, der Grundlagen 
für die Berufsbildungsentwicklung und auch Mate-
rialien für die Berufsausbildung im Grafischen Ge-
werbe erarbeitet.



Zur Frage der Finanzierung von betrieblicher Ausbildung

Offentliche Stellungnahme der Mitglieder der 
ehemaligen Sachverständigenkommission „Ko-
sten und Finanzierung der beruflichen Bildung"

Regierungen, Parteien und Verbände sind seit 
Jahren mit großer Einmütigkeit für das Ziel einge-
treten, der beruflichen Bildung im Dualen System 
gleichen Rang neben anderen Bildungsgängen zu 
verschaffen. Für die Berufsschule wird dies durch 
verstärkten Einsatz öffentlicher Mittel angestrebt, 
für die betriebliche Ausbildung sollte die auf ein-
stimmigen Wunsch des Bundestages hierfür beru-
fene Sachverständigenkommission aufgrund einer 
Analyse der Kosten Finanzierungsvorschläge erar-
beiten.

Die Analyse der Kommission ergab schwerwiegen-
de Mängel der betrieblichen Ausbildung, die zu 
einem erheblichen Teil auf die einzelwirtschaftli-
che Finanzierung zurückzuführen sind.

Wir stellten in einer umfassenden empirischen 
Untersuchung fest, daß die Qualität des Ausbil-
dungsangebots regional und von Betrieb zu Be-
trieb in einem Maße verschieden ist, das den 
Grundsatz der Chancengerechtigkeit grob verletzt. 
Dies gilt auch von der Verringerung der Ausbil-
dungsplätze. in konjunkturschwachen Perioden. 
(Schulen schließen nicht bei Konjunkturrückgang, 
sondern bieten jedem Jahrgang die gleiche Chan-
ce. Die betriebliche Ausbildung ist nur dann 
gleichrangig, wenn sie eine ähnliche Gleichmäßig-
keit und Planmäßigkeit des Angebots sichert.) Die 
Analyse der Kommission ergab weiter erhebliche 
Fehlsteuerungen der Ausbildung: Die einzelwirt-
schaftliche Finanzierung führt dazu, daß in weiten 
Bereichen Ausbildungsplätze angeboten werden, 
obwohl wahrscheinlich oder sicher ist, daß ein 
großer Teil der Ausgebildeten anschließend keine 
Beschäftigung im erlernten Beruf finden kann. Die 
einzelwirtschaftliche Finanzierung führt außerdem 
dazu, daß in sehr vielen Fällen wegen des Inter-
esses an schneller Nutzbarkeit so einseitig und eng 
ausgebildet wird, daß eine Benachteiligung gegen-
über den breiter Ausgebildeten entsteht.

Die empirischen Materialien belegen, daß nicht 
nur die Qualität der Ausbildung, sondern auch der 
Umfang des Angebots bei der bisherigen Finanzie-
rungsweise hinter dem Zurückbleiben, was unter 
bildungspolitischen Gesichtspunkten sowie im ge-
samtwirtschaftlichen Interesse richtig wäre. Nur 
etwa ein Zehntel der Betriebe in Industrie und 
Handel sowie etwa ein Viertel der Handwerksbe-
triebe beteiligen sich an der Ausbildung. Diese 
Anteile zeigen eine Tendenz, sich zu verringern. 
Wenn zunehmende Anforderungen an die Quali-
tät gestellt würden und insbesondere, wenn sich 
dadurch die Nettokosten erhöhten, würde dies ver-
mutlich die Zahl der ausbildenden Berufe noch 
stärker abnehmen lassen.

Wir erkannten beim Studium dieser und anderer 
Probleme der Ausbildung, daß sich bei einzelwirt-
schaftlicher Finanzierung ein Konflikt zwischen 
den bildungspolilisch und gesamtwirtschaftlich 
berechtigten Zielen und der Notwendigkeit für die 
Betriebe, wettbewerbsfähig zu bleiben, ergeben 
muß. Auch hier ist nicht zu leugnen, daß einzel-
wirtschaftlich rationales Verhalten zu gesamtge-
sellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Zielen 
in Widerspruch geraten kann.
Wir kamen zu dem Schluß, daß dieser Wider-
spruch nur aufzulösen ist, wenn die Ausbildungs-
aufgabe der Betriebe durch ein System überbe-
trieblicher Finanzierung aus dieser Konfliktsitua-
tion herausgelöst wird. Wir haben staatliche Sub-
ventionen als Mittel zu diesem Zweck erwogen. 
Es gibt dafür als Beispiel eine allerdings seit Jah-
ren rückläufige und heute verschwindend kleine 
Anzahl von Betrieben, die nach den Regeln für Er-
satzschulen einen Teil der Kosten ihrer Werk-
schulen vom Land erstattet bekommen. Um die 
angemessene Verwendung dieser öffentlichen Mit-
tel zu sichern, müssen sie sich der Kontrolle 
durch die Kultusministerien unterwerfen. Wir fan-
den in der privaten Wirtschaft eine so große Ab-
neigung gegen die allgemeine Einführung eines 
solchen oder eines ähnlichen Verfahrens staatli-
cher Subvention, daß wir darin keinen aussichts-
reichen Weg sahen.
Wir haben uns schließlich für den Vorschlag einer 
Finanzierung der Ausbildung mittels Umlage der 
Nettokosten auf alle Arbeitgeber entschieden. Da-
bei gingen wir davon aus, daß alle Arbeitsstätten 
aus den Ergebnissen guter Ausbildung Nutzen zie-
hen und daher auch gleichmäßig mit den Kosten 
belastet sein sollten. Die Arbeitgeber organisieren 
sich für diesen Zweck unter Mitwirkung der Ar-
beitnehmer als Solidargemeinschaft, bringen die 
erforderlichen Mittel durch Umlage auf und sor-
gen dafür, daß sie zweckmäßig, das heißt, für 
nachweislich gute Ausbildung verwendet wer-
den.
Dieser einfache Grundgedanke hat bei den Anhö-
rungen, die wir vor Abgabe unseres Abschlußbe-
richts durchführten, eine breite, wenn auch zum 
Teil nur bedingte Zustimmung gefunden. Die von 
uns aus diesem Grundgedanken entwickelten or-
ganisatorischen Vorschläge sind dann in der öf-
fentlichen Diskussion von verschiedenen Seiten 
scharf kritisiert worden. Dabei handelt es sich 
größtenteils um Mißverständnisse. Sie sollen im 
folgenden durch einige Erklärungen zu strittigen 
Punkten ausgeräumt werden.

1. Die Umlage — eine verkappte Steuer?
Eine Steuer fließt in den staatlichen Haushalt. 
Hier geht es jedoch um eine dem staatlichen Zu-
griff entzogene Sonderabgabe für einen begrenz-
ten Zweck der Abgabepflichtigen. Die Abgabe 



muß allerdings durch Gesetz angeordnet werden. 
Sie wäre als eine „erzwungene Selbsthilfe" anzu-
sehen, wie sie zum Beispiel bei den Kammerbei-
trägen, bei Teilen der Sozialversicherung, bei dem 
Konkursfonds und bei den Beiträgen für die Be-
rufsgenossenschaften vorliegen, Regelungen, die 
ja auch alle auf Gesetzen beruhen.

2. Unerträgliche zusätzliche Belastung?
Nach unseren Vorschlägen sollte ein Prozent der 
Lohn- und Gehaltssumme abgeführt werden. Mög-
licherweise reicht sogar ein noch niedrigerer Satz. 
Dieser Betrag würde jedoch an die ausbildenden 
Betriebe zurückfließen. Gesamtwirtschaftlich ent-
steht daher nur eine minimale zusätzliche Bela-
stung in Höhe der Verwaltungskosten. Einzelwirt-
schaftlich wirkt die Umlage so, daß die ausbilden-
den Betriebe im Durchschnitt entlastet, die übri-
gen belastet werden. Doch ist die Abgabe so ge-
ringfügig, daß dadurch kein gesunder Betrieb in 
seinen Gewinnchancen ernstlich gemindert würde. 
In Relation zu dem zu erwartenden Nutzen und zu 
den bei Beibehaltung des jetzigen Finanzierungs-
systems vorhandenen sozialen Kosten kann die 
vorgeschlagene Abgabe zweifellos nicht als unan-
gemessen gelten. Außerdem ist davon auszugehen, 
daß die Abgabe weitgehend auf die Preise über-
wälzt werden würde.

3. Keine Motivierung für gute Ausbildung durch 
Kostenerstattung?

Wir haben immer darauf hingewiesen, daß die 
vorgeschlagene Erstattung eines Teils der Ausbil-
dungskosten eine zwar notwendige, aber für sich 
allein nicht hinreichende Bedingung für ein besse-
res und größeres Ausbildungsangebot ist. Andere 
als finanzielle Maßnahmen vorzuschlagen, lag 
nicht in unserem Auftrag. Die Kostenerstattung 
würde, wie oben ausgeführt, ein wichtiges Hinder-
nis für gute Ausbildung abbauen. Im Zusammen-
hang mit anderen Reformmaßnahmen wird sie die 
Betriebe zweifellos positiv für Ausbildung moti-
vieren. Bei vielen kleinen und mittleren Betrieben, 
die gerne ausbilden möchten, aber die Ausbildung 
in den vergangenen Jahren eingestellt haben, weil 
sie ihnen zu teuer wurde, schafft das von uns vor-
geschlagene Finanzierungssystem die Möglichkeit, 
diese Entscheidung rückgängig zu machen und 
wieder auszubilden.

4. Abgabe nur in Notfällen?
Der Notfall unzureichenden Ausbildungsangebots 
dürfte vor allem in konjunkturschwachen Perio-
den eintreten. Dann ist es außerordentlich schwie-
rig, eine neue Abgabe durchzusetzen und dabei 
unerläßliche Qualitätsmaßstäbe einzuhalten. Bei 
der Abgabe nur für den Notfall sind mißbräuchli-
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ehe Praktiken kaum zu vermeiden. Sie dürfte die 
Konjunkturschwankungen des Angebots an Aus-
bildungsplätzen eher verschärfen als vermindern. 
Eine Abgabe als flexible Dauerregelung hat dage-
gen weit bessere Realisierungschancen und er-
scheint uns für das Ziel der Aufwertung der be-
ruflichen Bildung bis zur Ranggleichheit in Ver-
bindung mit anderen Reformen als das einzig er-
folgversprechende Mittel.

5. übermäßiger Verwaltungsaufwand?
Unsere Berechnung hat gezeigt, daß die vorge-
schlagene Finanzierungsregelung eine Verwaltung 
benötigt, die weniger als 3 % des Fondsaufkom-
mens kostet, und zwar selbst dann, wenn alle Be-
triebe in das Umlagesystem einbezogen werden. 
Zum Vergleich seien einige Zahlen aus der Erhe-
bung über die gegenwärtigen Kosten der Ausbil-
dungsverwaltung angegeben:
Ausbildungsbetriebe im Bereich der Industrie- und 
Handelskammern: Großbetriebe 2 °/o, kleinere Be-
triebe 3 °/o der Netto-Ausbildungskosten; Hand-
werksbetriebe 3,6 °/o, landwirtschaftliche Betriebe 
4,0%; Kosten für Verwaltung und Betreuung der 
betrieblichen Bildung bei den Handwerkskammern 
1 % der Gesamtkosten, bei den Landwirtschafts-
kammern 8,5 %.
Der Vorwurf, das von uns vorgeschlagene Finan-
zierungssystem schaffe einen zu aufwendigen Ver-
waltungsapparat, trifft nicht zu. Es bietet vielmehr 
die beste Gewähr, daß die Wirtschaft selbst die 
Verantwortung für die Höhe des Verwaltungsauf-
wandes nicht verliert.

6. Bedrohung der unternehmerischen Freiheit?
Die Vorschriften für die Sicherheit im Betrieb bin-
den die Unternehmen, aber wer hält sie nicht für 
notwendig? Kein weitblickender Unternehmer 
wird durch die Einführung von Mindeststandards 
der Ausbildung die Freiheit bedroht sehen, die für 
die Unternehmensführung wesentlich ist. Derartige 
Regelungen waren bisher schon Sache des Staates, 
der ja die berufliche Bildung insgesamt als öffent-
liche Aufgabe bezeichnet hat. Die Mitwirkung der 
Gewerkschaften in dem vorgeschlagenen Finanzie-
rungssystem entspricht ihrer gesetzlichen Mitver-
antwortung für die Ausbildung auf der Ebene der 
einzelnen Betriebe (Betriebsverfassungsgesetz).
Alle Beteiligten sollten erkennen, daß unser Vor-
schlag die Eigenverantwortung der Wirtschaft für 
die berufliche Bildung erhöht und die Freiheit der 
Wirtschaft, junge Menschen in einem leistungsfä-
higen System auszubilden, verstärkt. Er ist geeig-
net, Tendenzen entgegenzuwirken, die einseitig 
die schulische Form der Ausbildung begünsti-
gen.

Horst Albach, Theodor Dams, Friedrich Edding, Harald Gerfin, Joachim Münch.



Werner Kaltefleiter

Probleme der demokratischen Legitimation 
politischer Herrschaft

I. Grundlagen demokratischer Legitimation

Eine erste umfassende Analyse der Frage 
nach der Legitimation demokratischer Herr-
schaft erfolgte vor etwa fünfzig Jahren durch 
Max Weber, jenem großen Gelehrten, der zu 
Anfang dieses Jahrhunderts als einer der er-
sten demokratische Prozesse in Deutschland 
verstanden und nicht nur in ihrem formalen 
Rahmen beschrieben hat. Weber gehörte auch 
zu denen, die die wesentlichen Elemente der 
Weimarer Verfassung mitgeprägt haben1). In 
seiner Typologie der Herrschaft unterscheidet 
er die rationale (bürokratische), die traditiona-
le und die charismatische2). Die demokrati-
sche Herrschaft ist bei Max Weber in dieser 
Typologie nicht explizit enthalten, sie umfaßt 
Elemente aller Herrschaftsformen, die in sei-
ner Typologie enthalten sind. Die demokrati-
sche Herrschaft3) ist zunächst eine Form der 
rationalen, die im Rechtsstaat und der Forma-
lisierung der Entscheidungsprozesse ihren 
Ausdruck findet. Darüber hinaus gib
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t es auch 
Elemente der traditionalen und charismati-
schen Herrschaft, die sich im demokratischen 
Prozeß widerspiegeln. Die Antwort auf diese 
Frage gibt Max Weber in seiner brillanten 
Analyse des britischen Regierungssystems ).

1) M. Weber, Wahlrecht und Demokratie in 
Deutschland, in: Gesammelte Politische Schriften, 
Tübingen 1958, 2. Aufl., S. 233—279; auch: Deutsch-
lands künftige Staatsform, ebd., S. 436—471.
2) M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Kap. III: 
Die Typen der Herrschaft, 5. rev. Aufl., Tübingen 
1972, S. 122—176.
3) F. A. Hermens, Verfassungslehre, Köln und Op-
laden 1968, S. 38—41, weist daraufhin, daß die 
Verwendung des Begriffes Herrschaft zur Kenn-
zeichnung demokratischer Strukturen irreführend 
sei und schlägt dafür den Begriff Führung vor, um 
schon in der Begriffswahl den grundsätzlichen Un-
terschied zwischen demokratischen und nichtdemo-
kratischen Systemen deutlich zu machen.
4) M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 2. Halbb.
8. Abschn.: Die rationale Staatsanstalt und die 
modernen politischen Parteien und Parlamente, 
5. rev. Aufl., Tübingen 1972, S. 815—868.

5) W. Bagehot, The English Constitution, London 
1896. Zur Bedeutung der Analyse von Bagehot 
für die Entwicklung der demokratischen Theorien, 
s. F. Nuscheler, Walter Bagehot und die englische 
Verfassungstheorie, Meisenheim am Glan 1969, 
Heidelberger Politische Schriften.
6) M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, a. a. O.,
S. 850.
7) Das betont F. A. Hermens, Verfassungslehre,
a. a. O„ S. 42—46.

Es ist die zweite, nach der fünfzig Jahre zuvor 
in England von Walter Bagehot5) verfaßten, 
in der nicht formale Regeln beschrieben, son-
dern das Wirken und Funktionieren dieses Sy-
stems analysiert und verstanden wird.

Dieses politische System wird von Max We-
ber in einem kennzeichnenden Satz zusam-
mengefaßt: In einer parlamentarischen Demo-
kratie „folgt die Masse der Deputierten dem 
oder den wenigen Leadern blind, solange sie 
Erfolg haben"6). Was heißt Erfolg? Erfolg ist 
die Zustimmung der Mehrheit, die in Wahlen 
ausgedrückt wird. Sie ist Ausdruck der akti-
ven Zustimmung zu einer politischen Füh-
rung 7) und damit das Selektionsinstrument 
für die Auswahl der politischen Eliten. Das 
gilt im doppelten Sinne: Der Wahlerfolg be-
stimmt einmal, welche der konkurrierenden 
politischen Eliten, d. h. der Parteien, die Re-
gierung bilden, zum zweiten aber beeinflußt 
der Wahlerfolg oder Nichterfolg auch, wer die 
Führung innerhalb einer Partei übernehmen 
kann. Die Debatten in der Konservativen Par-
tei 1974 und 1975 in Großbritannien veran-
schaulichten die Auswirkungen des ausgeblie-
benen Wahlerfolges auf die innerparteiliche 
Machtverteilung: Die Masse der Deputierten 
der Konservativen Parlamentsfraktion folgte 
Mr. Heath nicht mehr ,blind', weil er in einem 
Jahr zwei Wahlen verloren hatte. Das gleiche 
ließ sich in der Bundesrepublik 1961 bis 1963 
bei der Ablösung Adenauers, 1966 bei der Er-
hards, und 1974 beim Sturz Brandts beobach-



ten. Umgekehrt stabilisierte der Erfolg Wilsons 
1974 seine Führungsposition in der Labour 
Party, die zuvor stark umstritten war. Erfolg, 
die Mehrheit in freien Wahlen zu gewinnen, 
veranschaulicht die demokratische Legitima-
tion in ihrer ersten einfachen, aber auch zen-
tralsten Form.
Für Max Weber war diese demokratische Le-
gitimation sehr eng mit seinem Begriff der 
charismatischen Führung verbunden, d. h. der 
Anziehungskraft, der Führungsfähigkeit, der 
Autorität usw., die — und das ist in der De-
mokratie das Entscheidende — freiwillig ak-
zeptiert wird, die in Wahlen gewonnen wird, 
die von den Regierten ausgesprochen 
wird 8).
Diese Mehrheitsbildung durch Konsens, aus-
gedrückt in Wahlen, bildet zunächst die 
Grundlage der Legitimierung einer Regierung. 
Wie aber erfolgt die Legitimierung eines poli-
tischen Systems? Hierfür reichen 51 % nicht 
aus. Mit einer Mehrheit kann man zwar regie-
ren, aber das System bedarf eines weit dar-
über hinausgehenden Konsensus 9), sonst fehlt 
die generelle Legitimation, die über die Zeit 
der jeweiligen Regierung hinausgeht, und die 
jeweilige Minorität am System festhalten läßt. 
Die demokratische Legitimation setzt voraus, 
daß die jeweilige Minderheit akzeptiert, daß 
die Mehrheit regiert. Wenn diese Bedingung 
erfüllt ist, trägt die Opposition ganz erheblich 
zur Legitimierung eines Systems bei; sie prägt 
das System in gleichem Maße wie die Regie-
rung. Beide sind gleichwertige Faktoren in ei-
nem demokratischen System.
Voraussetzung für diese Integration der Oppo-
sition in das System wiederum ist, daß die 
Minderheit die Hoffnung hat, morgen Mehr-
heit zu werden. Darauf beruht die Anerken-
nung des Mehrheitsprinzips. Ist diese Bedin-
gung nicht erfüllt, kann man einen demokrati-
schen Staat nicht organisieren. Wenn eine Ge-
sellschaft z. B. über einen antagonistischen 
Konflikt gespalten ist mit der Folge, daß die 
Mehrheitsverteilung auf unübersehbare Zeit 
zementiert erscheint, fehlt der Minderheit die 
Hoffnung, Mehrheit werden zu können, und sie 
wird das System nicht akzeptieren. Nordirland 
ist dafür ein aktuelles Beispiel. Eine Konflikt-
struktur, die von der Minderheit auch nur als 
antagonistisch empfunden wird, schließt die 

8) F. A. Hermens, Verfassungslehre, a. a. O., 
S. 38—41.
9) C. J. Friedrich, Man and his Gouvernment, New 
York, 1963, S. 239; S. M. Lipset, Political Man, New 
York 1973, S. 64 ff.

Legitimierung des demokratischen Systems 
aus. Demokratie beruht auf dem Wechsel der 
Parteiregierungen10 ). In diesem Sinne kann 
man die Regierung adäquat als die „Regierung 
von heute" und die Opposition als die „Regie-
rung von morgen" bezeichnen11 ). Nur wenn 
die Opposition „Regierung von morgen" ist, 
also eine reale Chance des Machtwechsels be-
steht, kann man von der Minorität heute er-
warten, daß sie das Mehrheitsprinzip aner-
kennt und daß sie die Mehrheit regieren läßt. 
Der Wechsel ist das fundamentale Prinzip die-
ses Systems; die Akezptierung des Wechsels 
als Prinzip bildet die demokratische Legitima-
tion, die dem ganzen System die Verankerung 
gibt.

10) Th. Ellwein, Das Regierungssystem der Bundes-
republik Deutschland, Opladen 1973, S. 205.
11) H. Arendt, Parteien und Bewegungen, in: Die 
Wandlung, 4. Jg. 1949, 6. Heft, S. 460—461.
12) Vgl. z. B. für Großbritannien: D. Butler und 
D. Stokes, Political Change in Britain, London 1969, 
S. 65 ff.; für die USA: Campbell, Converse, Miller, 
Stokes, The American Voter, 4. Aufl., Michigan 
1966, S. 120ff.; für die Bundesrepublik: M. Kaase, 
Wechsel von Parteipräferenzen, Meisenheim 1967, 
sowie W. Kaltefleiter, Im Wechselspiel der Koali-
tionen. Eine Analyse der Bundestagswahl 1969, 
Jahrb. Verfassung und Verfassungswirklichkeit,

Wie kann diese Legitimierung durch den 
Wechsel im Machtbesitz erreicht werden? 
Max Weber dachte dabei zunächst an die cha-
rismatische Führurg, die in der Tat eine we-
sentliche Komponente zum Mehrheitsgewinn 
ist. Verfügen die konkurrierenden politischen 
Eliten über vergleichbare Führungspotentiale, 
so erhöht das die Wahrscheinlichkeit des 
Wechsels. Nicht weniger wesentlich ist aber 
die traditionale Herrschaft, die in dem demo-
kratischen System der Gegenwart auch ihren 
Platz findet. Gesellschaften, der

12

en Konflikt-
struktur ein solches alternierendes Parteiensy-
stem ermöglicht, können im Regelfall in drei 
große Gruppierungen eingeteilt werden: auf 
der einen Seite die Stammwähler und Sympa-
thisanten der einen Partei (oder Parteigruppie-
rung), auf der anderen Stammwähler und 
Sympathisanten der anderen Partei, dazwi-
schen die dritte große Gruppe, die im Regel-
fall etwa ein Drittel der Wählerschaft umfaßt: 
die potentiellen Wechselwähler. In den 
Stammwählern spiegelt sich die traditionale 
Herrschaft wider. Für sie ist die Zugehörigkeit 
zu einer Partei eine Selbstverständlichkeit; sie 
wird nicht in Frage gestellt, sie ist akzeptiert 
qua Sozialisationsprozeß, qua Rollenzuwei-
sung, qua Gruppenzugehörigkeit in dem je-
weiligen sozialen System ).



Was aber bestimmt die politische Orientie-
rung der Wechselwähler zwischen diesen bei-
den Gruppen? Die modernen Sozialwissen-
schaften sprechen hier von der Personalisie-
rung der Politik, was aber kaum etwas ande-
res ist als das, was Max Weber die charisma-
tische Führung nannte. Die politischen Prozes-
se in ihrer Kompliziertheit überfordern im Re-
gelfall das Verständnis des einzelnen. Es ist 
eine bekannte psychologische Erkenntnis, daß 
die Reaktion auf eine solche Diskrepanz
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 zwi-
schen Komplexheit und Verständnisfähigkeit 
ist, daß der zu verstehende Prozeß personali-
siert wird. Zustimmung oder Ablehnung er-
fährt die Person, die die Politik der Parteien 
jeweils repräsentiert. Die Wahl bedeutet die 
Artikulation von Vertrauen in die sachliche 
Leistungsfähigkeit und die persönliche Inte-
grität der Spitzenperson ).

Was bedeutet sachliche Leistungsfähigkeit? 
Es ist zunächst das Vertrauen in die generelle 
Problemlösungskompetenz einer Person bzw. 
der Regierung, die diese Person repräsentiert. 
Diese Kompetenz ist aber selten losgelöst von 
den jeweils als relevant empfundenen Proble-
men zu verstehen. Das bedeutet, daß die Art 
der Leistungsfähigkeit, die erwartet und gefor-
dert wird, von der konkreten Problemlage ei-
nes Landes und einer Periode abhängt. Den-
noch kann man über einen längeren Zeitraum 
eine Kontinuität in der Erwartungsstruktur 
gegenüber der Leistungsfähigkeit beobachten, 
weil in der Regel ein Thema, wenn auch in 
verschiedenartiger Ausprägung, das Problem-
feld beherrscht: die Sicherung der ökonomi-
schen Zukunftserwartungen. Das eine oder an-
dere Thema, dessen Relevanz sich im Zeitab-
lauf ändert, mag dann wechselnd hinzukom-
men.

Diese Leistungserwartung kann einmal da-
durch erfüllt werden, daß dem politischen 
Führer eine eigene Kompetenz in diesem The-
menbereich zugesprochen wird; es läßt sich 
aber auch beobachten, daß sie der Fähigkeit 
zugeordnet wird, anerkannte Fachkompetenz 
an dieser Aufgabe arbeiten zu lassen und des-
sen Lösungsvorschläge politisch zu realisie-
ren. Das Zusammenwirken von Adenauer und 
Frhard in den fünfziger Jahren ist ein Beispiel 
für diese zweite Form — der Erfüllung der Er-*

Bd. 1/1970, sowie ders., Zwischen Konsens und
Krise. Eine Analyse der Bundestagswahl 1972. 
Jahrb. Verfassung und Verfassungswirklichkeit,
Bd. 1/1973.
13) So schon C. J. Friedrich, The New Belief in the 
Common Man, Brattleboro 1949.

Wartungsstruktur auf sachliche Lei
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stungsfähig-
keit im Bereich der ökonomischen Zukunfts-
sicherung ).

Das Vertrauen in die persönliche Integrität ist 
häufig identisch mit der Sympathie, die man 
einem Politiker entgegenbringt, geht aber dar-
über hinaus: Es ist das Vertrauen, daß die Er-
gebnisse der politischen Prozesse, die man 
nicht überschaut und die dadurch ein gewis-
ses Unbehagen auslösen, nicht zu einseitigen 
Begünstigungen von Minoritäten, insbesonde-
re der jeweils Regierenden, führt. Es ist zu-
gleich Ausdruck des Vertrauens, daß diese 
Regierung und das gesamte politische System 
die Fragen aufgreift und löst, die der Wähler-
schaft als relevant erscheinen. Zerbricht die-
ses Vertrauen, so entsteht eine Legitimations-
krisis des Systems. Die Reaktion auf die mit 
dem Namen Watergate verbundenen Ereig-
nisse in den USA verdeutlicht das: Aus dem 
Vertrauenssturz Nixons erwuchs eine Legiti-
mationskrise des amerikanischen politischen 
Systems.

Häufig wird nun die Frage gestellt, welche 
Wählergruppe — die Stammwähler oder die 
Wechselwähler — für das Funktionieren die-
ses Systems wesentlicher sei. Schon diese Fra-
gestellung verrät ein Mißverständnis: Ohne 
Stammwähler wie ohne Wechselwähler kann 
man Demokratie nicht praktizieren. Die 
Stammwähler sichern einer Partei, 

1
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auch wenn 
sie schwere Fehler gemacht hat, daß sie nicht 
unter jenes Minimum absinkt, das eine wir-
kungsvolle Opposition garantiert ) . Die 
Wechselwähler ihrerseits machen den Wech-
sel zwischen den alternierenden Parteien erst 
möglich. Zwar schauen Parteiführungsstäbe 
gelegentlich genauso verachtungsvoll auf die 
Wechselwähler, die sie dann Flugsand nen-
nen, wie diese mit anmaßender Arroganz auf 
die Stammwähler blicken, die angeblich nicht 
unabhängig seien; das System aber braucht 
beide ).

Wie funktioniert dieses System? Partei A 
(oder eine zusammengehende Parteigruppie-
rung) hat in einer Wahl, zumeist nicht zuletzt

14) Ähnliches gilt für die Rolle Schillers im Wahl-
kampf 1969.
15) Als z. B. 1964 die Republikaner Goldwater und 
1972 die Demokraten McGovern nominierten und 
damit auf ihre Stammwählerschaft reduziert wur-
den, blieb ihnen dennoch eine Stärke, die eine 
wirkungsvolle Opposition ermöglichte.
16) Eine umfassende Übersicht über die wesent-
lichen theoretischen Ansätze zur Analyse des 
wechselnden Wahl verhaltens ist bei M. Kaase, 
Wechsel von Parteipräferenzen, a. a. O., zu finden. 



aufgrund der Attraktivität ihres Spitzenkandi-
daten (Elemente charismatischer Führung), ei-
nen ausreichenden Teil der Wechselwähler an 
sich gezogen, um die Mehrheit im Parlament 
zu gewinnen. Mit der Aufnahme ihrer Regie-
rungstätigkeit beginnt sie Enttäuschung zu 
produzieren. Häufig wird das jedoch erst nach 
einer gewissen Zeit wirksam, da im Anfang 
ein Vertrauensvorschuß für die neue Regie-
rung hinzukommt und der Amtsbonus des po-
litischen Personals insbesondere dem jeweili-
gen Regierungschef zusätzliche Zustimmung 
verschafft. Dennoch wächst mit jeder Regie-
rungsentscheidung die Zahl derer, die in Di-
stanz zu dieser Regierung stehen. Keine Re-
gierung kann vermeiden, oppositionelle Ten-
denzen im Wählerverhalten auszulösen.

Zunächst werden diese Regierungsanhänger 
Enttäuschungen nicht wahrhaben wollen; sie 
werden nach Entschuldigungsgründen 
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suchen 

und die Informationen anzweifeln ). Schließ-
lich aber werden sie die eingehenden Informa-
tionen wieder in Einklang mit ihrer politi-
schen Grundeinstellung bringen, indem sie zur 
Opposition wechseln.

Die Opposition ist die Alternative zu der je-
weils amtierenden Regierung. Ihre zentrale 
Funktion ist das Auffangen von mit der Regie-
rung Unzufriedenen. Wenn das der Opposition 
nicht gelingt, werden die mit der Regierung 
Unzufriedenen in Opposition zum System ge-
stoßen. Deshalb ist es verfehlt zu fragen, ob 
eine Opposition in irgendwelchen programma-
tischen Details eine Alternative anbietet; we-
sentlich ist, ob die Wählerschaft in der Oppo-
sition diese Alternative sieht, und das beweist 
sie durch ihr Wahlverhalten.

Die Frage, ob Alternativen bestehen, kann 
nicht durch einen Programmvergleich oder 
ähnlichem beantwortet werden, sie wird durch 
die Perzeption der Wählerschaft entschieden. 
Fehlt die Alternative im System in diesem 
Sinne, ist das demokratische System gefähr-
det. Das wird besonders deutlich am Beispiel 
des Unterganges der Weimarer Republik18). 
Die Regierung von 1928 von Hermann Müller 
ist treffend als die „Koalition aller Vernünf-
tigen“ bezeichnet worden. Sie umfaßte die ver-
schiedenen Parteien der Weimarer Republik, 
die das politische System der Weimarer Repu-

17) L. Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance, 
Stanford/Calif. 1957, S. 18 ff.
18) F. A. Hermens. Wirtschaftliche und staatliche 
Stabilität, Frankfurt/M., Bonn 1964, S. 13, sowie 
W. Kaltefleiter, Wirtschaft und Politik in Deutsch-
land, Köln und Opladen 1968, S. 88 ff.

blik grundsätzlich akzeptierten, und sie ließ 
damit der Systemopposition ein Monopol an 
Opposition. Die Folge war, daß eine Opposi-
tion im System fehlte, um die mit der jeweili-
gen Regierung Unzufriedenen aufzufangen. 
Als die Zahl dieser Unzufriedenen unter dem 
Einfluß der Weltwirtschaftskrise massenhaft 
anschwoll, kam es zu den massiven Stimmen-
gewinnen der NSDAP und schließlich zum Zu-
sammenbruch des Systems. Nicht zeitge-
schichtliche Einzelheiten wie etwa die Frage, 
daß man sich über Bruchteile von Prozenten 
bei der Arbeitslosenunterstützung nicht hat 
einigen können und die entsprechenden per-
sönlichen Unzulänglichkeiten der agierenden 
Politiker sind für den Untergang der Weima-
rer Republik entscheidend; wichtiger ist, daß 
die Weimarer Verfassung vor dem Hinter-
grund der Sozialstruktur der Weimarer Repu-
blik ein Wechselspiel zwischen demokrati-
scher Regierung und demokratischer Opposi-
tion nicht ermöglichte. Die zeitgeschichtlichen 
Einzelheiten waren Anlaß, Ursache des Zu-
sammenbruchs aber waren diese Strukturbe-
dingungen.

Das wird besonders an einem Vergleich mit 
der Entwicklung des amerikanischen Systems 
in der gleichen Periode deutlich. 1928 hatten 
die Repulikaner die Präsidentschaftswahlen 
gewonnen, und so waren die Demokraten die 
natürliche Alternative im System. Die relative 
wirtschaftliche Entwicklung in den USA war 
mit der in der Weimarer Republik vergleich-
bar, die Wählerbewegung, die die Unzufrie-
denheit über diese wirtschaftliche Entwick-
lung widerspiegelte, ebenfalls. Der entschei-
dende Unterschied war die Existenz einer Al-
ternativepim System; die mit den Republika-
nern Unzufriedenen strömten zur Demokrati-
schen Partei und wählten 1932 Roosevelt. Die 
Struktur und Motivation der Wechselwähler 
von den Republikanern zu den Demokraten 
unterscheiden sich nicht von denen, die zwi-
schen 1928 und 1932 in der Weimarer Repu-
blik die demokratischen Parteien verließen 
und zur NSDAP wechselten.

Von 1966 bis 1969 wiederholte sich diese Ent-
wicklung en miniature in der Bundesrepu-
blik19 ). Als Folge der Anpassungsstrategie 
der SPD, die ihrerseits wiederum Folge der 
Asymmetrie des deutschen Parteiensystems 

19)  S. V. Gemmecke und W. Kaltefleiter, Die NPD, 
in: Jahrb. VerfAwsung und Verfassungswirklichkeit, 
Jahrbuch 1967, Teil I, S. 23—45, sowie H. D. Klinge-
mann, F. Pappie, Politischer Radikalismus, Mün-
chen, Wien 1972.



war20), das sich 1953 und 1957 herausgebildet 
hatte, war in den sechziger Jahren in der deut-
schen Wählerschaft die Perzeption der SPD 
als Alternative zur CDU/CSU-geführten Regie-
rung zurückgegangen. Die große Koalition21 ), 
jenes Kartell der Alternativlosigkeit, formali-
sierte im Herbst 1966 schließlich diese in der 
Perzeption der Wählerschaft ohnehin bereits 
bestehende Alternativlosigkeit. Vor diesem 
Hintergrund reichte die Unzufriedenheit aus, 
die die wirtschaftliche Stagnation des Jahres 
1966/67 in der deutschen Wirtschaft auslöste, 
um erneut Wechselwähler aus dem System 
heraus wechseln zu lassen. Das erklärt die Er-
folge der NPD. Ihre Wählerschaft zeichnete 
sich nicht durch irgendwelche Ideologien aus; 
mit einem einfachen Rechts-Links- oder Kon-
servativ-Progressiv-Schema kann man diese 
Wählerschaft nicht erklären. Ein großer Teil 
von ihnen kam aus dem Wählerpotential der 
Sozialdemokratie — wie gerade die Landtags-

20) Darauf hat R. Wildenmann, in „Macht und Kon-
sens als Problem der Innen- und Außenpolitik", 
Köln/Opladen 1963, S. 48 ff., schon frühzeitig hinge-
wiesen.
21) Vgl. W. Hennis, Große Koalition ohne Ende, 
München 1968.

22) L. Eltermann, H. Jung, W. Kaltefleiter, Drei Fra-
gen zur Bundestagswahl 1972, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte, B. 46/73.
23) Diese zeigt dann auch, daß diese Gruppe da-
durch gekennzeichnet ist, daß sie durch die Mobili-
tät einer modernen Industriegesellschaft überfor-
dert und damit für Protestwahlverhalten besonders 
anfällig sind.

wahl in Baden-Württemberg vom Frühjahr 
1968 zeigte, wo die NPD mit rund 10 °/o ihr be-
stes Ergebnis erzielte und in dem die SPD auf 
unter 30 0/0 gedrückt wurde — wie auch aus 
früheren Wählern der CDU/CSU und FDP. Es 
waren Wechselwähler, die unter den Bedin-
gungen der Alternativlosigkeit zur Opposition 
zum System wechselten und die, als es nach 
1969 wieder ein wirksames Spannungsverhält-
nis zwischen Regierung und Opposition in 
Deutschland gab, von der neuen Opposition 
wieder in das System zurückgeführt wur-
den22 ). Es kann vorausgesagt werden, daß die 
gleichen Wähler, wenn die CDU/CSU eine 
Zeitlang die Regierung bilden wird, wiederum 
zur SPD wechseln wer
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den. All das kann man 
nicht mit ideologischen Kategorien erklären, 
sondern allein durch eine empirische Analyse, 
die sich an der Struktur der Wählerschaft )  
und den Funktionsbedingungen des politi-
schen Systems orientiert.

II. Eine Krisis der demokratischen Regierungsformen?

Wirft man einen Blick auf die gegenwärtige 
Arbeitsweise der Parteiensysteme in den 
westlichen Demokratien, so drängt sich der 
Eindruck auf, daß dieses Modell alternieren-
der demokratischer Führung kaum noch der 
Wirklichkeit entspricht. In Großbritannien 
z. B. scheint auf den ersten Blick eine schwere 
Krise in der Legitimation des demokratischen 
Systems zu bestehen. Die Labour Party ge-
wann zwar in der zweiten Wahl des Jahres 
1974 wiederum eine absolute Mehrheit der 
Mandate im englischen Unterhaus und been-
dete damit die kurze Periode einer Minder-
heitsregierung. Die Unterstützung, die sie ge-
funden hat, ist jedoch gering. Sie gewann 
etwa 39 % der abgegebenen Stimmen, was an-
gesichts der Wahlbeteiligung von etwa 70% 
eine Unterstützung durch etwa nur ein Viertel 
der Wahlberechtigten bedeutet. Die Konserva-
tiven haben fast den gleichen Anteil bekom-
men. Das bedeutet, daß fast 50 % der wahlbe-
rechtigten englischen Bevölkerung weder La-
bour noch Konservative gewählt haben. Hier-, 
in spiegelt sich eine tiefe Legitimationskrisis 

des britischen Systems. Es ist allein dem eng-
lischen Wahlrecht zu verdanken, daß unter 
diesen Bedingungen doch noch einmal eine re-
gierungsfähige Mehrheit im englischen Unter-
haus zustande gekommen ist. Bei jeder Art ei-
nes proportionalen Wahlrechtes wäre das Er-
gebnis eine Zersplitterung des englischen Par-
teiensystems gewesen, in dem eine Mehrheits-
bildung im Unterhaus kaum erkennbar wäre.

Eine ähnliche Situation läßt sich in Dänemark 
beobachten. Erstmalig im Dezember 1973 und 
dann erneut im Januar 1975 konnte eine typi-
sche Protestpartei das dänische Parteiensy-
stem durcheinanderwirbeln. Das schwedische 
Parteiensystem ist durch ein lähmendes Patt 
gekennzeichnet. Auch das norwegische Partei-
ensystem scheint sich in einer schweren Krise 
zu befinden, die durch die Volksabstimmung 
über den Beitritt zur Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft offenkundig wurde. Itali-
en ist der sichtbarste Ausdruck eines nicht 
mehr arbeitsfähigen Parteiensystems, und in 



den Niederlanden ist eine tiefgreifende ,Ver-
säulung’ aller politischen und sozialen Struk-
turen an die Stelle eines alternierenden Par-
teiensystems getreten.
Dieser kurze Überblick wirft die Frage auf, ob 
es eine generelle Ursache für die Krisis der 
europäischen Parteiensysteme gibt. Insbeson-
dere das skandinavische und 'das britische 
Parteiensystem scheinen gemeinsame Krisen-
ursachen aufzuweisen, während im italieni-
schen und niederländischen Fall aufgrund der 
dortigen Konfliktstruktur zusätzliche Elemen-
te relevant geworden sind.
In Skandinavien und England ist das Parteien-
system in seiner jetzigen Form auf der Basis 
einer Konfliktstruktur entstanden, die sich un-
ter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise 
herausgebildet hat. In der Weltwirtschaftskri-
se zerbrach die grundlegende liberale Philoso-
phie über das Verständnis einer Gesellschaft 
und der Funktionen des Staates. Es entwickel-
te sich jene gesellschaftspolitische Konzep-
tion, die man Wohlfahrtsstaat (Welfare State) 
nennt, nach der auch die individuelle Daseins-
vorsorge ebenso Aufgabe des Staates sei wie 
die weitgehende Nivellierung sozialer Unter-
schiede Gebot sozialer Gerechtigkeit. Mit die-
ser Konzeption' ist es gelungen, die zentralen 
Probleme der dreißiger Jahre, nämlich Mas-
senarmut und Massenarbeitslosigkeit, zu besei-
tigen, was dazu führte, daß dieses Konzept 
mehr oder weniger ausgeprägt generell akzep-
tiert wurde. Seit der Weltwirtschaftskrise 
prägte dieses politische Verständnis die „De-
pressio 24nsgeneration" ).
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann man 
sehr zögernd die Kosten dieser Politik zu über-
denken, nachdem der Anteil jener Bevölke-
rungsgruppen, die die unmittelbare Erfahrung 
mit der Weltwirtschaftskrise und der Massen-
arbeitslosigkeit gemacht hatten, sank. Es 
wuchs eine neue Generation heran, die die 
Kosten wohlfahrtsstaatlicher Politik immer 
weniger bereit war zu tragen: steigende Preis-
steigerungsraten, steigende Steuerlasten und 
ein wachsendes System administrativer Ein-
grenzung des individuellen Entscheidungs-
spielraumes.

Diese Kosten des Wohlfahrtsstaates waren zu-
nächst oppositionsauslösende Faktoren, wie 
sie zu dem Modell alternierender Regierungs-
weise gehören, und so kam es denn in den 

fünfziger und sechziger Jahren in fast all die-
sen Ländern zu einer Ablösung der sozial-
demokratischen und sozialistischen Regierun-
gen, die diese Wohlfahrtsstaatspolitik auf ihre 
Fahnen geschrieben hatten, durch bürgerliche 
Regierungen der verschiedensten Arten.-Das 
Kennzeichnende aber war, daß diese Regierun-
gen sich stets beeilten, sofort zu betonen, daß 
die „sozialen Errungenschaften" nicht abge-
baut würden, und sie setzten die Politik des 
„mehr Staat, mehr Steuern,mehr Inflation" fort. 
Di
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e Folge war, daß die konservativen und bür-
gerlichen Parteien nicht mehr als Alternative 
zu dieser Politik aufgefaßt wurden. Im Sommer 
1970 versprach Edward Heath der britischen 
Bevölkerung, die Inflation mit einem Streich 
zu beenden ), und als er fast vier Jahre spä-
ter Neuwahlen ausfief, waren die Inflationsra-
ten höher26). Die Folge ist, daß all diesen Op-
positionsströmungen der Gegenwart — und 
das kennzeichnet die Liberalen in England ge-
nauso wie die Anhänger Glistrups in Däne-
mark — die Opposition gegen die Philosophie 
des „mehr Staat, mehr Steuern, mehr Infla-
tion" gemeinsam ist. Es ist der Protest gegen 
die Alternativlosigkei
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t im System. Zwar gibt 
es konkurrierende Parteien, aber sie haben 
sich aus der Perzeption des Wählers der glei-
chen Ideologie )  verschrieben und bieten für 
die zentralen Probleme, wie sie der Wähler 
empfindet, keine Alternativen an. Daraus 
folgt, daß eine Stabilisierung der Parteiensy-
steme in diesen Ländern nur gelingen wird, 
wenn es wieder eine Alternative zu dieser 
Philosophie des Wohlfahrtsstaates gibt und sie 
realisiert wird.

24) Berelson/Lazarsfeld/McPhee, Voting. A study of 
Opinion Formation in a Presidential Campaign, 
Chicago/London 1954.

25) D. Butler und M. Pinto-Duschinsky, The British 
General Election of 1970, London 1971.
26) Vgl. D. Butler und D. Kavanagh, The British Ge-
neral Election of February 1974, London, 1974, 
S. 13 (danach stieg der Index der „retail prices“ 
von 100 im Jahre 1970 auf 133 am Ende des Jahres 
1973).
27) Was häufig als .Endideologisierung der Politik 
mißverstanden wird; s. D. Rostow, Democracy Con-
sensus and the New States, Brüssel, 7th IPSA, 
18—23 Sept. 1967.

Die Bedeutung der Existenz von Alternativen 
im politischen System wird auch am belgi-
schen Beispiel deutlich. Das belgische Partei-
ensystem zeichnete sich nach dem Zweiten 
Weltkrieg zunächst durch einen sehr hohen 
Konzentrationsgrad aus, bei dem auf der einen 
Seite die Christdemokraten, auf der anderen 
Seite die Sozialisten die tragenden Pfeiler ei-
nes potentiell alternierenden.Systems waren, 
bis es 1961 zur großen Koalition zwischen die-



sen beiden Partnern kam mit der Folge, daß in 
den nächsten Wahlen regionale und radikale 
Parteie
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n substantielle Stimmen gewannen und 
die stolzen Alternierungsparteien der fünfzi-
ger Jahre zu Minoritätsparteien reduzier-
ten ).

Die Koalition Tindemans im Frühjahr 1974 be-
endete dieses Kartell der Alternativlosigkeit; 
als es ihm gelang, eine knappe Mehrheit ohne 
die Sozialisten zu bekommen, schuf er die 
Grundlagen für eine Restabilisierung eines al-
ternierenden Systems. Die Sozialisten erhiel-
ten die Chance, die mit der Regierung Tinde-
mans Unzufriedenen ins System zu integrie-
ren. Die nächsten Wahlen werden zeigen, wie 
schnell ein solcher Wandel sich vollziehen 
kann.

Die Bundesrepublik erscheint im Vergleich zu 
diesen Ländern nahezu als eine Oase demo-
kratischer Stabilität. Die CDU/CSU verlor 
1969 letztlich die Wahl, weil sie die Erwar-
tungsstruktur in der deutschen Wählerschaft, 
die damals mit dem Begriff der Modernitäts-
orientierung beschrieben werden konnte, nicht 
mehr ansprach. Sie hielt nach wie vor an For-
meln der Macht Konrad Adenauers aus den 
Jahren 1953 und 1957 fest: Integration ins 
westliche Bündnissystem und wirtschaftlicher 
Wiederaufbau durch Soziale Marktwirtschaft. 
Beides aber war in der Perzeption der Wähler-
schaft seit Anfang der sechziger Jahre erreicht. 
Es war die Frage nach neuen Zielen deutscher 
Politik gestellt, die die CDU/CSU nicht beant-
wortete.

Nach der kurzen Legitimationskrise der gro-
ßen Koalition führte 1969 die knappe Regie-
rungsbildung aus SPD und FDP 29 ) wieder zu 
einem scharfen Spannungsverhältnis zwischen 
Regierung und Opposition. Die Wählerschaft 
versteht dieses Spannungsverhältnis inhaltlich 
jedoch nicht nur als eine Stilfrage der strei-
tenden Parteien. Als Substanz dieses Span-
nungsverhältnisses hat sich — nachdem der 
heftige Streit um die Ostpolitik abgeflaut ist 
— die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 
erwiesen, wobei es letztlich auch um die Al-
ternative zum Wohlfahrtsstaat geht. Zumin-
dest bis 1966, aber weitgehend auch noch bis 

1969, wurde eine wohlfahrtsstaatliche Politik 
in der Bundesrepublik nur in Ansätzen betrie-
ben. Die durchschnittlichen Preissteigerungen 
von 1949 bis 1969 von etwa 2,5 0/0 verdeutli-
chen, daß diese Kosten des Wohlfahrtsstaates 
in der Bundesrepublik kein relevanter Faktor 
für Protestverhalten waren. Der Anteil der öf-
fentlichen Hand am Bruttosozialprodukt lag 
bei ca. 37 °/o. Die soziale Marktwirtschaft ver-
m
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ied die Wucherungen wohlfahrtsstaatlicher 
Politik, da sie der öffentlichen Hand eine sub-
sidiäre, nicht eine dominierende Rolle zu-
wies ).
Insbesondere nach 1972 kam es in der Bundes-
republik zu bis dahin nicht beobachteten Preis-
steigerungsraten und damit verbunden wach-
senden Steuerlasten. Der Anteil der Öffentli-
chen Hand am Bruttosozialprodukt stieg bis 
1975 auf über 47 °/o und führte zu einer Krisis 
der öffentlichen Finanzen, die die Alternati-
ven deutscher Politik deutlich macht: Verfe-
stigung der wohlfahrtsstaatlichen Ausgaben 
und Inflation durch massive Steuererhöhun-
gen oder Entrümpelung der öffentlichen Auf-
gaben. Was immer die Ursachen dieser Ent-
wicklung im einzelnen waren, sie führten in 
der deutschen Bevölkerung zu Reaktionen, die 
denen in anderen Ländern auf die Realisie-
rung der Kosten des Wohlfahrtsstaates ver-
gleichbar sind.

Zunächst führten die wachsenden Preissteige-
rungsraten zu substantiellen Stimmengewin-
nen der Opposition, die noch größer wurden, 
als die Sorge um die Vollbeschäftigung hinzu 
kam. Auf der Grundlage dieser Entwicklung 
mag die Wahrscheinlichkeit eines erneuten 
Machtwechsels, wann immer er eintritt, recht 
groß erscheinen. Das verdeutlicht zugleich 
aber auch die Problematik. Wenn die 
CDU/CSU gewinnt, ist sie mit der Erwartungs-
struktur konfrontiert, aufgrund derer ihre 
Wähler zu ihr gewechselt sind: eine substan-
tielle Reduktion der Inflationsraten sowie ein 
hohes Beschäftigungs- und Wachstumsniveau. 
Gelingt es ihr nicht, dieses Ziel zu erreichen, 
dann ergibt sich in der Bundesrepublik eine 
ähnliche Situation wie in den anderen Län-
dern Nord- und Westeuropas heute: Das Feh-
len von Alternativen im System zu den zentra-
len Problemen der Wählerschaft führt zu Op-
positionstendenzen, die einer Alternative zum 
System zugute kommen. *

!28) H. D. Schmidt, Struktur- und Funktionsbedin-
gungen des belgischen Regierungssystems, in Vor-
bereitung.
29) Man muß sich daran erinnern, daß diese Regie-
rungsbildung nur möglich wurde, weil die NPD die 
5 "/»-Klausel um wenige zehntel Prozent verpaßte 
und die FDP sie um etwa die gleiche Marge über-
sprang.

30) Vgl. L. Erhard und A. Müller-Armack, Soziale
Marktwirtschaft, Frankfurt, Berlin, Wien 1972,
sowie W. Engels, Soziale Marktwirtschaft, Stutt-
gart 1972.



III. Parteistrukturen als Krisenursache

Unabhängig davon, ob es der CDU/CSU gelin-
gen wird, diese Alternative zur wohlfahrts-
staatlichen Politik zu realisieren, das viel-, 
faltige Versagen demokratischer Parteien, ih-
rer Aufgabe der Präsentation realer Alterna-
tiven im System gerecht zu werden, führt zu 
der Frage, wie innerhalb eines Parteiensy-
stems die Wahrscheinlichkeit erhöht werden 
kann, daß die konkurrierenden Parteien in-
haltlich zu den zentralen Fragen der Politik 
alternative Konzeptionen entwickeln — im 
Rahmen des Handlungsspielraums, der in ei-
nem komplexen politischen und sozialen Sy-
stem besteht. Die Erfahrungen in den skandi-
navischen Ländern und Großbritannien zei-
gen, daß die Parteiführungsstäbe — trotz aller 
entwickelten Methoden der Demoskopie -— 
nicht oder zu’spät realisierten, daß die Bevöl-
kerung nicht mehr bereit war, die Kosten des 
Wohlfahrtsstaates zu zahlen. Der Mannheimer 
Parteitag der CDU, der die „neue soziale Fra-
ge“ zu einem Zeitpunkt entdeckte, als die Kri-
sis wohlfahrtsstaatlicher Politik auch in der 
Bundesrepublik bereits erkennbar war, ver-
deutlicht ebenso wie die Reaktion der Bundes-
regierung und insbesondere von Teilen der 
SPD auf diese Finanzkrise, daß auch die deut-
schen Parteien vor diesen Gefahren nicht ge-
schützt sind. Die Ideologie der Parteien von 
dem, was sein sollte, entfernte sich in wach-
sendem Umfange von dem, was die Bevölke-
rung wünschte oder zumindest zu akzeptieren 
bereit ist. Das bedeutet, daß die Parteien ihre 
zentrale Funktion, die Präferenzstrukturen, 
wie sie in der Bevölkerung bestehen, zu arti-
kulieren, sich mit ihnen auseinanderzusetzen 
und auf dieser Grundlage der Bevölkerung 
Führung anzubieten, nicht erfüllen. Die Reagi-
bilität der Parteiorganisation erweist sich als 
unzureichend; sie sind mehr Instrumente, um 
die Parteiführung von der Bevölkerung abzu-
schotten.
Ein Blick in die Bundesrepublik zeigt, welche 
strukturellen Grundlagen diese Gefahr für die 
deutschen Parteien bewirken: Bei einer wahl-
berechtigten Bevölkerung von ca. 40 Millio-
nen sind etwa 2 Millionen Mitglied einer po-
litischen Partei. Aber diese Ziffer vermittelt 
eine Fiktion, da die tatsächliche Mitarbeit in 
einer Partei von höchstens zehn Prozent die-
ser Mitglieder erfolgt.

Das ist nicht nur ein quantitatives, sondern vor 
allem ein qualitatives Problem. Alle innerpar-
teilichen Diskussionsprozesse, seien sie nun 

programmatischer oder personeller Art, voll-
ziehen sich in einem kleinen Zirkel von Akti-
visten. Die Bedeutung, die z. B. ein quantitativ 
kleiner Teil des linken Flügels der SPD be-
kommen konnte31 ), ist in der Tatsache be-
gründet, daß die Masse der sozialdemokrati-
schen Mitglieder nicht aktiv an den parteiin-
ternen Diskussionen und Wahlen teilnimmt.

31) Vgl. J. Raschke, Innerparteiliche Opposition. 
Die Linke in der Berliner SPD, Hamburg 1974.
32) Vgl. z. B. das Tagebuch von Beatrice Webb, das 
in gleicher Form von einer engagierten Jungsozia-
listin heute geschrieben werden könnte. S. dazu 
M. Cole, Beatrice Webb s Diaries 1912—1924, Lon-
don, New York, Toronto, 1952; dies., Beatrice 
Webb's Diaries 1924—1932, London, New York, 
Toronto 1956.

In diesem Beispiel spiegelt sich ein institutio-
nalisiertes Spannungsverhältnis, das alle Par-
teien in einem alternierenden Parteiensystem 
kennzeichnet. Die Willensbildung erfolgt in 
jenen Gruppierungen, die am stärksten in der 
Partei engagiert sind und damit die größte Di-
stanz zur anderen Partei aufweisen. Die akti-
ven Minderheiten beherrschen die Willensbil-
dung in der Partei. Um Wahlen zu gewinnen, 
bedarf es aber einer Politik, die sich am 
Wechselwähler orientiert. Dieses institutiona-
lisierte Spannungsverhältnis ist um so größer, 
je ausgeprägter und differenzierter die ideolo-
gische bzw. theoretische oder auch weltan-
schauliche Basis einer Partei ist. Das bedeutet, 
daß im Regelfall sozialistische oder sozialde-
mokratische Parteien stärker unter diesem 
Problem leiden als konservative und liberale 
Parteien32 ). Auch wenn diese parteiinternen 
Willensbildungsprozesse nicht in solch extre-
me Kanäle gehen wie in vielen Bereichen der 
SPD heute, so zeichnen sich doch die aktiven 
Minderheiten häufig durch eine Weltfremd-
heit gegenüber der Präferenzstruktur der Be-
völkerung, insbesondere der Wechselwähler 
aus.
Demgegenüber wird häufig argumentiert, daß 
alle Bürger die Möglichkeit hätten, Parteimit-
glied zu werden, und gerade die zum Wech-
selwahlverhalten Neigenden werden aufgeru-
fen, in die Parteien hineinzugehen und die 
Parteien so zu verändern, daß sie ihren Vor-
stellungen entsprechen. Das ist ein sehr theo-
retischer Appell. Die Verfassungswirklichkeit 
der Organisationstrukturen deutscher Partei-
en, insbesondere der kommunalen und loka-
len, zeichnet sich dadurch aus, diese Gruppie-
rungen eher abzustoßen. Wenn angesichts der 



geringen Parteimitgliedschaft und der noch 
geringeren Partizipationsbereitschaft der Par-
teimitglieder argumentiert wird, aus histori-
schen und sonstigen Gründen sei die Bereit-
schaft zu politischem Engagement in der Bun-
desrepublik gering, dann mag das für die er-
sten zwanzig Jahre richtig gewesen sein; ins-
besondere die Bundestagswahl 1972 hat diese 
These aber widerlegt. Die massenhafte Partizi-
pation an diesem Wahlkampf, der fast ameri-
kanische Formen annahm, zeigte, daß es heute 
ein Partizipationspotential in der Bundesrepu-
blik gibt, das durch die Kanäle der Parteien 
nicht aufgefangen wird. Das aber ist eine Her-
ausforderung für die Parteiorganisationen, die 
es sich zu leicht machen, wenn sie die poli-
tische Bereitschaft des Bürgers in Frage stel-
len, nicht aber ihre eigene Struktur.

Die gegenwärtigen organisatorischen Struktu-
ren der großen Parteien lassen sich teilweise 
bis in das vergangene Jahrhundert zurückver-
folgen, bei der SPD bis hin zur Zeit der Sozia-
listengesetze, als diese Strukturen aufgebaut 
wurden; bei der CDU/CSU in einigen Berei-
chen bis hin zum Zentrum unter den Bedin-
gungen des Kulturkampfes. Während sich dar-
über hinaus in der CDU und CSU noch große 
Elemente der Honoratiorenparteien des ver-
gangenen Jahrhunderts widerspiegeln, erhielt 
die SPD ihre Prägung durch den Typ einer 
Funktionärspartei, wie er in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde. Weder 
Honoratioren- noch Funktionärsparteien ent-
sprechen aber den Anforderun
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gen einer mo-
dernen Industriegesellschaft mit einem mas-
senhaften Potential politischer Partizipa-
tion ).

Diese gewachsenen Strukturen sind nicht at-
traktiv für die Mitarbeit in politischen Partei-
en. Das hat auch Rückwirkungen auf die Qua-
lität der politischen Eliten. Zu häufig werden 
von den Parteien Menschen angesprochen, die 
sich durch ihre Mitgliedschaft berufliche Vor-
teile versprechen. Nicht angezogen werden 
Menschen, die aufgrund ihrer persönlichen 
Kompetenz den Parteien zur Problemlösung 

behilflich sein können. Die Basis der Parteieli-
te ist damit zu eng. Sie umfaßt selten den, der 
nicht von der Politik, sondern für die Politik 
lebt — um auch unter den Bedingungen des 
„Berufspolitikers" an diese bekannte Formulie-
rung Max Webers anzuknüpfen 34 ). Wesentli-
cher als die finanzielle Abhängigkeit des Poli-
tikers von seiner Tätigkeit ist heute, daß der 
Beruf des „Nur-Politikers" einseitige Rekru-
tierungsmuster nahelegt; das Übergewicht 
von Beamten, insbesondere Lehrern, in vielen 
Lan
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dtagen verdeutlicht dies. Im Gegensatz 
dazu ist die Spitze der politischen Elite der 
Bundesrepublik noch durch Rekrutierungsmu-
ster mit vielfältigen Rollenerfahrungen ge-
kennzeichnet ).

34) Max Weber, Politik als Beruf, in: Politische 
Schriften, 2. Aufl., Tübingen 1958, S. 501.
35) S. dazu W. Kaltefleiter, The Recruitment of the 
German Political Elite, in: M. Cudnowski und H. 
Eula, The Recruitment of the Political Elite, im 
Drude.
36) Vgl. den Bericht der APSA: Toward a More Re-
sponsible Two-Party System. A Report of the Com-
mittee on Political Parties, The American Political 
Science Review, Vol. XLIV, September 1950, No. 3, 
Part 2, Menasha/Wisconsin.

Stellt man die Frage, wie eine Parteiorganisa-
tion aussehen soll, die den Anforderungen 
des Systems eher entspricht, so bieten die 
amerikanischen Parteien mit ihrer viel locke-
ren Struktur einen ersten Hinweis, obwohl 
man natürlich nicht übersehen kann, daß diese 
Struktur auch die Folge und Voraussetzung 
für das präsidiale Regierungssystem ist und 
nicht ohne weit
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eres den Anforderungen einer 
parlamentarischen Demokratie gerecht 
wird ).  Aber gerade die Offenheit dieser 
Parteien und die niedrige Schwelle für den 
Eintritt und für die Mitarbeit stehen in einem 
auffälligen Kontrast zu den deutschen Partei-
en. Während die deutschen Parteien Schwie-
rigkeiten haben, ihre Mitglieder für die Partei-
arbeit zu aktivieren, ist es das zentrale Pro-
blem jeder amerikanischen Partei, ihre Aktivi-
sten adäquat zu beschäftigen. Das bedeutet, 
daß das formale Institut der Parteimitglied-
schäft, das in Deutschland eine so hohe Schwel-
le für die Mitarbeit in einer Partei setzt, redu-
ziert werden muß.

Zum zweiten ist die Gliederung der Parteien 
auf der Grundlage von Nachbarschaftsbezir-
ken in Frage zu stellen. In einer mobilen Ge-
sellschaft wohnt man nicht mit den Menschen 
zusammen, deren Interesse man teilt und mit 
denen man Freundschaften schließt. Der orga-
nisatorische Aufbau der deutschen Parteien

33) Audi auf diese Problematik hat Max Weber 
bereits hingewiesen, als er SPD und Zentrum als 
typische „Minoritätsparteien" kennzeichnete (M. 
Weber, Gesammelte Politische Schriften, 3. Aufl., 
Tübingen 1971, S. 542). CDU/CSU und anschließend 
ab 1959 auch SPD haben ihr Wählerpotential ver-
breitert, sind potentielle Mehrheitsparteien gewor-
den, aber ihre organisatorischen Strukturen haben 
sich kaum verändert. S. dazu W. Kaltefleiter, 
Wandlungen des deutschen Parteiensystems 1949 
bis 1974, in: Aus Politik und Zeitgeschehen, B 14/75. 



hält aber an dieser Fiktion fest. Die Folge da-
von ist, daß man in der lokalen Parteiorganisa-
tion stets jene Menschen nicht findet, mit de-
nen man zusammenarbeiten könnte und möch-
te, sondern häufig abgestoßen wird von dem 
dort herrschenden „Mief".
Die Alternative ist die Ergänzung — nicht un-
bedingt sofort die Ersetzung — dieser lokalen 
Orientierung durch funktionale Organisati-
onsformen, die sich an bestimmten permanen-
ten oder ad hoc anstehenden Arbeitskreisen 
orientieren. Solche Arbeitskreise gibt es zwar 
heute in allen Parteien, jedoch ohne institutio-
nalisierten Einfluß auf die Willensbildung. 
Deshalb ist es wesentlich, daß die Zahl der 
Delegierten, die zu überregionalen Parteitagen 
entsandt wird, abhängt von der Zahl der Mit-
glieder, die die alten lokalen Organisationen 
und die neuen funktionalen Organisationen in 
Konkurrenz miteinander anzuziehen vermö-
gen. Eine solche Reorientierung ermöglicht 
auch die Mitgliedschaft auf Zeit — ohne daß 
es zu so dramatischen Entscheidungen wie 
Austritt oder gar Ausschluß kommt. Wenn ein 
Problem, für das man sich engagiert hat, über-
holt ist, zerfällt dieser Organisationskreis, und 
die Mitarbeit schläft wie die Mitgliedschaft 
ein. Lokale und funktionale Parteiorganisatio-
nen konkurrieren miteinander um die Zahl der 
Mitglieder, um adäquate Delegiertenrepräsen-
tanz zu bekommen. Wenn die Wahrscheinlich-
keit sehr groß ist, daß die funktionalen Orga-
nisationseinheiten gerade jene Wählerschich-
ten ansprechen, die den Wechselwählern nä-
herstehen, bekommt man auf diese Weise 
auch ein Instrument, um die Präferenzstruktur 
der Bevölkerung in die Willensbildungspro-
zesse der Partei eingehen zu lassen, die Reagi-
bilität der Parteien wird erhöht.

Man kann diese Parteistruktur durch eine Rei-
he ergänzender Maßnahmen weiter vitalisie-
ren, z. B. durch die Umstellung des Systems 
der Subventionierung politischer Parteien aus 
öffentlichen Mitteln. In der gegenwärtigen 
Form wird aus den Bundes- und Landeshaus-
halten an die zentralen Parteiführungsstäbe 
gezahlt. Das amerikanische Modell würde die-
se Reagibilität der Parteien weiter vergrößern: 
Dort kann der Bürger einen Teil seiner Steuer-
pflicht den Parteien seiner Wahl zuweisen, 
wobei dann zusätzlich nach den Organisati-
onseinheiten differenziert werden kann; die 
den Betrag erhalten.

Unser demokratisches Regierungssystem ge-
winnt seine Legitimation aus dem Wechsel-
spiel konkurrierender Gruppierungen. Dieses 
Wechselspiel droht zu einem formalen Spiel 
zu werden, wenn die konkurrierenden Partei-
en in den zentralen Fragen der Politik keine 
alternativen Konzeptionen anbieten. Die Legi-
timationskrise vieler westeuropäischer Partei-
ensysteme, ausgelöst durch die Krisis einer 
überholten gesellschaftspolitischen Konzep-
tion, des Wohlfahrtsstaates, verdeutlicht diese 
Gefahr. Zur Vermeidung kann man an die 
Verantwortlichkeit der Parteiführungen appel-
lieren. Erfolgversprechender erscheinen Refor-
men der Parteiorganisation; um die strukturel-
le Reagibilität der Parteien zu vergrößern. 
Aus den Honoratiorenparteien des vergange-
nen Jahrhunderts und den Funktionärspartei-
en müssen die Parteien weiterentwickelt wer-
den zu , „Partizipationsparteien“, die auf die 
Präferenzstrukturen und ihre Veränderungen 
in der Bevölkerung wirksam reagieren und sie 
in alternative politische Führung umsetzen.



Reinhard Crusius/Manfred Wilke: Berufsausbildung in der Bundesrepublik 1975 
— Reform der Misere oder Misere der Reform?

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 47/75, S. 3—28

Die eindeutig dominierende Form beruflicher Qualifikationen ist in der Bundesrepublik 
Deutschland das sogenannte duale System: Lehrbetrieb bzw. staatliche Verwaltungs-
stellen einerseits, die Berufsschule nebenher andererseits bilden aus. An dieser 
Ausbildung wird seit Jahren Kriitk geübt, deren Berechtigung inzwischen auch von 
wissenschaftlichen Untersuchungen gestützt wird. Fazit: Der Lehrling ist eine „ver-
gessene Mejorität", außerdem gibt es innerhalb dieser Schülergruppe noch Chancen-
ungleichheiten wie in keinem anderen Bildungszweig. Fachleute und Betroffene, aber 
auch alle Parteien fordern seit Jahren eine Reform. Wissenschaftler haben dazu konkrete 
Vorschläge gemacht. Die aktuelle Situation — Jugendarbeitslosigkeit und Lehrstellen-
mangel — hat die Schwächen des „dualen" Systems in einer Weise bloßgelegt, die 
keinen Reformaufschub mehr duldet. Eine eingehende Analyse zeigt, daß diese Entwick-
lungen kein Konjunktur-, sondern ein Strukturproblem sind. Änderungen sind also nur 
zu erwarten, wenn das neue BBiG auch eine Strukturreform bringt, deren wesentliche 
Elemente sein müssen: die Korrektur der Marktsteuerung des beruflichen Bildungs-
angebots in Umfang und Qualität durch einen überbetrieblichen Finanzierungsfonds und die 
Ablösung der „Selbstverwaltung" der Wirtschaft, jedoch nicht durch eine staatliche 
Bürokratie, sondern durch eine Selbstverwaltung, an der alle beteiligten Gruppen mit-
wirken. Alle bisher in Bonn ernsthaft diskutierten Vorlagen sind nicht geeignet, die 
Misere zu beheben, da sie an den Strukturen vorbei „reformieren" wollen. Es besteht 
noch die Chance des Umdenkens angesichts neuerer Einsichten; es besteht aber auch die 
Chance, daß die Tarifpartner tätig werden, um das Schlimmste zu verhüten.

Werner Kaltefleiter: Probleme der demokratischen Legitimation politischer 
Herrschaft

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 47/75, S. 29—38

Die Frage nach der Legitimität demokratischer Systeme teilt sich in die nach der Zu-
stimmung zu der jeweiligen Regierung und der Zustimmung zu dem politischen System 
insgesamt. Beide finden ihren Ausdruck in Wahlen, in denen die konkurrierenden politi-
schen Eliten um den mehrheitlichen Konsens werben. Das Recht der Mehrheit, zu ent-
scheiden, kann aber von der Minderheit nur akzeptiert werden, wenn sie selbst die 
Chance sieht, einmal Mehrheit zu werden. Eine reale Chance des Machtwechsels ist 
damit wesentliche Voraussetzung für die Legitimität des politischen Systems, definiert 
als ein System wechselnder Parteiregierungen. Diese Legitimierung des politischen 
Systems insgesamt ist gefährdet, wenn die konkurrierenden politischen Eliten keine in-
haltlichen Alternativen zu den zentralen Problemen einer Gesellschaft anbieten. So hat 
die weitgehende Akzeptierung wohlfahrtsstaatlicher Politik in verschiedenen west- und 
mitteleuropäischen Ländern zu einer Legitimationskrisis des politischen Systems insge-
samt geführt. Dabei kommt der internen Organisation der politischen Parteien eine zen-
trale Bedeutung zu, um sie reagibel und sensibel für die Probleme der Bevölkerung zu 
machen. Die aus dem vergangenen Jahrhundert überkommenen Organisationsstrukturen 
der politischen Parteien in Deutschland sind nur bedingt geeignet, diesen Anforderungen 
gerecht zu werden.
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